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Vorwort der Herausgeber 

Die vorliegende Dokumentation ist ein Auszug aus dem siebenbändigen Werk 
-das 2019 vom Beşikçi Center for Humanity Re ,(Genozid an den Jesiden) جينوسايد
search der University of Dohuk herausgegeben wurde. Es wurde uns im Rahmen 
des deutsch-irakischen Austauschprojekts „Religious Diversity“ 2019 in Dohuk 
überreicht. Die Bände der arabischen Originalausgabe bestehen aus Interviews, die 
Dawood Murad Khudidah Khatari unmittelbar nach dem Genozid und während 
der beiden folgenden Jahre mit Überlebenden geführt hat. Sie beschreiben aus 
verschiedenen Perspektiven die Grausamkeiten der IS-Terroristen, die im August 
2014 die Dörfer im Sintschar-Gebiet mit dem einzigen Ziel überfielen, die jesidi-
sche Bevölkerung zum Islam zu zwingen oder zu töten. Die Jesiden leisteten ver-
zweifelten Widerstand, dennoch wurden sie zu Tausenden vertrieben, versklavt 
oder getötet. Im vorliegenden Buch kommen sowohl Kämpfer als auch zivile Op-
fer zu Wort. 

Die Interviews wurden auf Kurmandschi geführt und aufgezeichnet, dann auf 
Arabisch publiziert. Wir haben über 200 von ca. 300 bislang veröffentlichten In-
terviews ins Deutsche übersetzen und anhand der Tondokumente überprüfen las-
sen. Das vorliegende Buch trägt den Titel „Ferman 74“, da Jesiden die Pogrome 
gegen sie mit dem Wort für „Erlass, Befehl“ bezeichnen und den Überfall durch 
den IS in einer Reihe mit früheren Pogromen zählen. Dennoch hat dieser Ferman 
eine neue Qualität, da er auf die Auslöschung des Jesidentums abzielte und somit 
als Genozid bezeichnet werden muss. Um ihn einzuordnen, haben wir den Be-
richten sieben wissenschaftliche Artikel zu historischen, religionswissenschaftli-
chen, juristischen und psychologischen Aspekten vorangestellt.  

Uns ist bewusst, dass die Nennung von Namen der Täter als „Ehrung“ gelesen 
werden kann. Dennoch haben wir sie nicht anonymisiert, sondern in das Perso-
nenregister aufgenommen, weil dies der weiteren Aufarbeitung dienen kann. Die 
Photos von Opfern werden abgebildet, wenn sie von diesen freigegeben wurden 
und eindeutig zugeordnet werden konnten. Wo Opfer anonym bleiben wollten, 
werden nur ihre Initialen angegeben. Die Umschrift ihrer Namen sowie der Orts-
namen folgt aus Gründen der Lesbarkeit der deutschen Aussprache; im Ortsregis-
ter wird auch die arabische Schreibweise wiedergegeben. 

Wir bedanken uns an erster Stelle bei Dawood Murad Khudidah Khatari, der 
bereitwillig seine Photos und Texte überließ und jederzeit für Rückfragen erreich-
bar war. Azad Goran, Universität Dohuk, hat die arabische Fassung redigiert. So-
dann gilt unser besonderer Dank Chaukeddin Issa für die gewissenhafte Überset-
zung und die unzähligen Auskünfte zu sprachlichen oder inhaltlichen Details 
sowie dem Team aus Daniela Schmidt, Ulrike Kollodzeiski, Lilith Reuter und Mi-
chael Haußig (Universität Potsdam), welches das druckfertige Manuskript besorgt 
hat. Die Gestaltung der beiden Karten im Innenteil sowie der Sintschar-Karte auf 
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der Buchrückseite verdanken wir Thea Mihu. Wertvolle topographische Hinweise 
zur Sintschar-Region lieferte Basma Alali.  

Holger Schumacher und Thomas Breier ist es zu verdanken, dass die Zusam-
menarbeit mit dem ERGON-Verlag ebenso professionell wie freundlich verlief. 
Dort konnte das Buch mit einem großzügigen Druckkostenzuschuss des Deut-
schen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) erscheinen. Der DAAD hat im 
Rahmen unseres Projektes zur religiösen Diversität in Irakisch-Kurdistan auch die 
Übersetzung aus dem Arabischen finanziert. 

Die Zeugnisse in „Ferman 74“ sollen den Ermordeten ein ehrendes Andenken 
bewahren und den Überlebenden versichern, dass ihre Leiden nicht vergessen wer-
den. Insgesamt beschreiben die Interviews drastische Ereignisse, etliche geben 
starke traumatische Inhalte wieder. 10–15 % der Betroffenen benötigen professio-
nelle Hilfe durch NGOs und Fachkräfte, die vor Ort an unserer Partneruniversität 
in Dohuk ausgebildet werden. 

Wir hoffen, dass dieses Buch die Solidarität der Leser mit den vor Krieg und 
Gewalt Geflüchteten stärkt. 

Potsdam, im Juni 2021  

Stefan Gatzhammer und Johann Hafner 
 
 
 

Vorwort des Übersetzers 

Viele Jesiden zählen 72 Fermane, Völkermorde oder Pogrome, übersehen aber, dass 
das Osmanische Reich sowohl mit eigenen Armeen als auch durch ihre Vasallen 
und fanatische muslimische Würdenträger Vernichtungskriege gegen das kleine 
Volk der Jesiden geführt haben. Oft waren nur die Berge wie der „Dassin“ bei Do-
huk, oder die Gebirgskette von Sintschar oder das Taurus-Gebirge bei Tur Abdin 
ihre letzte Rettung. Nur dort waren sie sicher. Die Sintschar-Gebirgskette war auch 
ein sicherer Zufluchtsort für andere schutzsuchende Flüchtlinge, z. B. von 1914 bis 
1916 für die Armenier. Die armenischen Christen flüchteten zu den Jesiden in 
Sintschar, welche ihr eigenes Leben riskierten, um das der Armenier zu retten. Mit 
Erfolg: Sie konnten die osmanischen Truppen zurückschlagen und die Armenier in 
Sicherheit bringen. Auch in der Region Qars im Norden der heutigen Türkei konn-
ten die Jesiden unter der Führung von Tschangir Agha und anderen Stammesfürs-
ten zehntausende Armenier sicher über die Grenze in das damalige Zarenreich 
Russland bringen. Bevor die Osmanen mit dem Völkermord an den Armeniern 
begannen, waren sie 1912 gegen die Jesiden im Tur Abdin und im Norden des Os-
manischen Reiches vorgegangen. Dank einer kurdisch-muslimischen Persönlich-
keit, die die Jesiden als Anhänger des Sultans Yezid Ibn Mou‛awiya (644-683) in 
Damaskus charakterisierte, konnte diese Offensive gestoppt werden. Jahrhunderte 
zuvor haben die Sassaniden Tausende Jesiden umgebracht, weil sie nicht zu ihrer 
zoroastrischen Religion konvertieren wollten. Bekanntlich glaubten die Zarathust-
rier an zwei gegensätzliche Götter, nämlich Ahuramazda und Ahiraman (der gute 
und der böse Gott). Die Jesiden glauben bis heute nur an die Existenz eines all-
mächtigen und allwissenden Gottes, den sie Azda oder Khoda nennen und leugnen 
die Existenz einer bösen Macht und damit auch die Existenz der Höllenstrafen. Die 
Jesiden sind meiner Ansicht nach „lebende Fossilien“ der Geschichte Mesopotami-
ens, und es ist die Pflicht der Weltgemeinschaft, dieses altertümliche Volk, dessen 
Geschichte man 6.000 Jahre zurückverfolgen kann, zu beschützen. Solche Verfol-
gungen, Vertreibungen und Völkermorde gegen sie und gegen die orientalischen 
Christen und andere nichtmuslimische Minderheiten, dürfen sich nicht wiederho-
len. Ich bin mir sicher, dass sich die Jesiden im August 2014 in Sintschar verstärkt 
zur Wehr gesetzt hätten, wie sie es auch in den vergangenen Jahrhunderten getan 
haben, wenn ihre angeblichen Freunde und Blutpaten sie nicht im Stich gelassen 
hätten und sie über genügend moderne Waffen und Munition verfügt hätten. 
Kaum jemand in der islamischen Welt hat dagegen protestiert, als die IS-Terroristen 
Massenerschießungen im Dorf Kotscho und anderswo durchgeführt haben. Viele 
haben die Deportation Tausender Jesidinnen und Jesiden in die syrische Halbwüste 
stillschweigend geduldet und billigend in Kauf genommen. Die Berichte der ein-
zelnen Jesidinnen, die versklavt und mehrfach verkauft wurden, sprechen eine deut-
liche Sprache. Die Terroristen wollten dieses Volk ausrotten. Sie haben kein besseres 
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Mittel finden können, als die Ehefrauen und Töchter zu schänden, zu vergewalti-
gen, wie Vieh zu verkaufen und zum Islam zu zwingen. Die Geschichte dieses Vol-
kes ist voller Tragödien. Man spricht von der Existenz von ca. sechs Millionen Jesi-
den im 16. Jahrhundert im damaligen Osmanischen Reich. Heute gibt es in allen 
Ländern der Erde nicht einmal eine Million Jesiden. 

Als ich nach der Exkursion der Universität Potsdam in die Region Kurdistan im 
Norden Iraks im Frühjahr 2018 damit beauftragt wurde, die sieben Bücher des jesi-
dischen Autors Dawood Khatari in die deutsche Sprache zu übersetzen, habe ich 
mich sofort dazu bereit erklärt. An dieser Stelle möchte ich mich bei meiner Familie 
für ihren Beistand und ihre Ermutigung herzlich bedanken. Obwohl ich kein emo-
tionaler Mensch bin, musste ich bei der Übersetzung der einzelnen Beiträge die 
Passagen mehrmals lesen, weil sich ein gesunder Menschenverstand eine derartige 
Brutalität kaum vorstellen kann. Die Ermordung von Kleinkindern mit Rattengift 
sei an dieser Stelle als Beispiel genannt (vgl. S. 483–485). Exemplarisch wurden 
fünf Interviews von mir auf ihre Echtheit überprüft, der Autor des Buches, Da-
wood Khatari, hat die Aussagen der Zeitzeugen, die in Mitschriften vorliegen, 
wortgetreu niedergeschrieben. 

Am Ende hoffe ich sehr, dass wir Jesiden durch die Veröffentlichung dieses Bu-
ches mehr Solidarität seitens der deutschen Öffentlichkeit erfahren, zumal schät-
zungsweise mehr als 180.000 Jesiden mittlerweile in Deutschland leben, eine neue 
Heimat hier gefunden haben und in etablierten Berufen tätig sind. Ihre Integration 
in die deutsche Gesellschaft ist vorbildlich. In der Heimat, beispielsweise in der 
Türkei, konnten jesidische Jugendliche kaum eine Realschule besuchen. Aus Angst 
vor Entführungen durch muslimische Fanatiker haben die Jesiden ihre Töchter 
nicht in die Grundschule geschickt. Hier in Deutschland stelle ich fest, dass zahlrei-
che Jesiden inzwischen Ärzte, Professoren, Richter, Staatsanwälte, Wirtschaftspäda-
gogen, Rechtsanwälte und Ingenieure geworden sind. Das alles haben die Jesiden 
in erster Linie den ihnen in der Bundesrepublik Deutschland gewährten Möglich-
keiten zu verdanken. Einmal sagte mir der verstorbene Prof. Dr. Gernot Wießner 
der Universität Göttingen während eines Treffens, dass er zwei Völker im Nahen 
Osten kenne, die sehr fleißig und intelligent seien, wenn man ihnen Entfaltungs-
chancen gewährt. Diese seien das jüdische und das jesidische Volk. Den Fortschritt 
einer Nation erkennt man nämlich daran, wie sie ihre Minderheiten behandelt und 
integriert. 

Mein besonderer Dank gilt Prof. Johann Hafner und Dr. Stefan Gatzhammer für 
ihr Engagement für das unterdrückte und vom Aussterben bedrohte jesidische Volk. 

Berlin, im Oktober 2020 

Chaukeddin Issa 
 

Vorwort des Beşikçi Center for Humanity Research, 
Universität Dohuk 

Völkermord ist das schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ist stets 
mit Gräueltaten, Verfolgung und Vertreibung in großem Ausmaß verbunden. Er 
wird gegen eine bestimmte Volksgruppe oder Religionsgemeinschaft durch Ermor-
dung, Folterung, Versklavung, Deportation, Freiheitsentzug und Menschenhandel 
geführt. 

Diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden entweder von diktatorischen 
Regimes oder von extremistisch-fanatischen religiösen bzw. rassistischen Gruppen 
mit dem Ziel ausgeübt, diese Volksgruppen oder Religionsgemeinschaften zu ent-
würdigen, sie total zu vernichten, ihr Ackerland, ihre Grundstücke und Häuser zu 
enteignen und ihrer Güter und Vermögen zu berauben. Ein Verbrechen dieser Art 
wurde im letzten Jahrhundert vom irakischen Baath-Regime gegen das kurdische 
Volk in Südkurdistan im großen Umfang durchgeführt. Ziel dieses Verbrechens war 
es, die kurdische Bevölkerung aus ihren Heimatorten zu vertreiben und das kurdi-
sche Volk systematisch zu vernichten: durch Deportation der Faili-Kurden nach 
Iran, die Massenvernichtung der Barzanis, die Anfal-Aktionen in den von Kurden 
bewohnten Gebieten, die Bombardierung der Stadt Halabjja mit Chemiewaffen 
und die Arabisierung kurdischer Gebiete. 

Was die IS-Terroristen am 03.08.2014 bei ihren Angriffen auf das Shingal-Gebiet 
den Jesiden im Namen Allahs und des Islams angetan haben, fordert alle friedli-
chen Menschen auf, sich dafür einzusetzen, dass sich solche brutalen Aktionen 
nicht mehr wiederholen. 

Die IS-Organisation ist eine der brutalsten Terrorgruppen und stellt eine große 
Gefahr für die Weltsicherheit dar. Ihre Gräueltaten gegen die jesidischen Männer 
und die Versklavung ihrer Frauen und Mädchen wurden im Namen Gottes began-
gen. Die Geschichte liefert uns Zeugnisse dafür, dass die Fatwa eines einzelnen 
religiösen islamischen Würdenträgers ausreichte, um Vernichtungskriege gegen die 
Jesiden oder gegen andere Minderheiten zu führen. In diesem Zusammenhang ist 
es wichtig zu erwähnen, dass während der massiven Verfolgung der Jesiden am 
03.08.2014 seitens des IS einige Muslime, insbesondere die kurdische Bevölkerung 
in Dohuk, den Jesiden Beistand und beispielhafte Solidarität erwiesen. Sie haben 
ihre jesidischen Brüder und Schwestern liebevoll bei sich aufgenommen, sie reich-
lich mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser versorgt und für sie Schulen und andere 
öffentlichen Gebäude als Unterkunft zur Verfügung gestellt. Die islamischen Ge-
lehrten der Provinz Dohuk haben ebenfalls Partei für die jesidischen Flüchtlinge 
ergriffen. So haben sie für die Jesiden die Türen der Moscheen für ihre Aufnahme 
geöffnet und für sie Sammelaktionen, Geld, Kleidung, Nahrungsmittel, Möbel 
und Haushaltsgeräte organisiert, an der sich die meisten Menschen in Dohuk be-
teiligten. Was arabische Dorfbewohner und deren muslimische Würdenträger von 
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der Ortschaft Ramboussi für die vor dem IS geflüchteten Jesiden an Hilfe geleistet 
haben, ist ebenfalls ehrenvoll.  

Die IS-Terroristen hatten die Muslime der Region mehrfach davor gewarnt, Je-
siden und Schiiten bei sich zu verstecken. Ein Verstoß dagegen hätte für diese 
Muslime die Todesstrafe bedeutet. Ein Muslim namens Omar Nofal Abdul-Jabbar 
hatte es trotzdem gewagt, die vor dem IS geflüchtete Jesidin Nadia Murad, die 
spätere Nobelpreisträgerin, bei seiner Familie aufzunehmen, ihr den Personalaus-
weis seiner Schwester zur Verfügung zu stellen und sie mit seinem eigenen Wagen 
über Mossul, Kirkuk, Sulaimaniya und Erbil in die Region Kurdistan zu bringen. 
Er ist ein Beispiel für die Menschen muslimischen Glaubens, die mit Jesiden, 
Christen und Schiiten friedlich zusammengelebt haben und weiterleben möchten. 
Trotz der schweren Wirtschaftskrise und der Streichung des finanziellen Budgets 
der Region Kurdistan seitens der irakischen Bundesregierung hat die Provinz Do-
huk mehr als 900.000 arabische, turkmenische, christliche und jesidische Flücht-
linge sowie Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Die überwiegende Bevölkerung 
der Provinz Dohuk hat der Welt ein Beispiel der Toleranz, der Brüderlichkeit und 
des friedlichen Zusammenlebens gegeben.  

Ferner hat sich die Regionalregierung Kurdistans damit beschäftigt, den Ge-
flüchteten und aus den Fängen des IS Geretteten zu helfen, unabhängig davon, 
ob sie aus Irak oder Syrien kamen. Sie hat das „Büro für die Angelegenheiten jesi-
discher Entführter“ in der Provinz Dohuk eingerichtet, das direkte Verbindung 
zum Büro des Ministerpräsidenten Nechirvan Barzani hatte. Die Sicherheitsbe-
hörde der Region Kurdistan hat bei der Befreiung von mehr als dreitausend Jesiden 
aus der IS-Gefangenschaft entscheidend mitgewirkt. Die Regionalregierung von 
Irakisch-Kurdistan verfolgt die Betreuung in den Flüchtlingslagern in der Region 
mit großem Interesse und bietet den geretteten jesidischen Frauen und Mädchen 
medizinische und psychische Hilfe an, um ihr Leid zu lindern.  

Die Befreiung der Stadt Shingal und anderer Gebiete, wie der Ninive-Ebene 
und Kirkuk, von der Herrschaft der IS-Terrororganisation IS lag federführend bei 
den Peschmerga-Streitkräften unter dem direkten Kommando des Präsidenten der 
Region Kurdistan Masoud Barzani. Bei diesen Einsätzen haben 616 Peschmerga 
ihr Leben verloren. 

Dawood Khatari hat das Projekt „Genozid der Jesiden August 2014“ dem Beşikçi 
Center for Humanity Studies an der Universität Dohuk in neun Teilen vorgelegt. 
Diese Dokumentation umfaßt Berichte und Aussagen von aus der Gefangenschaft 
der Terrororganisation IS geretteter Frauen und Mädchen und von Überlebenden 
des Massakers. Die Interviews mit diesen Zeugen hat Dawood Khatari in Ton und 
Bild festgehalten. Das Beşikçi Center hat das Material auf Echtheit geprüft, sprach-
lich und wissenschaftlich redigiert, chronologisch geordnet und in sieben Bänden 
veröffentlicht. Für diese hier vorliegende Ausgabe in deutscher Sprache haben wir 
eine Auswahl zusammengestellt. 
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Wir hoffen von ganzem Herzen, dass sich ein Völkermord an den Jesiden nicht 
wiederholt. Dieses historische Volk hat, wie alle anderen Völker der Welt, ein Recht 
auf Leben in seiner eigenen Kultur.  

Wir sind Prof. Dr. Johann Hafner und Dr. Stefan Gatzhammer von der Univer-
sität Potsdam für die Zusammenstellung wissenschaftlicher Begleittexte und die 
Herausgabe dieses Buches in deutscher Sprache zu großem Dank verpflichtet. Im 
Rahmen ihrer wissenschaftlichen Kooperation haben sie unser Beşikçi Center for 
Humanity Studies an der Universität Dohuk besucht und dieses gemeinsame Pub-
likationsprojekt angestoßen.  

Azad Goran, Beşikçi Center for Humanity Studies, Universität Dohuk 
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Vorwort des Interviewers und Mitherausgebers 

Eine dunkle Wolke zog über die Region und hinterließ eine unbeschreibliche, eine 
noch nie zuvor erlebte Trauer. Es geschah eine Tragödie, die hauptsächlich die 
Ermordung und Vertreibung von Menschen umfasste. Wer nicht ermordet wurde, 
wurde enteignet, Frauen wurden vergewaltigt bzw. entführt. In der zuletzt erwähn-
ten Gräueltat wird das Ausmaß der Katastrophe sehr deutlich. Wer der Terrororga-
nisation auf irgendeine Art und Weise entkommen konnte, wird ein Leben lang 
unter psychischen Störungen leiden. Seelen trennen sich von den Körpern, nicht 
etwa nach Willen des Allmächtigen, sondern durch die im Namen Allah begange-
nen Verbrechen der Terrororganisation „Islamischer Staat im Irak und in Syrien“. 
Selbstverständlich geschahen diese Gräueltaten nicht mit dem Willen des Allmäch-
tigen. Das war eine Lüge, Erfindung und Verleumdung. 

Im Namen Allahs wurden Massaker verübt, Menschen wurden enthauptet, 
Frauen wurden versklavt und verkauft, vergewaltigt und ermordet. Die Kämpfer 
dieser Terrororganisation ließen kleine Kinder verhungern und verdursten. Ihr Tod 
war vorprogrammiert. Alles geschah basierend auf religiösem, gesellschaftlichem 
und menschlichem Hass. 

Des Weiteren zielten ihre Versuche darauf, den Fortschritt der Menschheit und 
ihre modernen Staatsformen zurückzudrängen. Es sollten Zustände geschaffen 
werden, in denen religiöse Willkür herrscht und Weltvorherrschaft angestrebt wird. 
Das moderne Leben der Menschen sollte beseitigt werden, damit die Menschheit 
zu einer primitiven Lebensweise zurückkehrt. Obwohl die Jesiden an diesem Krieg 
in keiner Art und Weise beteiligt waren, wurden sie zur Zielscheibe dieser Terror-
organisation. Viele Familien wurden auseinandergerissen und alle Jesiden dazu 
aufgefordert, entweder den Islam anzunehmen oder zu sterben. 

Wissenschaft und Forschung waren für die Kämpfer dieser Terrororganisation 
Sünden, die bekämpft werden müssen. Es handelt sich bei dieser Organisation 
eindeutig um eine Terrororganisation, die auf Mord und Vertreibung von friedli-
chen Menschen abzielt. Sie wollte das Rad der Geschichte zurückdrehen. In ihrem 
Herrschaftsbereich durften die Menschen weder logisch denken noch reagieren. 
Sie hat ein falsches und entstelltes Bild vom Islam verkündet und nahm sich das 
Recht, Menschen zu töten, ihre Besitztümer zu plündern und vor allem die Frauen 
als Sex-Sklavinnen zu verkaufen. Nach allem, was mit den Jesiden passierte und 
ihnen widerfahren ist, muss man die Fragen stellen: Wer wird ihre Wunden heilen, 
wer gibt ihnen Kraft zum Leben und verbreitet unter ihnen Zuversicht, wer wird 
ihre Ehre retten, wer wird sie unterstützen und sie aus den Fängen der Terrororga-
nisation befreien, wer wird die Hände und Füße ihrer kleinen Kinder und Säug-
linge wärmen und sie vor der Kälte schützen, ihre Tränen von den Wangen trock-
nen, ihre Wunden heilen und nicht zuletzt, wer rettet die Jesidinnen, die als 
Sklavinnen verkauft wurden? 
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Alle Interviews und Gespräche habe ich mit den aus der Gefangenschaft der IS-
Organisation befreiten Jesidinnen und Jesiden in kurdischer Sprache geführt und 
anschließend in die arabische Sprache übersetzt. Obwohl ich die beiden Sprachen 
nahezu perfekt beherrsche, übergab ich Dr. Azad die in arabischer Sprache verfaß-
ten Texte. Er hat seinerseits die redaktionelle Arbeit übernommen. 

Was die Dokumentation dieser Interviews betrifft, habe ich bereits am ersten 
Tag des Übergriffs, also am 03.08.2014, Kontakt mit einigen Freunden in Sintschar 
aufgenommen. Ihre Aussagen fixierte ich schriftlich. Auch stand ich in ständigem 
Kontakt mit dem Dorfvorsteher des Dorfes Kotscho, Shahab Ahmad Tschasso. Es 
ging dabei hauptsächlich darum, wie sich die Jesiden aus diesem Dorf in Sicherheit 
bringen sollten. Unseren Kontakt haben wir bis zum Tag des Massakers am 
15.08.2014 aufrechterhalten. Dadurch war es mir möglich, die Ereignisse im Dorf 
Kotscho genau zu verfolgen. Danach bin ich in die Berge von Sintschar gegangen, 
habe dort viele jesidische Verteidiger der Region getroffen und konnte so die Ver-
teidigungsstrategien dieser Kämpfer dokumentieren. Ich konnte u. a. folgende 
Flüchtlingslager begehen: Kandala, Bir Sive 1 und 2, Tscham Mischko, Daoudi, 
Qadiya, Khanike, Kibirtu 1 und 2, Sharia, Baadre, Issiyan, Sheikhan, Mam Schi-
wan. Des Weiteren habe ich Kontakt zu den Flüchtlingen, die sich in den Dörfern, 
Ortschaften und Städten in Sicherheit bringen konnten, aufgenommen. Was die 
Massengräber betrifft, habe ich Gespräche mit denjenigen Jesiden aufgenommen, 
die sich unter den Leichen versteckt hatten und so dem Massaker entgehen konn- 

 

Dawood Khatari bei der Familie des Ahmad Nayef Qassim aus Gir Izer (vgl. S. 528). Ahmads 
Mutter Scheme Dero (links mit weißem Kopftuch) ist die Großmutter der Tscheilan Bartschass 
Nayef, Bericht s. S. 394–396. Die „Mutter der Märtyrer“ verlor durch den IS mehrere Söhne und 
Enkelkinder, vgl. S. 529. 



Vorwort des Interviewers und Mitherausgebers 

Eine dunkle Wolke zog über die Region und hinterließ eine unbeschreibliche, eine 
noch nie zuvor erlebte Trauer. Es geschah eine Tragödie, die hauptsächlich die 
Ermordung und Vertreibung von Menschen umfasste. Wer nicht ermordet wurde, 
wurde enteignet, Frauen wurden vergewaltigt bzw. entführt. In der zuletzt erwähn-
ten Gräueltat wird das Ausmaß der Katastrophe sehr deutlich. Wer der Terrororga-
nisation auf irgendeine Art und Weise entkommen konnte, wird ein Leben lang 
unter psychischen Störungen leiden. Seelen trennen sich von den Körpern, nicht 
etwa nach Willen des Allmächtigen, sondern durch die im Namen Allah begange-
nen Verbrechen der Terrororganisation „Islamischer Staat im Irak und in Syrien“. 
Selbstverständlich geschahen diese Gräueltaten nicht mit dem Willen des Allmäch-
tigen. Das war eine Lüge, Erfindung und Verleumdung. 

Im Namen Allahs wurden Massaker verübt, Menschen wurden enthauptet, 
Frauen wurden versklavt und verkauft, vergewaltigt und ermordet. Die Kämpfer 
dieser Terrororganisation ließen kleine Kinder verhungern und verdursten. Ihr Tod 
war vorprogrammiert. Alles geschah basierend auf religiösem, gesellschaftlichem 
und menschlichem Hass. 

Des Weiteren zielten ihre Versuche darauf, den Fortschritt der Menschheit und 
ihre modernen Staatsformen zurückzudrängen. Es sollten Zustände geschaffen 
werden, in denen religiöse Willkür herrscht und Weltvorherrschaft angestrebt wird. 
Das moderne Leben der Menschen sollte beseitigt werden, damit die Menschheit 
zu einer primitiven Lebensweise zurückkehrt. Obwohl die Jesiden an diesem Krieg 
in keiner Art und Weise beteiligt waren, wurden sie zur Zielscheibe dieser Terror-
organisation. Viele Familien wurden auseinandergerissen und alle Jesiden dazu 
aufgefordert, entweder den Islam anzunehmen oder zu sterben. 

Wissenschaft und Forschung waren für die Kämpfer dieser Terrororganisation 
Sünden, die bekämpft werden müssen. Es handelt sich bei dieser Organisation 
eindeutig um eine Terrororganisation, die auf Mord und Vertreibung von friedli-
chen Menschen abzielt. Sie wollte das Rad der Geschichte zurückdrehen. In ihrem 
Herrschaftsbereich durften die Menschen weder logisch denken noch reagieren. 
Sie hat ein falsches und entstelltes Bild vom Islam verkündet und nahm sich das 
Recht, Menschen zu töten, ihre Besitztümer zu plündern und vor allem die Frauen 
als Sex-Sklavinnen zu verkaufen. Nach allem, was mit den Jesiden passierte und 
ihnen widerfahren ist, muss man die Fragen stellen: Wer wird ihre Wunden heilen, 
wer gibt ihnen Kraft zum Leben und verbreitet unter ihnen Zuversicht, wer wird 
ihre Ehre retten, wer wird sie unterstützen und sie aus den Fängen der Terrororga-
nisation befreien, wer wird die Hände und Füße ihrer kleinen Kinder und Säug-
linge wärmen und sie vor der Kälte schützen, ihre Tränen von den Wangen trock-
nen, ihre Wunden heilen und nicht zuletzt, wer rettet die Jesidinnen, die als 
Sklavinnen verkauft wurden? 

VORWORT DES INTERVIEWERS UND MITHERAUSGEBERS 
 

15 

Alle Interviews und Gespräche habe ich mit den aus der Gefangenschaft der IS-
Organisation befreiten Jesidinnen und Jesiden in kurdischer Sprache geführt und 
anschließend in die arabische Sprache übersetzt. Obwohl ich die beiden Sprachen 
nahezu perfekt beherrsche, übergab ich Dr. Azad die in arabischer Sprache verfaß-
ten Texte. Er hat seinerseits die redaktionelle Arbeit übernommen. 

Was die Dokumentation dieser Interviews betrifft, habe ich bereits am ersten 
Tag des Übergriffs, also am 03.08.2014, Kontakt mit einigen Freunden in Sintschar 
aufgenommen. Ihre Aussagen fixierte ich schriftlich. Auch stand ich in ständigem 
Kontakt mit dem Dorfvorsteher des Dorfes Kotscho, Shahab Ahmad Tschasso. Es 
ging dabei hauptsächlich darum, wie sich die Jesiden aus diesem Dorf in Sicherheit 
bringen sollten. Unseren Kontakt haben wir bis zum Tag des Massakers am 
15.08.2014 aufrechterhalten. Dadurch war es mir möglich, die Ereignisse im Dorf 
Kotscho genau zu verfolgen. Danach bin ich in die Berge von Sintschar gegangen, 
habe dort viele jesidische Verteidiger der Region getroffen und konnte so die Ver-
teidigungsstrategien dieser Kämpfer dokumentieren. Ich konnte u. a. folgende 
Flüchtlingslager begehen: Kandala, Bir Sive 1 und 2, Tscham Mischko, Daoudi, 
Qadiya, Khanike, Kibirtu 1 und 2, Sharia, Baadre, Issiyan, Sheikhan, Mam Schi-
wan. Des Weiteren habe ich Kontakt zu den Flüchtlingen, die sich in den Dörfern, 
Ortschaften und Städten in Sicherheit bringen konnten, aufgenommen. Was die 
Massengräber betrifft, habe ich Gespräche mit denjenigen Jesiden aufgenommen, 
die sich unter den Leichen versteckt hatten und so dem Massaker entgehen konn- 

 

Dawood Khatari bei der Familie des Ahmad Nayef Qassim aus Gir Izer (vgl. S. 528). Ahmads 
Mutter Scheme Dero (links mit weißem Kopftuch) ist die Großmutter der Tscheilan Bartschass 
Nayef, Bericht s. S. 394–396. Die „Mutter der Märtyrer“ verlor durch den IS mehrere Söhne und 
Enkelkinder, vgl. S. 529. 



 VORWORT DES INTERVIEWERS UND MITHERAUSGEBERS 
 

16

ten. Zurzeit verfüge ich über ca. 400 Video-Reportagen mit geretteten Frauen, 
Mädchen und deren Angehörigen. 

Es sind mittlerweile mehrere Jahre vergangen und immer noch werden viele 
Jesidinnen als Sklavinnen festgehalten und auf den orientalischen Märkten ver-
kauft, als Ware versteigert. All das passiert vor den Augen der Stämme in den Re-
gionen, der Weltöffentlichkeit, der UNO und anderen Menschenrechtsorganisati-
onen, die behaupten, dass die Menschenwürde unantastbar sei. Die Welt sah lange 
dabei zu, wie die Jesiden systematisch ermordet, massakriert und entwürdigt wur-
den. 

Dieses Buch berichtet über die wahren Geschichten der betroffenen Jesiden. 
Dieser Vernichtungszug gegen die Jesiden unterscheidet sich nicht von den 73 
früheren Pogromen gegen sie, was Härte, Ausmaß und Intensität betrifft. Alle diese 
Pogrome hatten ein Ziel, nämlich die Vernichtung der Jesiden, ihrer Kultur und 
ihrer altertümlichen Religion, von denen die später in Erscheinung getretenen Kul-
turen und Religionen stark profitierten. Das Leiden der Jesiden hat seit der Er-
scheinung der Buchreligionen nicht aufgehört. Ich habe die Vernichtung der Jesi-
den durch diese Terrororganisation Tag für Tag sehr aufmerksam verfolgt und 
durch Interviews und Videos mit geretteten Jesidinnen und Jesiden versucht für 
die Nachwelt festzuhalten. 

Was Sie in diesem Buch lesen, ist nur ein Bruchteil der ganzen menschlichen 
Tragödie, die ich erfasst und dokumentiert habe. Diese schrecklichen Vernichtungs-
züge, die durch Menschen verursacht werden, die ihre Gräueltaten fälschlich mit 
dem Islam begründen, finden nicht erst seit dem 03.08.2014 statt, sondern seit 
mehr als einem Jahrtausend, von Generation zu Generation. Die Verursacher auch 
der früheren Pogrome hatten als Ziel vor Augen, alle Jesiden und mit ihnen ihre 
Religion und Kultur zu vernichten. 

Ich habe diese Dokumentation aus Überzeugung und aus einem bestimmten 
Grund erstellt: Aus der Überzeugung, dass dieses Volk seit geraumer Zeit unter-
drückt wird, und aus dem Grund, weil viele Historiker lange unsere Schreie einfach 
ignorierten und uns sogar der Lüge bezichtigten. Mein Ziel war es, für die nächsten 
Generationen der Jesiden zu dokumentieren, was ihren Vorfahren widerfahren ist. 
Ich habe viel Zeit und Geld investiert, aber ich bin froh und glücklich darüber, 
zumindest etwas, was die Aufmerksamkeit der Welt auf dieses historische Volk len-
ken kann, erstellt zu haben. Diese Dokumentation, die den Völkermord an den 
Jesiden beweist, habe ich in den Flüchtlingslagern, Dörfern des Kreises Sintschar 
und Dohuk zusammengestellt. Die Arbeit hat vier Jahre gedauert. 

Zum Schluss appelliere ich an alle Nationen, den Völkermord an den Jesiden 
anzuerkennen, damit sich solche Vernichtungszüge und Gräueltaten nicht wieder-
holen und damit die Jesiden friedlich in ihren angestammten Gebieten leben kön-
nen und nicht in der Diaspora. 

Dawood Murad Khudidah Khatari, Center for Genocide Studies, Universität Dohuk 

Vorwort des Richters Ayman Mustafa Mohammad 
Khaled 

Es ist für mich eine große Ehre, ein bescheidenes und in wenigen Zeilen verfasstes 
Vorwort für die Texte, die der Forscher und Buchautor Dawood Murad Khatari 
veröffentlicht hat, zu schreiben. Man kann ihn als ersten Autor betrachten, der ein 
Buch über die Massengräber herausgebracht hat, das auf Aussagen von Augenzeu-
gen und von Überlebenden des Massakers basiert. Die Augenzeugen und Überle-
benden des Massakers haben die Massenhinrichtungen an sich selbst und ihren 
Familienangehörigen miterlebt. Diese Verbrechen erschüttern das Gewissen der 
Welt. Verübt wurden diese Verbrechen durch wenige skrupellose und menschen-
feindliche Verbrecher, die weder die Menschenwürde akzeptieren und achten, 
noch ein Gewissen haben. Der Autor beleuchtet Geschichten und Ereignisse von 
unschuldigen zivilen Menschen, die für ihre Heimat, die sie seit mehreren Jahr-
hunderten bewohnten, ihr Leben geopfert haben. Das wichtigste, was mein Inte-
resse geweckt hat, ist der starke Wille des Autors, drei Jahre lang wahre Ereignisse 
und Geschichten sorgfätig festzuhalten. Er hat jede Anstrengung unternommen, 
die Wahrheit zu durchleuchten und das Schicksal der verschollenen Zivilisten her-
auszufinden. Der Forscher fragte die Betroffenen in den Flüchtlingscamps und sah 
mit eigenen Augen viele Massengräber, die einwandfrei belegen, dass viele Verbre-
chen stattgefunden haben. Sein Ziel war es, die Informationen darüber von au-
thentischen Zeugen und an den Orten des Geschehens zu sammeln, damit diese 
unverfälscht und unverändert die Leser erreichen. Der Autor ist ein Zeitgenosse 
der Verbrechen an unschuldigen Zivilisten, durch die die Massengräber entstanden 
sind. Die Präzision der Angaben und der Berichte, die ich beim Autor festgestellt 
habe, haben ein hohes Niveau, sodass andere Forscher, Akademiker und Wahr-
heitssuchende davon profitieren können. Was man nicht verheimlichen kann, ist 
die Wahrheit, von der der Autor eine Informationsquelle für die Ermittlungen und 
Nachforschungen geworden ist. 

Dawood Khatari hat die Aussagen von Betroffenen und Augenzeugen und die 
Ermordung von Zivilisten genau dokumentiert und festgehalten, wo sich diese 
Massengräber befinden. Er warf Licht auf die Zeugenaussagen, die die zeitliche 
Abfolge der Ereignisse erläutern und wo sie stattgefunden haben. Hinzu kommt, 
dass er die Identität der Opfer des Massakers und die der Überlebenden des Mas-
sakers herausgefunden hat und ihre Geschichte dem Leser auf einfache Art und 
Weise nahebringt. 

Schließlich bin ich davon überzeugt, dass der Autor damit den ersten Schritt 
gemacht hat, Vergewaltigungen und Missbräuche, die in Sintschar stattgefunden 
haben, zu dokumentieren und überhaupt zur Sprache zu bringen. Das wird dazu 
führen, dass zahlreiche neue Veröffentlichungen über die Massengräber und über 
die Identität der Opfer in Sintschar die Regale der Buchhandlungen füllen werden. 
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Dies wiederum wird die Tür zu Studien und Nachforschungen öffnen und genau 
das ist das Ziel des Buchautors. Er ebnet mit seinen Dokumentationen anderen 
den Weg, um weitere Studien über die Akte der Massenmorde und die Massengrä-
ber in Sintschar zu ermöglichen. Die Ereignisse, die der Autor erhoben hat, sind 
nicht anzuzweifeln. Ganz im Gegenteil: Sie müssen aus humaner Sicht beantwor-
tet werden. Damit gibt man den überlebenden Angehörigen der Opfer etwas Hoff-
nung und Genugtuung zurück, wenn sie vom Schicksal der verschwundenen An-
gehörigen etwas erfahren und endlich Gerechtigkeit, die durch Gerichte in die Tat 
umgesetzt werden muss, sehen. Die Mörder müssen vor Gericht gestellt werden, 
damit endlich die Gerechtigkeit eine Selbstverständlichkeit wird. 

Dohuk, im Februar 2018 

Ayman Mustafa Mohammad Khaled, Richter und Leiter der Untersuchung und 
Sammlung von Beweisen und Behandlung der Beweise über den Völkermord 
 
 

Geleitwort des Zentralrats der Êzîden  
in Deutschland e. V. 

Eziden haben seit Jahrtausenden im Nordirak ihre Heimat. Trotz einer muslimi-
schen Mehrheitsgesellschaft seit dem 7. Jahrhundert n. d. Z. haben sie unterschied-
liche Verfolgungssituationen, Genozide und schließlich den Terror des „Islami-
schen Staates“ überstanden. Mit dem Sturz des Baath-Regimes 2003 haben auch 
Eziden gehofft, endlich in Freiheit und mit Würde ihre Religion ausüben zu dür-
fen.  

Es blieb nur bei der Hoffnung. Seit 2003 hat sich ihre Lage im Irak rechtlich, 
politisch und gesellschaftlich sukzessive verschlechtert. Sie genossen zu wenig 
Schutz durch den Staat, durch die Zentralregierung oder durch die kurdische Regi-
onalregierung. Der Genozid an ihnen war die Folge dieser Missachtung.  

2014 standen sie schutzlos dem IS gegenüber. Der Genozid 2014 hat die gesamte 
êzîdische Gesellschaft traumatisiert. Dennoch gab es – oder gerade deswegen – ei-
nen gemeinsamen Willen zum Widerstand. Die Eziden waren dem IS militärisch 
zwar unterlegen, trotzdem leisteten sie verzweifelten Widerstand. In Siba Sheikh 
Khidir und Gir Zerik haben sie gekämpft, bis sie keine Munition mehr hatten. Zu 
keinem Zeitpunkt konnte der IS den Scharfaddin erobern. 

Diese Schrecken dürfen nie in Vergessenheit geraten. Wir wollen den Blick nach 
vorne richten und Verhältnisse schaffen, in denen solch eine Barbarei nie wieder 
möglich ist. Deswegen gilt es, der Opfer dieser Verbrechen zu gedenken. 

Wir wissen von Deutschland, dass hier der Erinnerungskultur eine außerordent-
liche Bedeutung beigemessen wird, denn nirgendwo auf der Welt war so die Auf-
arbeitung der schrecklichen Geschehnisse des Ersten und Zweiten Weltkriegs so 
notwendig.  

Man kann die Geschichte nicht zurückdrehen, aber das Leid der Betroffenen 
der Öffentlichkeit mitteilen. 

Dieses Buch wird hoffentlich dazu beitragen, dass diese Verbrechen niemals ver-
gessen werden, dass die Erinnerung an die Opfer nicht erlischt und dass als Kon-
sequenz daraus sich solch eine Barbarei nie wieder zutragen wird. Wir danken je-
denfalls den Initiatoren und Autoren dieses Bandes, dass sie die Erinnerung 
wachhalten und wünschen dem Band ein größtmögliches Interesse in der bundes-
deutschen Gesellschaft. 

Irfan Ortaç, Vorsitzender des Zentralrats der Êzîden in Deutschland ZÊD 
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Geleitwort HÁWAR.help g. e. V. 
Das schlimmste Verbrechen ist das Vergessen 

„Ferman! Ferman!“ Das waren die Klagerufe, von denen das weite Land der iraki-
schen Nineve-Ebene rund um den Berg Sintschar im August 2014 aus dem Munde 
tausender JesidInnen erfüllt war, die vor den heranrückenden Truppen des so ge-
nannten Islamischen Staats flohen. Die Bilder der mehr als 50.000 JesidInnen, die 
in der sengenden Augusthitze ihr rettendes Heil auf dem Berg Sintschar suchten, 
gingen um die Welt. Das Wort „Ferman“ ist Kurmandschi – die von den Jesiden 
gesprochene Sprache nordwest-iranischen Ursprungs – und bedeutet „Völkermord“. 
Dieser ist eine bittere Kontinuität in der Geschichte der ethnisch-religiösen Min-
derheit der Jesiden. Sie werden verfolgt, seit es sie gibt. Je nach Zählweise ist der 
jüngste Völkermord entweder der 72. oder der 74., wobei die „72“ für „unend-
lich/zahllos“ steht. Im August 2014 wäre die Flamme der Jesiden fast gänzlich er-
stickt worden. 

Damals reiste ich in den Irak, um mir selbst und der deutschsprachigen Öffent-
lichkeit ein Bild von der Lage zu machen. Mit einem Kamera-Team berichtete ich 
für Stern-TV davon, was meinem Volk angetan wurde. Es waren Wochen, die sich 
tief in mein Gedächtnis eingebrannt haben und die ich niemals vergessen werde. 
Das Ergebnis meiner Recherchen floss ein in meinen ersten Dokumentarfilm: 
„HÁWAR – Meine Reise in den Genozid“. Kaum ahnte ich damals, dass ich von 
einem Genozid berichte, der noch Jahre andauern wird: Fast sieben Jahre nach der 
Katastrophe befinden sich noch immer über 2.800 Jesidinnen in der Gefangen-
schaft des IS. Hunderttausende schwer traumatisierte JesidInnen verharren noch 
immer in den Binnenflüchtlingslagern im Irak, ohne die Perspektive, bald in ihre 
Heimatorte zurück kehren zu können. Der Wiederaufbau der Städte und Dörfer, 
sowie die Entfernung der Landminen, die der IS im Gebiet hinterlassen hat, um 
die Jesiden an der Rückkehr zu hindern, geht zwar voran, doch es wird Jahre dauern, 
bis die Gebiete so sicher sind, dass die Jesiden dorthin zurückkehren können. Es ist 
ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn immer wieder berichten die Nachrichtensender 
der Region von JesidInnen, die sich in ihrer Verzweiflung das Leben nehmen. 

Auch der IS stellt noch immer eine Gefahr dar: Er mag auf dem offenen Schlacht-
feld besiegt sein. Doch einzelne Zellen halten sich hartnäckig und im Untergrund 
versteckt – in Irak, in Syrien, in der Türkei. Diese verüben immer wieder Anschläge 
auf Militärstützpunkte irakischer und US-amerikanischer Streitkräfte, aber auch ge-
gen zivile Ziele. Etwa 6.000 Kämpfer werden noch immer allein im Irak vermutet. 

Die juristische Aufarbeitung der IS-Verbrechen steckt – man kann es nicht anders 
sagen – noch in den Kinderschuhen. Die Vereinten Nationen haben 2018 ein in-
ternationales Untersuchungsteam damit beauftragt, Beweise in der Region zu si-
chern, was vornehmlich mit der Exhumierung und Identifizierung der sterblichen 
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Überreste ermordeter Jesiden in den Massengräbern der Nineve-Ebene in Irak ge-
schieht. Doch eine breit angelegte juristische Aufarbeitung hat bislang nicht statt-
gefunden. Es bleibt eine Mammutaufgabe, zu der die friedliebenden Nationen im 
Namen der Menschenrechte jedoch verpflichtet sind. 

Bei allen Missständen gilt es einen großen Unterschied zu vorherigen Massen-
verbrechen gegen die Jesiden festzuhalten: Erstmalig wurde ihnen durch das mili-
tärische Eingreifen seitens der US- und anderer Streitkräfte Hilfe zuteil. Auch haben 
Länder wie Kanada, Frankreich und Deutschland zahlreiche jesidische Familien 
mittels Flüchtlingssonderkontingenten in ihren Ländern aufgenommen. Das ist 
eine starke humanitäre Antwort auf die Barbarei des IS! Und erstmals haben mutige 
Frauen wie die IS-Überlebende und Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad oder 
die Protagonistin meines zweiten Dokumentarfilms („JIYAN – Die vergessenen Op-
fer des IS“) Najlaa Matto über das Erlebte vor der internationalen Gemeinschaft 
Zeugnis abgelegt von dem, was ihnen und ihren Familienangehörigen angetan 
wurde.  

Ich freue mich sehr, dass die vorliegende Publikation diese Praxis fortführt und 
in ihr ebenfalls die Stimmen von Überlebenden zu Wort kommen! Auch, dass in-
ternationale ExpertInnen Hintergrundinformationen und Kontexte liefern, ist 
mehr als begrüßenswert! All jenen, die sich – sei es aus beruflichem, sei es aus pri-
vatem Interesse – über eines der schrecklichsten Menschheitsverbrechen des 
21. Jahrhunderts informieren möchten, steht damit eine hilfreiche Informations-
quelle zur Verfügung. Ich wünsche dem Buch viele interessierte und engagierte Le-
serInnen und eine weite Verbreitung, auch über akademische Fachzirkel hinaus! 

Düzen Tekkal, HÁWAR.help g. e. V. 

Berlin, April 2021 
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Das Jesidentum aus historischer und 
religionswissenschaftlicher Perspektive 

Ulrike Kollodzeiski / Hans-Michael Haußig / Johann Hafner 

1. Einleitung 

Das Jesidentum darzustellen ist in mehrfacher Hinsicht ein schwieriges Unterfan-
gen. Jede Kategorisierung der jesidischen Religion und ihres historischen wie aktu-
ellen Verhältnisses zu anderen Religionen wird als Positionierung verstanden: Sie 
liefert entweder den Gegnern der Jesiden Argumente für ihre Verfolgung oder un-
terstützt die Jesiden in ihrer Selbstbehauptung gegen diese. Wer etwa die Entste-
hung der jesidischen Religion im Islam verortet, befördert eine Sichtweise, die Je-
siden als ‚Abspaltung‘ vom orthodoxen Islam und damit als Häresie oder 
Apostasie begreift, die es zu bekämpfen gilt. Im Gegensatz dazu verstehen Jesiden 
ihre Religion als die älteste kurdische oder als die älteste Religion überhaupt, die 
sich mehrere tausend Jahre zurückverfolgen lasse.1 Letzteres ist eine verbreitete 
Behauptung vieler Gemeinschaften im Nahen und Mittleren Osten. Diese Region 
gilt als kulturelle Wiege der Menschheit und beheimatete verschiedene große Im-
perien, über deren Erbe immer auch aktuelle politische Ansprüche legitimiert wer-
den.2 Solche aktuellen Identitätsdiskurse, die vor allem über den Begriff der Nation 
laufen, wirken sich auch auf das Selbstverständnis der Jesiden massiv aus.3 

Die westliche Auseinandersetzung mit dem Jesidentum begann maßgeblich erst 
im 19. Jahrhundert und ist damit noch relativ jung, hat aber bereits eine wechsel-
volle Geschichte durchlaufen.4 Die jesidische Religion weist viele Bezüge zu im 
Westen schon länger und besser bekannten Religionen wie dem Islam und dem 
Zoroastrismus auf. Sie unterscheidet sich aber auch in zentralen Punkten von die-
sen und auch davon, was eine Religion nach westlichen Vorstellungen überhaupt 
ausmacht. Das bedeutet Kreyenbroek zufolge jedoch nicht, dass die Jesiden über 
keine religiösen Glaubensgrundsätze verfügen. Ihre religiösen Texte sind jedoch 
anders zu verstehen als die Werke der christlichen oder islamischen theologischen 

 
1 Vgl. Issa, Chaukeddin, Das Jesidentum. Religion und Leben, Oldenburg 2016, S. 24. 
2 Vgl. Allison, Christine, The Yezidi Oral Tradition in Iraqi Kurdistan, London, New York 2001, 

S. 40. 
3 Vgl. Rodziewicz, Artur, „The Nation of the Sur: The Yezidi Identity Between Modern and 

Ancient Myth“, in: Bocheńska, Joanna (Hg.), Rediscovering Kurdistan’s Cultures and Identities. 
The Call of the Cricket, Cham 2018, S. 259–326, hier S. 310f. 

4 Für eine ausführliche Darstellung der Forschungsgeschichte siehe Kreyenbroek, Philip G., 
Yezidism – Its Background, Observances and Texual Tradition, Lewiston u a. 1995, S. 1–25; ders., 
„Die Tradition der Yeziden in westlicher und in yezidischer Sicht“, in: Franz, Erhard (Hg.), 
Yeziden – eine alte Religionsgemeinschaft zwischen Tradition und Moderne, Hamburg 2004, S. 23–33. 
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Tradition.5 Omarkhali zufolge kann man bei den Jesiden jedenfalls nicht von einer 
einzigen homogenen Tradition sprechen: „It is not one fixed system of belief and 
practice“.6 

Die vielen Bezüge zu anderen Religionen einerseits und das Fehlen eines zent-
ralen Textes andererseits haben bei der Erforschung der Jesiden zu sehr unter-
schiedlichen Kategorisierungen geführt: Jesiden werden als ein in den kurdischen 
Bergen ‚isoliert‘ lebendes Volk charakterisiert, das gleichzeitig aber offen für viele 
Kontakte und Einflüsse gewesen sei, die es ‚synkretistisch‘ verarbeitet habe.7 Leider 
sind sich viele jüngere Studien immer noch zu wenig bewusst, inwiefern sie mit 
solchen Aussagen stereotype und stark abwertende Zuschreibungen weiterverbrei-
ten, auch wenn sie durchaus verdienstvolle Grundlagenforschung betreiben. 

Die vorrangig mündliche Überlieferung hat auch zur Folge, dass über weite Stre-
cken der Geschichte keine Quellen vorliegen, die Aufschluss über die Entwicklung 
der jesidischen Religion geben können. Schriftlich fixierte Quellen liegen fast nur 
vor, insofern andere auf Jesiden Bezug genommen haben. Diese Bezugnahmen er-
folgten sehr häufig in Zusammenhang mit einem Vorgehen gegen Jesiden und ver-
mitteln daher ein einseitiges und begrenztes Bild. Damit in Verbindung steht, dass 
Jesiden heute ihre eigene Geschichte als fortlaufende Wiederholung von Fermanen 
verstehen, von Katastrophen, die sich tief in ihr Selbstverständnis eingegraben ha-
ben.8 Der Gedanke der Wiederholung entspricht ihrem zyklischen Geschichtsbild. 
Geschichte wird als ständige Wiederkehr derselben Figuren und Phänomene be-
griffen, die sich immer wieder manifestieren und deshalb miteinander identifiziert 
werden.9 Die Konstruktion einer Geschichte der jesidischen Religion als lineare 
Abfolge von konkreten Ereignisse, denen jeweils ein bestimmter Ort in Raum und 
Zeit zugewiesen wird, ist deswegen auch immer (noch) eine Fremdbeschreibung. 

Die Bedeutung, die Historisierungen in aktuellen politischen Auseinanderset-
zungen einnehmen, das Herantragen von Kategorien, die aus der Beschreibung 
anderer Religionen gewonnen wurden, und der Mangel an Quellen machen es 
daher fast unmöglich, eine Darstellung der jesidischen Religion zu verfassen. Be-
sonders in Bezug auf die Zeit vor dem 19. Jahrhundert kann dies allenfalls thesen-
artig erfolgen und bietet auf Grund der bescheidenen Quellenlage viel Raum für 
Spekulationen. Es ist davon auszugehen, dass die medialen und die politischen 

 
5 Vgl. Kreyenbroek, „Tradition der Yeziden“, S. 24. Seine in diesem Zusammenhang geäu-

ßerte These, wonach ihr geistliches Leben von derselben Komplexität sei wie das der Anhä-
nger von Buchreligionen und lediglich Mythen, Erzählungen und Legenden eine größere 
Rolle in ihrer Tradition spielen als Doktrinen, mag allerdings etwas gewagt erscheinen. 

6 Omarkhali, Khanna, The Yezidi Religious Textual Tradition: From Oral to Written. Categories, 
Transmission, Scripturalisation and Canonisation of the Yezidi Oral Religious Texts, Studies in Ori-
ental Religions 72, Wiesbaden 2017, S. 25. 

7 Vgl. Allison, The Yezidi Oral Tradition, S. 26. 
8 Vgl. Beitrag von Khatari, Dawood, „Die Massenvernichtung der jesidischen Gesellschaft in 

Sintschar, Baschiqa und Bahzani“ in diesem Buch. 
9 Vgl. Kreyenbroek, „Tradition der Yeziden“, S. 33. 
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Entwicklungen der letzten 200 Jahre10 bereits zu einem Wandel der jesidischen 
Religion geführt haben,11 ein Prozess, der sich nach dem Ferman 74 wohl in ver-
schärfter Form fortsetzen wird. Es ist deshalb aber auch problematisch, jüngere 
Befunde in die Vergangenheit zu projizieren. Auch die nachfolgende Darstellung 
kann diesen Fallstricken nicht entgehen, sie wird aber versuchen, diese zumindest 
anzuzeigen, auch wenn dies für Leser vielleicht zu unbefriedigenden Ergebnissen 
führt.  

2. Die Entstehung der jesidischen Religion 

Aktuelle Darstellungen der jesidischen Religion nehmen ihren Ausgangspunkt in 
der Regel von der Person Şêxadîs (Šaiḫ ‛Adī, Sheikh Adi). Im Selbstverständnis der 
Jesiden ist er heute eine zentrale Reformerfigur und Inkarnation des Tawûsî Melek, 
des Engels Pfau, und wird in ihrem Hauptheiligtum in Lalisch verehrt.12 Von der 
Forschung wird Şêxadî mit dem Sufi Šaiḫ ‛Adī ibn Musāfīr (geb. zwischen 1073 
und 1078 in Bayt Fār im heutigen Libanon, gest. 1162) identifiziert. Diese Identi-
fizierung erfolgte allerdings als ‚Entdeckung‘ erst in den 1880er Jahren durch N. 
Siouffi, damals französischer Konsul in Mossul.13  

Die aktuelle Forschung ist sich über die zentrale Stellung von Šaiḫ ‛Adī ibn 
Musāfīr für die Entwicklung des Jesidentums relativ einig. Uneinigkeit besteht aber 
in der Frage, inwiefern Jesiden vor seinem Auftreten identifizierbar sind. Hier ste-
hen sich zwei Fraktionen gegenüber: diejenigen, welche das Jesidentum vorrangig 
aus einem zoroastrischen bzw. alt-iranischen Kontext herleiten,14 und diejenigen, 
die seine Wurzel eher in einem arabisch-muslimischen Kontext verorten.15 Dabei 
zeichnen die meisten Wissenschaftler heute ein differenzierteres Bild. Sie leiten 
die auffälligen Ähnlichkeiten in der Kosmogonie und einzelnen Feiertagen zwi-
schen Jesiden, Yāresān, Zoroastriern und sogar den Hindureligionen daraus ab, 
dass diese einst Teil einer gemeinsamen indo-iranischen Tradition waren.16 Diese 
These beruht auf dem phänotypischen Vergleich der Schriften und Rituale dieser 
Religionen. Die spezifische Entwicklung der jesidischen Religion wird dann mit 

 
10 Vgl. hierzu die Beiträge von Nicola, Silvia-Lucretia; Hajy, Salim und Khatari, Dawood in 

diesem Buch. 
11 Vgl. Omarkhali, The Yezidi Religious Textual Tradition, S. 16. 
12 Vgl. Issa, Chaukeddin, „Gedanken zu Scheich Adi (11./12. Jahrhundert), dem Reformer des 

Yesidentums“, in: Franz, Erhard (Hg.), Yeziden – Eine alte Religionsgemeinschaft zwischen Tra-
dition und Moderne, Hamburg 2004, S. 45–53, hier S. 45. 

13 Vgl. Kreyenbroek, Yezidism, S. 5. 
14 So etwa einflussreich Kreyenbroek, Yezidism, S. 59–61. 
15 Vgl. Rodziewicz, „The Nation of the Sur“, S. 280–306. 
16 Vgl. Kreyenbroek, Yezidism, S. 59f. Rodziewicz dagegen leitet Ähnlichkeiten in der Kosmo-

gonie aus dem antiken griechischen Denken her, hebt aber ebenfalls dessen Parallelen im 
gesamten antiken Mittleren Osten hervor. Vgl. Rodziewicz, Artur, „Yezidi Eros. Love as the 
Cosmogonic Factor and Distinctive Feature of the Yezidi Theology in the Light of Some 
Ancient Cosmogonies“, in: Fritillaria Kurdica 3-4/03 (2014), S. 42–105, hier S. 43. 
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Tradition.5 Omarkhali zufolge kann man bei den Jesiden jedenfalls nicht von einer 
einzigen homogenen Tradition sprechen: „It is not one fixed system of belief and 
practice“.6 
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5 Vgl. Kreyenbroek, „Tradition der Yeziden“, S. 24. Seine in diesem Zusammenhang geäu-

ßerte These, wonach ihr geistliches Leben von derselben Komplexität sei wie das der Anhä-
nger von Buchreligionen und lediglich Mythen, Erzählungen und Legenden eine größere 
Rolle in ihrer Tradition spielen als Doktrinen, mag allerdings etwas gewagt erscheinen. 

6 Omarkhali, Khanna, The Yezidi Religious Textual Tradition: From Oral to Written. Categories, 
Transmission, Scripturalisation and Canonisation of the Yezidi Oral Religious Texts, Studies in Ori-
ental Religions 72, Wiesbaden 2017, S. 25. 

7 Vgl. Allison, The Yezidi Oral Tradition, S. 26. 
8 Vgl. Beitrag von Khatari, Dawood, „Die Massenvernichtung der jesidischen Gesellschaft in 

Sintschar, Baschiqa und Bahzani“ in diesem Buch. 
9 Vgl. Kreyenbroek, „Tradition der Yeziden“, S. 33. 

 DAS JESIDENTUM AUS HISTORISCHER U. RELIGIONSWISSENSCHAFTLICHER PERSPEKTIVE 
 

27 

Entwicklungen der letzten 200 Jahre10 bereits zu einem Wandel der jesidischen 
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dass diese einst Teil einer gemeinsamen indo-iranischen Tradition waren.16 Diese 
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10 Vgl. hierzu die Beiträge von Nicola, Silvia-Lucretia; Hajy, Salim und Khatari, Dawood in 

diesem Buch. 
11 Vgl. Omarkhali, The Yezidi Religious Textual Tradition, S. 16. 
12 Vgl. Issa, Chaukeddin, „Gedanken zu Scheich Adi (11./12. Jahrhundert), dem Reformer des 

Yesidentums“, in: Franz, Erhard (Hg.), Yeziden – Eine alte Religionsgemeinschaft zwischen Tra-
dition und Moderne, Hamburg 2004, S. 45–53, hier S. 45. 

13 Vgl. Kreyenbroek, Yezidism, S. 5. 
14 So etwa einflussreich Kreyenbroek, Yezidism, S. 59–61. 
15 Vgl. Rodziewicz, „The Nation of the Sur“, S. 280–306. 
16 Vgl. Kreyenbroek, Yezidism, S. 59f. Rodziewicz dagegen leitet Ähnlichkeiten in der Kosmo-

gonie aus dem antiken griechischen Denken her, hebt aber ebenfalls dessen Parallelen im 
gesamten antiken Mittleren Osten hervor. Vgl. Rodziewicz, Artur, „Yezidi Eros. Love as the 
Cosmogonic Factor and Distinctive Feature of the Yezidi Theology in the Light of Some 
Ancient Cosmogonies“, in: Fritillaria Kurdica 3-4/03 (2014), S. 42–105, hier S. 43. 
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dem Auftreten von Šaiḫ ‛Adī ibn Musāfīr verknüpft. An ihn wird auch eine kon-
krete Genealogie gebunden, d. h. seine Herkunft und Nachfolger bilden den zent-
ralen Erzählstrang der Entwicklung des Jesidentums.17 Dies liegt auch daran, dass 
sich seine Genealogie in Quellen nachvollziehen lässt, während die Herleitung aus 
einer indo-iranischen Religion eine Hypothese ist, die auf dem Vergleich der äu-
ßeren Erscheinungsformen der Religionen beruht. 

Letztlich hat sich das Jesidentum wie alle Religionen in einem langen Prozess 
des Austauschs zwischen und der Abgrenzung von verschiedenen Religionen ent-
wickelt. Welche es davon als seine Wurzeln beansprucht oder ihm als solche zuge-
schrieben werden, hängt vor allem auch von aktuellen Fragen ab – etwa inwiefern 
Jesiden als Kurden verstanden werden und verstanden werden wollen. Als Kurden 
grenzen sie sich von Türken und Arabern ab, indem sie sich auf eine genuin kur-
dische Herkunft berufen, wofür eine ursprüngliche Religion konstruiert wird. Teils 
wird diese mit dem Jesidentum identifiziert, teils mit dem Zoroastrismus.18 Heut-
zutage fällt vielen Jesiden deshalb die Gleichsetzung von Şêxadî mit Šaiḫ ‛Adī ibn 
Musāfīr schwer, da letztgenannter eine arabisch-muslimische Herkunft aufweist.19 

Rodziewicz hat jüngst erstmals eine Genealogie aus der Analyse der inzwischen 
verschriftlichten jesidischen Texte abgeleitet. In den Qewls, den Hymnen, tritt Sul-
tan Êzî als zentrale Figur in Erscheinung. Wie Şêxadî gilt auch er als eine Manifes-
tation des Tawûsî Melek. Die Erzählung in den Qewls beginnt damit, dass Êzîs 
Vater Mu‛āwiya eine Vorhersage durch den Propheten Mohammed erhält: 
Mu‛āwiya werde heiraten und Gott werde ihm einen Sohn schenken, der eine 
Plage für den Islam sein werde. Daraufhin schwört Mu‛āwiya nicht zu heiraten, 
bricht aber schließlich dieses Versprechen. Als seine Frau schwanger wird, verstößt 
er sie. Sie flieht nach Basra, wo sie einen Sohn namens Êzî zur Welt bringt. Später 
trifft Êzî seinen Vater in Damaskus, wird von diesem aber nicht willkommen ge-
heißen. Dafür erkennt aber ein Färber in Êzî den eigentlichen König des Gesetzes 
und des Jenseits. Êzî offenbart sich ihm und verwandelt das Wasser des Flusses in 
Wein. Viele schließen sich ihm daraufhin an und preisen ihn mit Musik.20 

Rodziewicz macht auf die vielen Parallelen zwischen Êzî und der muslimischen 
Überlieferung zu Yazīd I., dem zweiten umayyadischen Kalifen (reg. 680-683), auf-
merksam. Er ist der Sohn des Kalifen Mu‛āwiya I. (reg. 661-680) und wird als Lieb-
haber von Wein und Musik dargestellt. Seine Mutter, eine Christin, gilt als Dich-
terin. Allerdings erscheint der Kalif Yazīd I. hier in deutlich negativerem Licht. Er 
wird für den Tod von Hussein in der Schlacht von Kerbala verantwortlich gemacht, 
weshalb er besonders im schiitischen Islam als Feindfigur angesehen wird.21 

 
17 Vgl. Kreyenbroek, Yezidism, S. 27–50; Hutter, Manfred, Iranische Religionen. Zorostrismus, Ye-

zidentum, Bahā’ītum, Berlin, Boston 2019, S. 104–108. 
18 Vgl. Rodziewicz, „The Nation of the Sur“, S. 269. 
19 Vgl. Issa, „Gedanken zu Scheich Adi“, S. 46f. 53. 
20 Vgl. Rodziewicz, „The Nation of the Sur“, S. 297–299. 
21 Vgl. ebd. 
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Mu‛āwiya und sein Sohn Yazīd sind die ersten beiden Kalifen der Dynastie der 
Umayyaden. Auch Šaiḫ ‛Adī ibn Musāfīr wird 400 Jahre später eine umayyadische 
Abstammung zugesprochen. Er wurde zwischen 1073 und 1078 in Bayt Fār im 
heutigen Libanon geboren und war später in Bagdad ein Schüler des Sufischeichs 
Ḥammād al-Dabbās. Anfang des 12. Jahrhunderts zog er sich von dort in das Hak-
kari-Bergland zurück, wo er bis zu seinem Tod 1161 in Lalisch blieb, abgesehen 
von einer Wallfahrt nach Mekka 1116.22 

Einige wenige Quellen aus dem 12. Jahrhundert geben Auskunft über seine Ge-
meinschaft. So berichtet der arabische Autor al-Sam‛ānī (gest. 1166), dass er in den 
irakischen Bergen von Hulwān und deren Umgebung einer Gemeinschaft begeg-
net sei, die er als al-Yazīd bezeichnet. Diese würde ein asketisches und zurückgezo-
genes Leben führen und Yazīd ibn Mu‛āwiya verehren. Es gebe aber auch noch 
eine andere, charidschitische23 Gruppe, die ebenfalls Yazīdiyya genannt werde.24 
Von einer charidschitischen Gruppe berichtet auch der persische Gelehrte Muham-
mad al-Šahrastānī (gest. 1153). Er beschreibt die Yazīdiyya als Gemeinschaft, die 
einem Yazīd ibn Unaisa (dieser ist nicht mit Yazīd ibn Mu‛āwiya zu verwechseln) 
folge. Dieser glaube, dass Gott einen Gesandten aus der Mitte der Perser (‛aǧam) 
schicken und ihm ein Buch offenbaren werde. Ferner werde er das Gesetz (šarī‛a) 
Mohammeds verwerfen und der Religion der im Koran erwähnten Ṣābi’a folgen.25 

Beide Erwähnungen weisen Parallelen zu den jesidischen Qewls auf. Vielleicht 
hat es sich bei der Gemeinschaft von Šaiḫ ‛Adī ibn Musāfīr bzw. Şêxadî um einen 
Sufiorden gehandelt, der den Kalifen Yazīd in besonderer Weise verehrt hat 
und/oder das Auftreten eines neuen Propheten erwartet hat. Möglicherweise be-
standen diese Gemeinschaften aber auch schon vor dem Auftreten des Šaiḫs. Einer 
der jesidischen Qewls berichtet, dass Şêxadî nach seiner Ankunft in Lalisch Wun-
der vollbracht habe und sich daraufhin viele der heiligen Männer der Region ihm 
angeschlossen haben. Hutter schließt daraus, dass sich Šaiḫ ‛Adī ibn Musāfīr so-

 
22 Vgl. Kreyenbroeck, Yezidism, S. 28f. 
23 Die Charidschiten (al-Ḫāriǧīya) oder Chawāridsch (al-Ḫawāriǧ, die Verlassenden), Fremdbe-

zeichnung für eine Bewegung im frühen Islam, die aus dem Konflikt um die Nachfolge im 
Kalifat zwischen dem späteren vierten Kalifen ‛Alī b. Abū Ṭālib (reg. 656-61) und Mu‛āwiya 
I. (reg. 661-80), dem späteren fünften Kalifen, entstand, als ihre gegnerischen Armeen 657 
aufeinandertrafen. Eine Gruppe aus ‛Alīs Streitkräften zog ihre Gefolgschaft zurück, als er 
einem Schiedsverfahren mit Mu‛āwiya zustimmte. Sie bildeten eine theologische und poli-
tische Bewegung, die behaupteten, dass in solchen Situationen das Gericht allein Gott ge-
höre. Vgl. Bosworth, Edmund C., „Kharijites in Persia“, in: Encyclopaedia Iranica 2009, on-
line edition, https://www.iranicaonline.org/articles/kharijites-in-persia (14.05.2021) Da die 
Yazīdiyya als charidschitische Gruppe eine Verehrung Mu‛āwiyas I. abgelehnt haben dürfte, 
ist es eher unwahrscheinlich, dass aus ihr die Jesiden hervorgegangen sind. 

24 Vgl. Kreyenbroeck, Yezidism, S. 27f. 
25 al-Šahrastānī, Abū al-Fatḥ Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm, kitāb al-millal wa-al-niḥal, Bd. 1, 

Beirut 1410/1990, S. 158; Vgl. Haarbrücker, Theodor: Abu-'l-Fath' Muhammad asch-Schahr-
astani's Religionspartheien und Philosophenschulen. Zum ersten Male vollständig aus dem Ara-
bischen übersetzt und mit erklärenden Anmerkungen versehen von Dr. Theodor Haarbrü-
cker. Erster Theil, Halle 1850, S. 153f. Vgl. auch Shahrastani (1086-1153): Book of Sects and 
Creeds, zit. in: Rodziewicz, „The Nation of the Sur“, S. 262. 
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17 Vgl. Kreyenbroek, Yezidism, S. 27–50; Hutter, Manfred, Iranische Religionen. Zorostrismus, Ye-

zidentum, Bahā’ītum, Berlin, Boston 2019, S. 104–108. 
18 Vgl. Rodziewicz, „The Nation of the Sur“, S. 269. 
19 Vgl. Issa, „Gedanken zu Scheich Adi“, S. 46f. 53. 
20 Vgl. Rodziewicz, „The Nation of the Sur“, S. 297–299. 
21 Vgl. ebd. 
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22 Vgl. Kreyenbroeck, Yezidism, S. 28f. 
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I. (reg. 661-80), dem späteren fünften Kalifen, entstand, als ihre gegnerischen Armeen 657 
aufeinandertrafen. Eine Gruppe aus ‛Alīs Streitkräften zog ihre Gefolgschaft zurück, als er 
einem Schiedsverfahren mit Mu‛āwiya zustimmte. Sie bildeten eine theologische und poli-
tische Bewegung, die behaupteten, dass in solchen Situationen das Gericht allein Gott ge-
höre. Vgl. Bosworth, Edmund C., „Kharijites in Persia“, in: Encyclopaedia Iranica 2009, on-
line edition, https://www.iranicaonline.org/articles/kharijites-in-persia (14.05.2021) Da die 
Yazīdiyya als charidschitische Gruppe eine Verehrung Mu‛āwiyas I. abgelehnt haben dürfte, 
ist es eher unwahrscheinlich, dass aus ihr die Jesiden hervorgegangen sind. 

24 Vgl. Kreyenbroeck, Yezidism, S. 27f. 
25 al-Šahrastānī, Abū al-Fatḥ Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm, kitāb al-millal wa-al-niḥal, Bd. 1, 

Beirut 1410/1990, S. 158; Vgl. Haarbrücker, Theodor: Abu-'l-Fath' Muhammad asch-Schahr-
astani's Religionspartheien und Philosophenschulen. Zum ersten Male vollständig aus dem Ara-
bischen übersetzt und mit erklärenden Anmerkungen versehen von Dr. Theodor Haarbrü-
cker. Erster Theil, Halle 1850, S. 153f. Vgl. auch Shahrastani (1086-1153): Book of Sects and 
Creeds, zit. in: Rodziewicz, „The Nation of the Sur“, S. 262. 
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wohl an Kurden als auch an Araber richtete und die Oberhäupter verschiedener 
Bewegungen unter sich vereinen konnte.26 

Im 13. Jahrhundert gibt es mehrere Zeugnisse, die Šaiḫ ‛Adī explizit benennen. 
So erwähnt Ibn Ḫallikān (gest. 1282), ein muslimischer Gelehrter aus Erbil, einen 
„Šaiḫ ‛Adī ibn Musāfīr al-Hakkārī“. Er sei ein Asket und Begründer eines Ordens, 
der sich ungewöhnlicher Beliebtheit erfreue und nach ihm benannt sei: al-‛Ada-
wiya. Einer der wichtigsten Gelehrten der syrisch-orthodoxen Kirche, Bar Hebraeus 
(gest. 1286), berichtet ebenfalls von ihm. Seine Anhänger, die in den Bergen von 
Maddai lebten, würden ihn als Prophet verehren und Tirahaye genannt werden. Sie 
würden nicht dem Islam folgen, sondern einem Aberglauben und der Religion der 
Magi.27 Letzteres war damals eine übliche Bezeichnung für den Zoroastrismus. 

Aus den anfänglichen al-Yazīd bzw. der Yazīdiyya scheint sich im Laufe des 
13. Jahrhunderts eine Gemeinschaft formiert zu haben, die nun Šaiḫ ‛Adī ibn 
Musāfīr bzw. Şêxadî in besonderer Weise verehrte. Vielleicht bestätigte er prophe-
tische Erwartungen, die bereits vor seinem Auftreten in der Region kursierten. Zur 
besonderen Verehrung von Šaiḫ ‛Adī ist es unter einem seiner Nachfolger Šaiḫ 
Ḥasan gekommen, der wiederum selbst bereits zu Lebzeiten auf besondere Weise 
verehrt wurde. Dies und die Übernahme anderer lokaler, vielleicht zoroastrischer 
Elemente führten schließlich dazu, dass die Gemeinschaft nicht mehr als islamisch 
wahrgenommen wurde und sich vielleicht auch selbst nicht mehr als solche ver-
stand. Dabei scheint sie eine recht große Anziehungskraft ausgeübt und schnell 
eine erhebliche Zahl von Anhängern gewonnen zu haben. Dies hat womöglich 
dazu beigetragen, dass sie als Gefahr wahrgenommen wurde, sodass der Emir von 
Mossul, Badr ad-Dīn Lu’lu’, 1254 die Hinrichtung von Šaiḫ Ḥasan und vielen 
seiner Anhänger veranlasste. In diesem Zusammenhang wurde auch das Grab Šaiḫ 
‛Adīs in Lalisch geschändet.28 

Manfred Hutter kommt zu dem Schluss, dass sich in diesem Jahrhundert zwi-
schen dem Tod von Šaiḫ ‛Adī (1161) und dem Tod von Šaiḫ Ḥasan (1254) die 
Entwicklung von einer Sufi-Gemeinschaft zur Jesiden-Religion vollzogen hat.29 Es 
ist aber unklar, ab wann jedisische Gemeinschaften als eine distinkte Gruppe wahr-
genommen wurden. Erst Ende des 16. Jahrhunderts wird ein „jesidischer Glaube“ 
(mazhab-e Yezidi) erwähnt, der sich im Konflikt zur schiitischen Umgebung be-
finde.30 

 

 
26 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 105f. 
27 Vgl. Rodziewicz, „The Nation of the Sur“, S. 261f; Kreyenbroek, Yezidism, S. 27–29. 
28 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 108; Kreyenbroeck, Yezidism, S. 31. 
29 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 108. 
30 So der kurdische Geschichtsschreiber Şerefxanê Bedlîsî (1543-1603), zit. in: Rodziewicz, 

„The Nation of the Sur“, S. 264. 
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3. Jüngere Geschichte 

In den folgenden Jahrhunderten waren die Jesiden unter muslimischer Herrschaft 
stetiger Verfolgung ausgesetzt. Sie waren gewissermaßen vogelfrei, da sie einerseits 
aus der islamischen umma ausgeschlossen waren, anderseits aber auch nicht wie 
Christen oder Juden als ahl al-kitāb, „Schriftbesitzer“, anerkannt wurden.31 

Im osmanischen Reich kam es im späten 19. Jahrhundert verstärkt zu Zwangs-
konversionen, als Jesiden von Behörden als rückkehrpflichtige Apostaten und nicht 
mehr als Ungläubige eingestuft werden. Zudem waren sie kein Teil des Duldungs-
systems der Millets.32 Unter diesem Druck flohen zehntausende Jesiden ins nördli-
che Transkaukasien (heute Georgien, Armenien, Aserbaidschan), v. a. nach Ostar-
menien (ab 1822 und 1879 zunehmend unter russischer Herrschaft, ab 1922 unter 
sowjetischer), wo sie unter der ebenfalls verfolgten armenischen Bevölkerung 
koexistierten. 

Je nach Ideologie versuchten die Mehrheitsgesellschaften, die Jesiden zu assimi-
lieren oder zu isolieren: In der Sowjetunion wurden sie als fortschrittsfeindliche 
Gruppe von Analphabeten dargestellt und wie andere Religionsangehörige ge-
drängt, ihre Bräuche und ihr Schrifttabu aufzugeben.33 Im Karabach-Konflikt ver-
suchte das armenische Militär noch 2001, die kurdischen Jesiden von den kurdi-
schen Muslimen zu trennen, welche der Kollaboration mit dem überwiegend 
muslimischen Aserbaidschan verdächtigt wurden.34 Auch im heutigen Russland 
und Georgien werden Jesiden als eigene, von Kurden verschiedene Volksgruppe ge-
zählt.35  

Während das Verhältnis zu benachbarten christlichen Minderheiten, den „Ara-
mäern“ (syrisch-orthodoxe, chaldäisch-katholische, apostolisch-assyrische Gemein-
den) friedlich war, waren sie Ziel von Übergriffen durch die muslimische Mehrheit. 
Je mehr Christen emigrierten – z. B. aus der Südosttürkei in den 1980er Jahren – 
desto deutlicher wurde der Minderheitenstatus der Jesiden und desto mehr waren 

 
31 Vgl. Rodziewicz, „The Nation of the Sur“, S. 263f; Kreyenbroeck, Yezidism, S. 34–36. 
32 „Groups who were not part of the millet system, however, encountered numerous attempts 

of official (political) and unofficial (religious, cultural) intrusion, not only on their doctrine 
and rituals, but on their method of teaching religious knowledge to the children.“ Maisel, 
Sebastian, „Social Change Amidst Terror and Discrimination. Yezidis in the New Iraq“, in: 
Middle East Institute Policy Brief 18 (August 2008), S. 1–9, hier S. 6. 

33 Die diesbezüglichen Angaben in der uns zugänglichen Literatur sind spärlich. Es war daher 
nicht möglich, die Gründe für das Schrifttabu zu eruieren. 

34 Das neugegründete armenische Parlament erließ im selben Jahr ein Gesetz, wonach bei einer 
Volkszählung ca. 40.000 Jesiden als eigene Volksgruppe definiert werden. Als Merkmal 
diente nicht die Religion, sondern die Sprache: wer Kurmandschi (Nordkurdisch) spricht 
und das kyrillische Alphabet verwendet. Vgl. Rodziwewicz, „The Nation of the Sur”, S. 267. 

35 Vgl. Omarkahli, Khanna, „Yeziden in den ehemaligen Sowjetrepubliken“, Pogrom 2/2015, 
S. 23–32. 
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wohl an Kurden als auch an Araber richtete und die Oberhäupter verschiedener 
Bewegungen unter sich vereinen konnte.26 

Im 13. Jahrhundert gibt es mehrere Zeugnisse, die Šaiḫ ‛Adī explizit benennen. 
So erwähnt Ibn Ḫallikān (gest. 1282), ein muslimischer Gelehrter aus Erbil, einen 
„Šaiḫ ‛Adī ibn Musāfīr al-Hakkārī“. Er sei ein Asket und Begründer eines Ordens, 
der sich ungewöhnlicher Beliebtheit erfreue und nach ihm benannt sei: al-‛Ada-
wiya. Einer der wichtigsten Gelehrten der syrisch-orthodoxen Kirche, Bar Hebraeus 
(gest. 1286), berichtet ebenfalls von ihm. Seine Anhänger, die in den Bergen von 
Maddai lebten, würden ihn als Prophet verehren und Tirahaye genannt werden. Sie 
würden nicht dem Islam folgen, sondern einem Aberglauben und der Religion der 
Magi.27 Letzteres war damals eine übliche Bezeichnung für den Zoroastrismus. 

Aus den anfänglichen al-Yazīd bzw. der Yazīdiyya scheint sich im Laufe des 
13. Jahrhunderts eine Gemeinschaft formiert zu haben, die nun Šaiḫ ‛Adī ibn 
Musāfīr bzw. Şêxadî in besonderer Weise verehrte. Vielleicht bestätigte er prophe-
tische Erwartungen, die bereits vor seinem Auftreten in der Region kursierten. Zur 
besonderen Verehrung von Šaiḫ ‛Adī ist es unter einem seiner Nachfolger Šaiḫ 
Ḥasan gekommen, der wiederum selbst bereits zu Lebzeiten auf besondere Weise 
verehrt wurde. Dies und die Übernahme anderer lokaler, vielleicht zoroastrischer 
Elemente führten schließlich dazu, dass die Gemeinschaft nicht mehr als islamisch 
wahrgenommen wurde und sich vielleicht auch selbst nicht mehr als solche ver-
stand. Dabei scheint sie eine recht große Anziehungskraft ausgeübt und schnell 
eine erhebliche Zahl von Anhängern gewonnen zu haben. Dies hat womöglich 
dazu beigetragen, dass sie als Gefahr wahrgenommen wurde, sodass der Emir von 
Mossul, Badr ad-Dīn Lu’lu’, 1254 die Hinrichtung von Šaiḫ Ḥasan und vielen 
seiner Anhänger veranlasste. In diesem Zusammenhang wurde auch das Grab Šaiḫ 
‛Adīs in Lalisch geschändet.28 

Manfred Hutter kommt zu dem Schluss, dass sich in diesem Jahrhundert zwi-
schen dem Tod von Šaiḫ ‛Adī (1161) und dem Tod von Šaiḫ Ḥasan (1254) die 
Entwicklung von einer Sufi-Gemeinschaft zur Jesiden-Religion vollzogen hat.29 Es 
ist aber unklar, ab wann jedisische Gemeinschaften als eine distinkte Gruppe wahr-
genommen wurden. Erst Ende des 16. Jahrhunderts wird ein „jesidischer Glaube“ 
(mazhab-e Yezidi) erwähnt, der sich im Konflikt zur schiitischen Umgebung be-
finde.30 

 

 
26 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 105f. 
27 Vgl. Rodziewicz, „The Nation of the Sur“, S. 261f; Kreyenbroek, Yezidism, S. 27–29. 
28 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 108; Kreyenbroeck, Yezidism, S. 31. 
29 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 108. 
30 So der kurdische Geschichtsschreiber Şerefxanê Bedlîsî (1543-1603), zit. in: Rodziewicz, 

„The Nation of the Sur“, S. 264. 
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In den folgenden Jahrhunderten waren die Jesiden unter muslimischer Herrschaft 
stetiger Verfolgung ausgesetzt. Sie waren gewissermaßen vogelfrei, da sie einerseits 
aus der islamischen umma ausgeschlossen waren, anderseits aber auch nicht wie 
Christen oder Juden als ahl al-kitāb, „Schriftbesitzer“, anerkannt wurden.31 

Im osmanischen Reich kam es im späten 19. Jahrhundert verstärkt zu Zwangs-
konversionen, als Jesiden von Behörden als rückkehrpflichtige Apostaten und nicht 
mehr als Ungläubige eingestuft werden. Zudem waren sie kein Teil des Duldungs-
systems der Millets.32 Unter diesem Druck flohen zehntausende Jesiden ins nördli-
che Transkaukasien (heute Georgien, Armenien, Aserbaidschan), v. a. nach Ostar-
menien (ab 1822 und 1879 zunehmend unter russischer Herrschaft, ab 1922 unter 
sowjetischer), wo sie unter der ebenfalls verfolgten armenischen Bevölkerung 
koexistierten. 

Je nach Ideologie versuchten die Mehrheitsgesellschaften, die Jesiden zu assimi-
lieren oder zu isolieren: In der Sowjetunion wurden sie als fortschrittsfeindliche 
Gruppe von Analphabeten dargestellt und wie andere Religionsangehörige ge-
drängt, ihre Bräuche und ihr Schrifttabu aufzugeben.33 Im Karabach-Konflikt ver-
suchte das armenische Militär noch 2001, die kurdischen Jesiden von den kurdi-
schen Muslimen zu trennen, welche der Kollaboration mit dem überwiegend 
muslimischen Aserbaidschan verdächtigt wurden.34 Auch im heutigen Russland 
und Georgien werden Jesiden als eigene, von Kurden verschiedene Volksgruppe ge-
zählt.35  

Während das Verhältnis zu benachbarten christlichen Minderheiten, den „Ara-
mäern“ (syrisch-orthodoxe, chaldäisch-katholische, apostolisch-assyrische Gemein-
den) friedlich war, waren sie Ziel von Übergriffen durch die muslimische Mehrheit. 
Je mehr Christen emigrierten – z. B. aus der Südosttürkei in den 1980er Jahren – 
desto deutlicher wurde der Minderheitenstatus der Jesiden und desto mehr waren 

 
31 Vgl. Rodziewicz, „The Nation of the Sur“, S. 263f; Kreyenbroeck, Yezidism, S. 34–36. 
32 „Groups who were not part of the millet system, however, encountered numerous attempts 

of official (political) and unofficial (religious, cultural) intrusion, not only on their doctrine 
and rituals, but on their method of teaching religious knowledge to the children.“ Maisel, 
Sebastian, „Social Change Amidst Terror and Discrimination. Yezidis in the New Iraq“, in: 
Middle East Institute Policy Brief 18 (August 2008), S. 1–9, hier S. 6. 

33 Die diesbezüglichen Angaben in der uns zugänglichen Literatur sind spärlich. Es war daher 
nicht möglich, die Gründe für das Schrifttabu zu eruieren. 

34 Das neugegründete armenische Parlament erließ im selben Jahr ein Gesetz, wonach bei einer 
Volkszählung ca. 40.000 Jesiden als eigene Volksgruppe definiert werden. Als Merkmal 
diente nicht die Religion, sondern die Sprache: wer Kurmandschi (Nordkurdisch) spricht 
und das kyrillische Alphabet verwendet. Vgl. Rodziwewicz, „The Nation of the Sur”, S. 267. 

35 Vgl. Omarkahli, Khanna, „Yeziden in den ehemaligen Sowjetrepubliken“, Pogrom 2/2015, 
S. 23–32. 
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sie muslimischen Anfeindungen ausgesetzt.36 Diese vollzogen sich weniger als 
staatlich angeordnete Unterdrückung, sondern meist als sukzessive Verdrängung 
(v. a. durch Landraub) auf Dorfebene, die von den Lokalbehörden nicht geahndet 
wurde. 

1991 flohen zwei Millionen Kurden vor Saddam Husseins Truppen in die Berge, 
um in die Türkei oder in den Iran zu gelangen. Eine daraufhin von der UN man-
datierte Flugverbotszone über Nordirak machte Kurdistan zu einem relativ siche-
ren Gebiet unter einem 1992 gewählten Kurdistan Regional Government. Wäh-
rend einige jesidische Gebiete (um Lalisch) diese Vorzüge genossen, blieben andere 
(Sintschar) – und das betraf ca. 90 % der Jesiden – unter der Herrschaft Saddams. 
Vor dem Dritten Golfkrieg 2003 war die Autonomous Kurdish Region (AKR) dop-
pelt betroffen: unter dem Embargo des Westens gegen den Irak und unter dem 
Embargo Iraks gegen ‚seine‘ kurdische Provinz im Norden. Nur die Drohungen 
des Westens hielten Saddam davon ab, weiter die Vernichtung der Kurden (Höhe-
punkt: 1988 Anfal-Operation) zu betreiben. Nach dem Krieg ging zunächst ein 
Aufatmen durch das Land: Jesiden begannen, sich in der Öffentlichkeit als Gruppe 
zu artikulieren; in Mossul erhielten sie einen Sitz in der Stadtversammlung. Von 
der Presse kaum bemerkt gingen die Menschenrechtsverletzungen gegen einzelne 
Jesiden jedoch weiter.37 Bald wurde spürbar, wie sehr der Krieg das Land getroffen 
hatte. Viele Jesiden hatten in den Wirren der Golfkriege ihre Gebiete verlassen und 
erhielten nun ihre ancestral lands nicht zurück, auf deren Anspruch sie ein Gewohn-
heitsrecht geltend machten, von dem sie aber keine Besitzurkunden besaßen.38 
Während viele muslimische Kurden Zugang zu regelmäßig bezahlten Stellen im 
öffentlichen Sektor erhielten, waren und blieben Jesiden Bauern. Zwar gründete 
die kurdische Regierung sog. Lalish Cultural Centers in verschiedenen Städten mit 
staatlich bezahlten Lehrern, um sie in die kurdische Provinz einzubinden, aller-
dings stieß dies auf den Widerstand der religiösen Autoritäten, die eine Kurdisie-
rung ihrer Gemeinschaft befürchteten.  

4. Glaubensvorstellungen und Rituale der Jesiden 

Wie bei der geschichtlichen Entwicklung ist es auch schwierig, die Glaubensvor-
stellungen und Rituale der Jesiden adäquat zu beschreiben. Obwohl mittlerweile 
eine sowohl von jesidischer als auch nichtjesidischer Seite verfasste umfangreiche 
Sekundärliteratur existiert, sind die dort gemachten Angaben im Detail oft wider-

 
36 Von den ursprünglich 300.000 Jesiden in der Türkei leben heute noch einige Hundert dort. 

Vgl. www.gfbv.de/de/informieren/laender-regionen-und-voelker/voelker/yeziden (Zugriff 
16.05.2021). 

37 Vgl. Savelsberg, Eva / Hajo, Siamend, Gutachten zur Situation der Jeziden im Irak. Gerichtsbe- 
richt M 27 K 04.50497, München 2005; United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR): Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-
seekers, Genf August 2007. 

38 Vgl. Spät, Eszter, The Yezidis, London 2005, S. 79. 
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sprüchlich.39 Dies mag mit den unterschiedlichen Einflüssen zusammenhängen, 
welche die Jesiden im Laufe ihrer Geschichte verarbeitet haben.40 Neben nicht 
mehr klar identifizierbaren Elementen einer vorislamischen kurdischen Volksreli-
gion sind in das Jesidentum ganz offensichtlich Einflüsse aus dem Zoroastrismus, 
dem Islam – hier insbesondere auch aus dem Sufismus, der islamischen Mystik – 
aber auch aus dem Christentum eingeflossen. Diese erfahren in der jesidischen 
Mythologie allerdings oft eine eigenständige Ausarbeitung. Dies gilt auch für die 
Aufnahme von Propheten und Heiligen anderer Religionen. Darüber hinaus exis-
tieren zahlreiche inhaltliche und kultische Parallelen vor allem mit den Ahl-e Haqq 
(oder Kaka‘i oder Yāresān) sowie den anatolischen Aleviten.41 Der Ursprung der 
einzelnen Elemente lässt sich dabei nicht immer mit Sicherheit feststellen; zudem 
kommen lokale und regionale Unterschiede hinzu, die es zusätzlich erschweren, 
den Gesamtkomplex der jesidischen Religion angemessen zu erfassen. Darüber 
hinaus ist Spuler-Stegemann zufolge das Wissen über die eigene Religion bei den 
meisten Jesiden eher dürftig und bei den Laien in der Regel so gut wie gar nicht 
vorhanden.42 Ohnehin ist Allison zufolge die jesidische Religion gegenwärtig stär-
ker durch Orthopraxie denn durch bestimmte Dogmen oder dem Bekenntnis eines 
persönlichen Glaubens geprägt.43 Darüber hinaus hat der gesellschaftliche Wandel 
in den angestammten Ländern der Jesiden, vor allem aber auch in den Ländern 
ihrer Diaspora, teilweise zu erheblichen Änderungen der religiösen Praxis geführt. 

4.1. Die textliche Basis des Jesidentums 

In einer jesidischen Hymne (Qewl) ist davon die Rede, dass der Menschheit vier 
heilige Schriften offenbart worden sind: Torah, Bibel, Zebûn bzw. Zebûr und Furqan. 
Mit Furqan wird der Koran bezeichnet, wogegen unter Zebûn die eigene heilige 
Schrift verstanden wird.44 Gemäß der Tradition darf sie jedoch niemand sehen oder 
lesen, außer Vertretern der religiösen Spezialisten, in deren Häusern sie aufbewahrt 

 
39 Dies stellte bereits Klaus E. Müller in einer früheren Veröffentlichung fest. Vgl. Müller, 

Klaus E., Kulturhistorische Studien zur Genese pseudo-islamischer Sektengebilde in Vorderasien, Stu-
dien zur Kulturkunde 22, Wiesbaden 1967, S. 132. An dieser Situation hat sich bis heute 
wenig geändert. 

40 Allison, Christine, „YAZIDIS i. GENERAL“, Encyclopædia Iranica, online edition, 2004, 
http://www.iranicaonline.org/articles/yazidis-i-general-1 (Zugriff am 27.04.2021); Spuler-
Stegemann, Ursula, „Der Engel Pfau. Zum Selbstverständnis der Yezidi“, in: Zeitschrift für 
Religionswissenschaft 5 (1997), S. 317, hier S. 3. 

41 Vgl. hierzu Kreyenboek, Philip G., „On the study of some heterodox sects in Kurdistan“, 
in: Van Bruinessen, Martin / Blau, Joyce (Hg.), Islam des Kurdes Les Annales de l’autre Islam 5, 
Paris 1998, S. 163–184. 

42 Vgl. Spuler-Stegemann, „Der Engel Pfau“, S. 7. 
43 Vgl. Allison, Yazidis I. 
44 Hier liegt ganz offensichtlich eine Parallele zur islamischen Kategorisierung heiliger Schrif-

ten vor, bei der zwischen tawrāt (Torah), zabūr (Psalmen), ingīl (Evangelium) und qur’ān 
(Koran) unterschieden wird. Vgl. Vajda, Georges, Art. „Ahl al-Kitāb“, in: Encyclopaedia of 
Islam, 2nd Ed., Vol. 1, Leiden 1986, S. 264–266. 
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sie muslimischen Anfeindungen ausgesetzt.36 Diese vollzogen sich weniger als 
staatlich angeordnete Unterdrückung, sondern meist als sukzessive Verdrängung 
(v. a. durch Landraub) auf Dorfebene, die von den Lokalbehörden nicht geahndet 
wurde. 

1991 flohen zwei Millionen Kurden vor Saddam Husseins Truppen in die Berge, 
um in die Türkei oder in den Iran zu gelangen. Eine daraufhin von der UN man-
datierte Flugverbotszone über Nordirak machte Kurdistan zu einem relativ siche-
ren Gebiet unter einem 1992 gewählten Kurdistan Regional Government. Wäh-
rend einige jesidische Gebiete (um Lalisch) diese Vorzüge genossen, blieben andere 
(Sintschar) – und das betraf ca. 90 % der Jesiden – unter der Herrschaft Saddams. 
Vor dem Dritten Golfkrieg 2003 war die Autonomous Kurdish Region (AKR) dop-
pelt betroffen: unter dem Embargo des Westens gegen den Irak und unter dem 
Embargo Iraks gegen ‚seine‘ kurdische Provinz im Norden. Nur die Drohungen 
des Westens hielten Saddam davon ab, weiter die Vernichtung der Kurden (Höhe-
punkt: 1988 Anfal-Operation) zu betreiben. Nach dem Krieg ging zunächst ein 
Aufatmen durch das Land: Jesiden begannen, sich in der Öffentlichkeit als Gruppe 
zu artikulieren; in Mossul erhielten sie einen Sitz in der Stadtversammlung. Von 
der Presse kaum bemerkt gingen die Menschenrechtsverletzungen gegen einzelne 
Jesiden jedoch weiter.37 Bald wurde spürbar, wie sehr der Krieg das Land getroffen 
hatte. Viele Jesiden hatten in den Wirren der Golfkriege ihre Gebiete verlassen und 
erhielten nun ihre ancestral lands nicht zurück, auf deren Anspruch sie ein Gewohn-
heitsrecht geltend machten, von dem sie aber keine Besitzurkunden besaßen.38 
Während viele muslimische Kurden Zugang zu regelmäßig bezahlten Stellen im 
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4. Glaubensvorstellungen und Rituale der Jesiden 
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36 Von den ursprünglich 300.000 Jesiden in der Türkei leben heute noch einige Hundert dort. 

Vgl. www.gfbv.de/de/informieren/laender-regionen-und-voelker/voelker/yeziden (Zugriff 
16.05.2021). 

37 Vgl. Savelsberg, Eva / Hajo, Siamend, Gutachten zur Situation der Jeziden im Irak. Gerichtsbe- 
richt M 27 K 04.50497, München 2005; United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR): Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-
seekers, Genf August 2007. 

38 Vgl. Spät, Eszter, The Yezidis, London 2005, S. 79. 
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sprüchlich.39 Dies mag mit den unterschiedlichen Einflüssen zusammenhängen, 
welche die Jesiden im Laufe ihrer Geschichte verarbeitet haben.40 Neben nicht 
mehr klar identifizierbaren Elementen einer vorislamischen kurdischen Volksreli-
gion sind in das Jesidentum ganz offensichtlich Einflüsse aus dem Zoroastrismus, 
dem Islam – hier insbesondere auch aus dem Sufismus, der islamischen Mystik – 
aber auch aus dem Christentum eingeflossen. Diese erfahren in der jesidischen 
Mythologie allerdings oft eine eigenständige Ausarbeitung. Dies gilt auch für die 
Aufnahme von Propheten und Heiligen anderer Religionen. Darüber hinaus exis-
tieren zahlreiche inhaltliche und kultische Parallelen vor allem mit den Ahl-e Haqq 
(oder Kaka‘i oder Yāresān) sowie den anatolischen Aleviten.41 Der Ursprung der 
einzelnen Elemente lässt sich dabei nicht immer mit Sicherheit feststellen; zudem 
kommen lokale und regionale Unterschiede hinzu, die es zusätzlich erschweren, 
den Gesamtkomplex der jesidischen Religion angemessen zu erfassen. Darüber 
hinaus ist Spuler-Stegemann zufolge das Wissen über die eigene Religion bei den 
meisten Jesiden eher dürftig und bei den Laien in der Regel so gut wie gar nicht 
vorhanden.42 Ohnehin ist Allison zufolge die jesidische Religion gegenwärtig stär-
ker durch Orthopraxie denn durch bestimmte Dogmen oder dem Bekenntnis eines 
persönlichen Glaubens geprägt.43 Darüber hinaus hat der gesellschaftliche Wandel 
in den angestammten Ländern der Jesiden, vor allem aber auch in den Ländern 
ihrer Diaspora, teilweise zu erheblichen Änderungen der religiösen Praxis geführt. 

4.1. Die textliche Basis des Jesidentums 

In einer jesidischen Hymne (Qewl) ist davon die Rede, dass der Menschheit vier 
heilige Schriften offenbart worden sind: Torah, Bibel, Zebûn bzw. Zebûr und Furqan. 
Mit Furqan wird der Koran bezeichnet, wogegen unter Zebûn die eigene heilige 
Schrift verstanden wird.44 Gemäß der Tradition darf sie jedoch niemand sehen oder 
lesen, außer Vertretern der religiösen Spezialisten, in deren Häusern sie aufbewahrt 

 
39 Dies stellte bereits Klaus E. Müller in einer früheren Veröffentlichung fest. Vgl. Müller, 

Klaus E., Kulturhistorische Studien zur Genese pseudo-islamischer Sektengebilde in Vorderasien, Stu-
dien zur Kulturkunde 22, Wiesbaden 1967, S. 132. An dieser Situation hat sich bis heute 
wenig geändert. 

40 Allison, Christine, „YAZIDIS i. GENERAL“, Encyclopædia Iranica, online edition, 2004, 
http://www.iranicaonline.org/articles/yazidis-i-general-1 (Zugriff am 27.04.2021); Spuler-
Stegemann, Ursula, „Der Engel Pfau. Zum Selbstverständnis der Yezidi“, in: Zeitschrift für 
Religionswissenschaft 5 (1997), S. 317, hier S. 3. 

41 Vgl. hierzu Kreyenboek, Philip G., „On the study of some heterodox sects in Kurdistan“, 
in: Van Bruinessen, Martin / Blau, Joyce (Hg.), Islam des Kurdes Les Annales de l’autre Islam 5, 
Paris 1998, S. 163–184. 

42 Vgl. Spuler-Stegemann, „Der Engel Pfau“, S. 7. 
43 Vgl. Allison, Yazidis I. 
44 Hier liegt ganz offensichtlich eine Parallele zur islamischen Kategorisierung heiliger Schrif-

ten vor, bei der zwischen tawrāt (Torah), zabūr (Psalmen), ingīl (Evangelium) und qur’ān 
(Koran) unterschieden wird. Vgl. Vajda, Georges, Art. „Ahl al-Kitāb“, in: Encyclopaedia of 
Islam, 2nd Ed., Vol. 1, Leiden 1986, S. 264–266. 
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wird. Viele Jesiden scheinen jedoch überhaupt nichts vom Zebûn zu wissen.45 Tat-
sächlich ist die textliche Basis der jesidischen Religion überwiegend mündlicher Na-
tur und nur vereinzelt existieren schriftliche Dokumente, die jedoch keine Rolle im 
kultischen Leben der Jesiden spielen und der überwiegenden Mehrheit der Jesiden 
unbekannt sind. Wie auch der Zebûn, dürfen diese Schriften nur von bestimmten 
religiösen Autoritäten eingesehen werden.46 Doch lässt sich gerade in den letzten 
dreißig Jahren eine zunehmende Tendenz zur Verschriftlichung jesidischer Texte 
sowie des Einsatzes von neuen Medien zur Verbreitung religiöser Inhalte erken-
nen.47 Weder ihre schriftlichen noch ihre mündlich tradierten Texte stellen dabei 
jedoch einen zentralen Bezugspunkt und besondere Autorität in der Religion der 
Jesiden dar – auch wenn sich dies in Zukunft ändern kann.48 

Gemäß der Ende des 19. Jahrhunderts üblichen Wahrnehmung von Religionen, 
wonach die wesentlichen Doktrinen, Glaubenselemente und Rituale einer Reli-
gion auf einer bestimmten Schrift basieren, kam auch in Bezug auf die Jesiden 
unter westlichen Forschern und Reisenden die Frage nach ihrer heiligen Schrift 
auf.49 Tatsächlich tauchten gegen Ende des 19. Jahrhunderts zwei kurze Schriften 
auf, das Masḥafā Raš (Schwarzes Buch) und das Ketēbā Ğilwa (Buch der Offenba-
rung), von denen man annahm, dass sie die heiligen Schriften der Jesiden seien. 
Obwohl der Inhalt beider Texte durchaus mit wesentlichen jesidischen Glaubens-
inhalten übereinstimmt, geht die heutige Forschung mehrheitlich davon aus, dass 
es sich dabei um Fälschungen handelt, die von einem christlichen Mönch und 
späteren Antikenhändler verfasst worden sind.50 Das Zustandekommen dieser 
Texte war, wie Kreyenbroek bemerkt, vornehmlich durch „die Kräfte des freien 
Marktes“ 51 bewirkt worden. Dennoch haben die beiden Schriften ein solches Maß 
an Autorität erlangt, dass sich sowohl Forscher als auch Jesiden selbst52 bei der 
Darstellung der jesidischen Mythologie auf sie stützen. Dies mag darin begründet 
liegen, dass ihre Darstellungen ansonsten verstreut vorkommende Motive zusam-
mengefasst haben und somit eine systematische Darstellung wesentlich erleich-
tern. Auch die weiter unten folgenden Darstellungen zur Mythologie der Jesiden, 

 
45 Vgl. Omarkhali, The Yezidi Religious Textual Tradition, S. 41–42. 
46 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 108. 
47 Dazu Omarkhali, Khanna, „Current Changes in the Yezidi System of Transmission of Re-

ligious Knowledge and the Status of Spiritual Authority“, in: Omarkhali, Khanna (Hg.), 
Religious Minorities in Kurdistan: Beyond the Mainstream, Studies in Oriental Religions 68, 
Wiesbaden 2014, S. 67–77; Hutter, Iranische Religionen, S. 108–109.113f. 

48 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 108–114. 
49 Vgl. Kreyenbroek, „Die Tradition der Yeziden“, S. 23. 
50 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 109–110; intensiver Überblick über Auffindung und Er-

forschung der beiden Texte bei Omarkhali, The Yezidi Religious Textual Tradition, S. 43–52. 
51 Kreyenbroek, „Tradition der Yeziden“, S. 28. 
52 So etwa auch Chaukeddin Issa, der die Ansicht vertritt, dass es sich „wahrscheinlich“ um 

„Niederschriften von mündlichen Überlieferungen aus dem reichen jesidischen Schatz an 
Gebeten, Geschichten, Erzählungen, Lebenden und Psalmen“ handelt. Issa, Das Jesidentum, 
S. 29. 
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die sich im Wesentlichen auf die einschlägige Sekundärliteratur stützen, suggerie-
ren daher eine Konsistenz, die es so wahrscheinlich nie gegeben hat. 

Bei den mündlichen Texten sind verschiedene Gattungen zu unterscheiden, wo-
bei die sogenannten Qewls mit Abstand die wichtigste darstellen. Es handelt sich 
um religiöse Hymnen, als deren Autoren mythisch-historische Personen genannt 
werden, die jedoch letztendlich als himmlischen Ursprungs angesehen werden.53 
Die Überlieferung der Texte erfolgt durch Auswendiglernen von Generation zu Ge-
neration, wobei die wesentlichen Träger der Überlieferung die so genannten Qewals 
sind, die die Qewls während religiöser Zeremonien rezitieren und z. T. im Rahmen 
von Predigten ausdeuten. Nicht eindeutig abzugrenzen von den Qewls sind die 
Beyts, ebenfalls poetische Texte, denen man jedoch keinen göttlichen Ursprung zu-
spricht. Sie beziehen sich auf das Leben jesidischer Heiliger, sind mit mythologi-
schen Elementen verbunden und enthalten darüber hinaus Anweisungen zu einer 
ethischen Lebensführung. Wie die Qewls werden auch sie bei religiösen Festivitäten 
rezitiert. Weitere Textgenres sind die Qesîden sowie vor allem die Gebete, wobei 
zwischen den Gebeten für den privaten Gebrauch (Du‛a) und öffentlichen Gebeten 
(Diroze) unterschieden wird. Der am häufigsten zitierte Text ist das so genannte 
Glaubensbekenntnis (Şehdetiya Dîn), dass allabendlich von den Gläubigen rezitiert 
werden sollte. In der Hierarchie der Texte eindeutig nachgeordnet sind die soge-
nannten Çîrok. Es handelt sich um Prosatexte, die eine Vielzahl von religiösen, kos-
mologischen und mythisch-historischen Themen behandeln. Sie weisen in der Re-
gel einen größeren Variantenreichtum als die poetischen Texte auf, da der Rezitator 
oder Erzähler hier im Gegensatz zu den poetischen Texten die Freiheit genießt, sie 
eigenständig zu bearbeiten.54 

An schriftlichen Texten sind die sogenannten Mişûr zu nennen, die in Arabisch 
verfasst sind und die religiöse Überlieferung der Abstammungslinien der Pîrs, einer 
Klasse der religiösen Spezialisten, beinhalten. Sie befinden sich im Privatbesitz der 
Pîr-Lineages und auch wenn sie nicht als Texte für religiöse Belehrungen dienen, 
werden sie doch im Rahmen der Familien der Pîrs als religiöse Gegenstände ange-
sehen, deren gelegentliche Öffnung von Gebeten und Ritualhandlungen begleitet 
wird.55 

4.2. Die göttliche Welt 

Der höchste Gott wird von den Jesiden Xwedê oder Êzda genannt. Beide Begriffe 
bedeuten zunächst „Gott“, jedoch wird Êzda auch als Eigenname verwendet, von 
dem die Jesiden auch ihren Namen herleiten. Er wird zwar als Erschaffer des ge-
samten Universums angesehen, der jedoch weder in den Alltag der Schöpfung ein-
greift noch kultisch verehrt wird und zudem in den Hymnen der Jesiden kaum 

 
53 Vgl. Omarkhali, The Yezidi Religious Textual Tradition, S. 98. 
54 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 111f. 
55 Vgl. ebd., S. 110. 
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jedoch einen zentralen Bezugspunkt und besondere Autorität in der Religion der 
Jesiden dar – auch wenn sich dies in Zukunft ändern kann.48 

Gemäß der Ende des 19. Jahrhunderts üblichen Wahrnehmung von Religionen, 
wonach die wesentlichen Doktrinen, Glaubenselemente und Rituale einer Reli-
gion auf einer bestimmten Schrift basieren, kam auch in Bezug auf die Jesiden 
unter westlichen Forschern und Reisenden die Frage nach ihrer heiligen Schrift 
auf.49 Tatsächlich tauchten gegen Ende des 19. Jahrhunderts zwei kurze Schriften 
auf, das Masḥafā Raš (Schwarzes Buch) und das Ketēbā Ğilwa (Buch der Offenba-
rung), von denen man annahm, dass sie die heiligen Schriften der Jesiden seien. 
Obwohl der Inhalt beider Texte durchaus mit wesentlichen jesidischen Glaubens-
inhalten übereinstimmt, geht die heutige Forschung mehrheitlich davon aus, dass 
es sich dabei um Fälschungen handelt, die von einem christlichen Mönch und 
späteren Antikenhändler verfasst worden sind.50 Das Zustandekommen dieser 
Texte war, wie Kreyenbroek bemerkt, vornehmlich durch „die Kräfte des freien 
Marktes“ 51 bewirkt worden. Dennoch haben die beiden Schriften ein solches Maß 
an Autorität erlangt, dass sich sowohl Forscher als auch Jesiden selbst52 bei der 
Darstellung der jesidischen Mythologie auf sie stützen. Dies mag darin begründet 
liegen, dass ihre Darstellungen ansonsten verstreut vorkommende Motive zusam-
mengefasst haben und somit eine systematische Darstellung wesentlich erleich-
tern. Auch die weiter unten folgenden Darstellungen zur Mythologie der Jesiden, 

 
45 Vgl. Omarkhali, The Yezidi Religious Textual Tradition, S. 41–42. 
46 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 108. 
47 Dazu Omarkhali, Khanna, „Current Changes in the Yezidi System of Transmission of Re-

ligious Knowledge and the Status of Spiritual Authority“, in: Omarkhali, Khanna (Hg.), 
Religious Minorities in Kurdistan: Beyond the Mainstream, Studies in Oriental Religions 68, 
Wiesbaden 2014, S. 67–77; Hutter, Iranische Religionen, S. 108–109.113f. 

48 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 108–114. 
49 Vgl. Kreyenbroek, „Die Tradition der Yeziden“, S. 23. 
50 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 109–110; intensiver Überblick über Auffindung und Er-

forschung der beiden Texte bei Omarkhali, The Yezidi Religious Textual Tradition, S. 43–52. 
51 Kreyenbroek, „Tradition der Yeziden“, S. 28. 
52 So etwa auch Chaukeddin Issa, der die Ansicht vertritt, dass es sich „wahrscheinlich“ um 

„Niederschriften von mündlichen Überlieferungen aus dem reichen jesidischen Schatz an 
Gebeten, Geschichten, Erzählungen, Lebenden und Psalmen“ handelt. Issa, Das Jesidentum, 
S. 29. 
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die sich im Wesentlichen auf die einschlägige Sekundärliteratur stützen, suggerie-
ren daher eine Konsistenz, die es so wahrscheinlich nie gegeben hat. 

Bei den mündlichen Texten sind verschiedene Gattungen zu unterscheiden, wo-
bei die sogenannten Qewls mit Abstand die wichtigste darstellen. Es handelt sich 
um religiöse Hymnen, als deren Autoren mythisch-historische Personen genannt 
werden, die jedoch letztendlich als himmlischen Ursprungs angesehen werden.53 
Die Überlieferung der Texte erfolgt durch Auswendiglernen von Generation zu Ge-
neration, wobei die wesentlichen Träger der Überlieferung die so genannten Qewals 
sind, die die Qewls während religiöser Zeremonien rezitieren und z. T. im Rahmen 
von Predigten ausdeuten. Nicht eindeutig abzugrenzen von den Qewls sind die 
Beyts, ebenfalls poetische Texte, denen man jedoch keinen göttlichen Ursprung zu-
spricht. Sie beziehen sich auf das Leben jesidischer Heiliger, sind mit mythologi-
schen Elementen verbunden und enthalten darüber hinaus Anweisungen zu einer 
ethischen Lebensführung. Wie die Qewls werden auch sie bei religiösen Festivitäten 
rezitiert. Weitere Textgenres sind die Qesîden sowie vor allem die Gebete, wobei 
zwischen den Gebeten für den privaten Gebrauch (Du‛a) und öffentlichen Gebeten 
(Diroze) unterschieden wird. Der am häufigsten zitierte Text ist das so genannte 
Glaubensbekenntnis (Şehdetiya Dîn), dass allabendlich von den Gläubigen rezitiert 
werden sollte. In der Hierarchie der Texte eindeutig nachgeordnet sind die soge-
nannten Çîrok. Es handelt sich um Prosatexte, die eine Vielzahl von religiösen, kos-
mologischen und mythisch-historischen Themen behandeln. Sie weisen in der Re-
gel einen größeren Variantenreichtum als die poetischen Texte auf, da der Rezitator 
oder Erzähler hier im Gegensatz zu den poetischen Texten die Freiheit genießt, sie 
eigenständig zu bearbeiten.54 

An schriftlichen Texten sind die sogenannten Mişûr zu nennen, die in Arabisch 
verfasst sind und die religiöse Überlieferung der Abstammungslinien der Pîrs, einer 
Klasse der religiösen Spezialisten, beinhalten. Sie befinden sich im Privatbesitz der 
Pîr-Lineages und auch wenn sie nicht als Texte für religiöse Belehrungen dienen, 
werden sie doch im Rahmen der Familien der Pîrs als religiöse Gegenstände ange-
sehen, deren gelegentliche Öffnung von Gebeten und Ritualhandlungen begleitet 
wird.55 

4.2. Die göttliche Welt 

Der höchste Gott wird von den Jesiden Xwedê oder Êzda genannt. Beide Begriffe 
bedeuten zunächst „Gott“, jedoch wird Êzda auch als Eigenname verwendet, von 
dem die Jesiden auch ihren Namen herleiten. Er wird zwar als Erschaffer des ge-
samten Universums angesehen, der jedoch weder in den Alltag der Schöpfung ein-
greift noch kultisch verehrt wird und zudem in den Hymnen der Jesiden kaum 

 
53 Vgl. Omarkhali, The Yezidi Religious Textual Tradition, S. 98. 
54 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 111f. 
55 Vgl. ebd., S. 110. 
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auftaucht.56 Er hat seine Macht an die Triade der drei göttlichen Manifestationen 
delegiert. Hierzu zählen (1) Tawûsî Melek, der Engel Pfau, der Hauptrepräsentant 
Gottes, (2) Sultan Êzî und (3) Şêxadî. Hierbei stellt Tawûsî Melek wiederum den 
wichtigsten Teil der Triade dar, weswegen die Jesiden auch als „Volk des Engels Pfau 
(Milatê Tawûsî Melek) bezeichnet werden.57 Insofern lässt sich im theologischen 
System der Jesiden die klassische Form einer Hochgottvorstellung erkennen.58 Et-
was unklar bleibt das Verhältnis zwischen der Triade und der Gruppe der „Sieben 
Mysterien“ (heft sur), denn Tawûsî Melek, Sultan Êzî und Şêxadî scheinen beiden 
anzugehören, wogegen die übrigen vier Allison zufolge als die vier Mysterien be-
zeichnet werden. Daneben finden sich für diese Gruppe auch die Bezeichnungen 
„Sieben Heilige“ (heft mêr, heft xas), „Engel“ (melek) oder „Siebenheit“ Heptad.59 Die 
Namen weichen in unterschiedlichen Texten zuweilen voneinander ab, doch bildet 
Tawûsî Melek immer das Oberhaupt dieser Siebenergruppe.60 Die übrigen Sechs 
sind mythische bzw. ursprünglich historische Personen. Alle sieben sind bereits 
vor der Schöpfung von Gott erschaffen worden und inkarnieren sich immer wieder 
in verschiedenen Personen fort.61 Sowohl hinsichtlich der Siebenzahl als auch hin-
sichtlich der mit diesen Personen verbundenen Reinkarnationsvorstellungen las-
sen sich Parallelen zu den Yāresān erkennen, die ebenfalls die Vorstellung von 
sieben „Engeln“ kennen, die sich in verschiedener Form inkarniert haben.62 Die 
Siebenzahl weist Huttter zufolge insgesamt auf iranisches Gedankengut, denn 
auch im Zoroastrismus begegnet uns mit den Amǝša Spǝṇtas eine „göttliche Sie-
benergruppe“, die allerdings im Unterschied zu den Jesiden und den Yāresān keine 
menschlichen Entsprechungen aufweist.63 

Die Mythen, die über Tawûsî Melek erzählt werden, sind unterschiedlich, zu-
weilen widersprüchlich und ganz offensichtlich scheint er von zweideutigem Cha-
rakter zu sein.64 Er kann als der Vermittler zwischen dem entrückten Gott und den 
Gläubigen angesehen werden und wird praktisch anstelle Gottes verehrt. So be-
zeichnet ihn ein Qewl als „Engel, der der König der Welt ist“ (melekê melikê cîhanî) 
und der „für immer Gott“ (her tu xuday) ist.65 

 
56 Vgl. Müller, Kulturhistorische Studien, S. 162. 
57 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 121. 
58 Vgl. Asatrian, Garnik / Arakelova, Victoria, „Malak-Tāwūs: The Peacock Angel of the  

Yezidis“, in: Iran & the Caucasus 7 (2003), S. 1–36, hier S. 24–26; Müller, Kulturhistorische 
Studien, S. 162. 

59 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 124; Allison, Yazidis I. 
60 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 125. 
61 Vgl. Allison, Yazidis I; Hutter, Iranische Religionen, S. 125. 
62 Vgl. Kreyenbroek, Philip G., „The Yāresān of Kurdistan“, in: Omarkhali, Khanna (Hg.), 

Religious Minorities in Kurdistan: Beyond the Mainstream, Studies in Oriental Religions 68, 
Wiesbaden 2014, S. 3–11, hier S. 6f. 

63 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 124. 
64 Vgl. Allison, Yazidis I. 
65 Vgl. Açkyldz, The Yezidis, S. 73. 
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Die Vorstellung, dass die Jesiden ‚T.-anbeter‘66 seien, hat ihren Ursprung wahr- 
scheinlich in der Identifikation von Tawûsî Melek mit ‛Azazil, der in der islami- 
schen Tradition wiederum mit dem Widersacher Gottes, identifiziert wird.67 Ob- 
wohl die Jesiden eine Vorstellung des Bösen besitzen, haben sie jedoch nicht die-
selbe Auffassung vom Widersacher Gottes wie andere Religionen. So lehnen sie es 
ab, Tawûsî Melek mit der entsprechenden Bezeichnung zu nennen und es ist ihnen 
überhaupt verboten, das übliche Wort für den Widersacher Gottes auszu- 
sprechen. Tawûsî Melek wird in der jesidischen Religion auch nicht als gefallener 
Engel angesehen, sondern als der einzige Repräsentant Gottes auf Erden.68  

Der Mythos von der Engelsprüfung ist wohl durch die islamische Überlieferung 
beeinflusst,69 die ihrerseits auf jüdischen bzw. christlichen Überlieferungen beruht; 
sie ist in Das Leben Adams und Evas (ca. 100 n.d.Z.)70 erstmals bezeugt und findet 
im Koran fünfmal Erwähnung.71 In der jesidischen Variante wird sie so erzählt: Gott 
fordert von den Engeln, sich vor Adam niederzuknien. Alle gehorchen, nur ‛Azazil 
weigert sich und hält damit das Verbot, jemand anderen außer Gott zu verehren. 
Wegen seiner buchstäblichen Standhaftigkeit wird er von Gott zu seinem Statthalter 
auf Erden ernannt. In der koranischen Variante heißt derjenige, der sich weigert, 
„Iblīs“ (gr. diabolos). Er wird wegen seines Ungehorsams von Gott verstoßen und 
muss fortan Menschen zu bösen Taten verführen. Die Jesiden übernehmen vermut-
lich eine unter Muslimen heterodoxe Deutung dieser Geschichte: Sufische Mystiker 
wie Farīd ad-Dīn-e ‛Aṭṭār, der im 13. Jahrhundert im Gebiet des heutigen Nordosti-
ran und Irak wirkte, sahen in Iblīs den wahren Gläubigen, der Gott so sehr liebt, 
dass er es vorzieht, von Gott verflucht zu werden als dessen Aufforderung zur 
Adamsverehrung zu folgen.72 

In einer anderen Tradition erscheint Tawûsî Melek zunächst als gefallener Engel, 
der später erlöst wird. Nachdem er wegen seiner Weigerung, sich vor Adam nieder-
zuwerfen, verflucht wurde, bereute er und weinte für 7000 Jahre, sodass seine Trä-
nen am Ende sieben Krüge füllten, mit denen die Feuer der Hölle gelöscht wurden. 
Daraufhin vergab ihm Gott, er erlangte seinen Ruhm zurück und wurde von da 
an als die Quelle des Guten angesehen.73 

 
66 Zwar wird der Name des Widersachers Gottes in Übersetzungen auch in jesidischer Literatur 

ausgeschrieben, aus Rücksicht auf einige Mitarbeitende an diesem Buch vermieden wir je-
doch dessen Nennung. 

67 Vgl. ebd., S. 74. Zu letztgenanntem Punkt, vgl. Vajda, Georges, Art. „‛Azāzīl“, in: Encyclo-
paedia of Islam, 2nd Ed., Vol. 1, 1986, S. 811. 

68 Açkyldz: The Yezidis, S. 75. 
69 Vgl. Koran 7,10-18. 
70 Die Schrift liegt in verschiedenen  Sprachen und Varianten vor vgl. grVitAd 16,3; latVitAd 

12-17; armVitAd 4. 
71 Vgl. Koran 2,34; 7,11; 15,29; 17,61; 18,50. 
72 Vgl. Fariduddin Attar: Ilahinama, 134,2, zit. in: Ritter, Hellmut, Das Meer der Seele. Mensch, 

Welt und Gott in den Geschichten des Farīduddīn ‛Aṭṭār, Leiden (erw. Aufl.) 1978, S. 561; Ker-
mani, Navid, Der Schrecken Gottes. Attar, Hiob und die metaphysische Revolte, München 2005, 
S. 45; Açkyld, The Yezidis, S. 75. 

73 Vgl. Açkyldz, The Yezidis, S. 75; Müller, Kulturhistorische Studien, S. 165. 
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auftaucht.56 Er hat seine Macht an die Triade der drei göttlichen Manifestationen 
delegiert. Hierzu zählen (1) Tawûsî Melek, der Engel Pfau, der Hauptrepräsentant 
Gottes, (2) Sultan Êzî und (3) Şêxadî. Hierbei stellt Tawûsî Melek wiederum den 
wichtigsten Teil der Triade dar, weswegen die Jesiden auch als „Volk des Engels Pfau 
(Milatê Tawûsî Melek) bezeichnet werden.57 Insofern lässt sich im theologischen 
System der Jesiden die klassische Form einer Hochgottvorstellung erkennen.58 Et-
was unklar bleibt das Verhältnis zwischen der Triade und der Gruppe der „Sieben 
Mysterien“ (heft sur), denn Tawûsî Melek, Sultan Êzî und Şêxadî scheinen beiden 
anzugehören, wogegen die übrigen vier Allison zufolge als die vier Mysterien be-
zeichnet werden. Daneben finden sich für diese Gruppe auch die Bezeichnungen 
„Sieben Heilige“ (heft mêr, heft xas), „Engel“ (melek) oder „Siebenheit“ Heptad.59 Die 
Namen weichen in unterschiedlichen Texten zuweilen voneinander ab, doch bildet 
Tawûsî Melek immer das Oberhaupt dieser Siebenergruppe.60 Die übrigen Sechs 
sind mythische bzw. ursprünglich historische Personen. Alle sieben sind bereits 
vor der Schöpfung von Gott erschaffen worden und inkarnieren sich immer wieder 
in verschiedenen Personen fort.61 Sowohl hinsichtlich der Siebenzahl als auch hin-
sichtlich der mit diesen Personen verbundenen Reinkarnationsvorstellungen las-
sen sich Parallelen zu den Yāresān erkennen, die ebenfalls die Vorstellung von 
sieben „Engeln“ kennen, die sich in verschiedener Form inkarniert haben.62 Die 
Siebenzahl weist Huttter zufolge insgesamt auf iranisches Gedankengut, denn 
auch im Zoroastrismus begegnet uns mit den Amǝša Spǝṇtas eine „göttliche Sie-
benergruppe“, die allerdings im Unterschied zu den Jesiden und den Yāresān keine 
menschlichen Entsprechungen aufweist.63 

Die Mythen, die über Tawûsî Melek erzählt werden, sind unterschiedlich, zu-
weilen widersprüchlich und ganz offensichtlich scheint er von zweideutigem Cha-
rakter zu sein.64 Er kann als der Vermittler zwischen dem entrückten Gott und den 
Gläubigen angesehen werden und wird praktisch anstelle Gottes verehrt. So be-
zeichnet ihn ein Qewl als „Engel, der der König der Welt ist“ (melekê melikê cîhanî) 
und der „für immer Gott“ (her tu xuday) ist.65 

 
56 Vgl. Müller, Kulturhistorische Studien, S. 162. 
57 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 121. 
58 Vgl. Asatrian, Garnik / Arakelova, Victoria, „Malak-Tāwūs: The Peacock Angel of the  

Yezidis“, in: Iran & the Caucasus 7 (2003), S. 1–36, hier S. 24–26; Müller, Kulturhistorische 
Studien, S. 162. 

59 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 124; Allison, Yazidis I. 
60 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 125. 
61 Vgl. Allison, Yazidis I; Hutter, Iranische Religionen, S. 125. 
62 Vgl. Kreyenbroek, Philip G., „The Yāresān of Kurdistan“, in: Omarkhali, Khanna (Hg.), 

Religious Minorities in Kurdistan: Beyond the Mainstream, Studies in Oriental Religions 68, 
Wiesbaden 2014, S. 3–11, hier S. 6f. 

63 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 124. 
64 Vgl. Allison, Yazidis I. 
65 Vgl. Açkyldz, The Yezidis, S. 73. 
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Die Vorstellung, dass die Jesiden ‚T.-anbeter‘66 seien, hat ihren Ursprung wahr- 
scheinlich in der Identifikation von Tawûsî Melek mit ‛Azazil, der in der islami- 
schen Tradition wiederum mit dem Widersacher Gottes, identifiziert wird.67 Ob- 
wohl die Jesiden eine Vorstellung des Bösen besitzen, haben sie jedoch nicht die-
selbe Auffassung vom Widersacher Gottes wie andere Religionen. So lehnen sie es 
ab, Tawûsî Melek mit der entsprechenden Bezeichnung zu nennen und es ist ihnen 
überhaupt verboten, das übliche Wort für den Widersacher Gottes auszu- 
sprechen. Tawûsî Melek wird in der jesidischen Religion auch nicht als gefallener 
Engel angesehen, sondern als der einzige Repräsentant Gottes auf Erden.68  

Der Mythos von der Engelsprüfung ist wohl durch die islamische Überlieferung 
beeinflusst,69 die ihrerseits auf jüdischen bzw. christlichen Überlieferungen beruht; 
sie ist in Das Leben Adams und Evas (ca. 100 n.d.Z.)70 erstmals bezeugt und findet 
im Koran fünfmal Erwähnung.71 In der jesidischen Variante wird sie so erzählt: Gott 
fordert von den Engeln, sich vor Adam niederzuknien. Alle gehorchen, nur ‛Azazil 
weigert sich und hält damit das Verbot, jemand anderen außer Gott zu verehren. 
Wegen seiner buchstäblichen Standhaftigkeit wird er von Gott zu seinem Statthalter 
auf Erden ernannt. In der koranischen Variante heißt derjenige, der sich weigert, 
„Iblīs“ (gr. diabolos). Er wird wegen seines Ungehorsams von Gott verstoßen und 
muss fortan Menschen zu bösen Taten verführen. Die Jesiden übernehmen vermut-
lich eine unter Muslimen heterodoxe Deutung dieser Geschichte: Sufische Mystiker 
wie Farīd ad-Dīn-e ‛Aṭṭār, der im 13. Jahrhundert im Gebiet des heutigen Nordosti-
ran und Irak wirkte, sahen in Iblīs den wahren Gläubigen, der Gott so sehr liebt, 
dass er es vorzieht, von Gott verflucht zu werden als dessen Aufforderung zur 
Adamsverehrung zu folgen.72 

In einer anderen Tradition erscheint Tawûsî Melek zunächst als gefallener Engel, 
der später erlöst wird. Nachdem er wegen seiner Weigerung, sich vor Adam nieder-
zuwerfen, verflucht wurde, bereute er und weinte für 7000 Jahre, sodass seine Trä-
nen am Ende sieben Krüge füllten, mit denen die Feuer der Hölle gelöscht wurden. 
Daraufhin vergab ihm Gott, er erlangte seinen Ruhm zurück und wurde von da 
an als die Quelle des Guten angesehen.73 

 
66 Zwar wird der Name des Widersachers Gottes in Übersetzungen auch in jesidischer Literatur 

ausgeschrieben, aus Rücksicht auf einige Mitarbeitende an diesem Buch vermieden wir je-
doch dessen Nennung. 

67 Vgl. ebd., S. 74. Zu letztgenanntem Punkt, vgl. Vajda, Georges, Art. „‛Azāzīl“, in: Encyclo-
paedia of Islam, 2nd Ed., Vol. 1, 1986, S. 811. 

68 Açkyldz: The Yezidis, S. 75. 
69 Vgl. Koran 7,10-18. 
70 Die Schrift liegt in verschiedenen  Sprachen und Varianten vor vgl. grVitAd 16,3; latVitAd 

12-17; armVitAd 4. 
71 Vgl. Koran 2,34; 7,11; 15,29; 17,61; 18,50. 
72 Vgl. Fariduddin Attar: Ilahinama, 134,2, zit. in: Ritter, Hellmut, Das Meer der Seele. Mensch, 

Welt und Gott in den Geschichten des Farīduddīn ‛Aṭṭār, Leiden (erw. Aufl.) 1978, S. 561; Ker-
mani, Navid, Der Schrecken Gottes. Attar, Hiob und die metaphysische Revolte, München 2005, 
S. 45; Açkyld, The Yezidis, S. 75. 

73 Vgl. Açkyldz, The Yezidis, S. 75; Müller, Kulturhistorische Studien, S. 165. 
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Ganz offensichtlich als Reaktion auf den Vorwurf, dass die Jesiden den Wider-
sacher Gottes anbeten, scheint folgende Überlieferung entstanden zu sein: Der 
Prophet Muhammad stieg eines Tages ins Paradies auf und fand dort Gott, Tawûsî 
Melek und andere Engel zusammen vor. Muhammad wollte sich in ihre Unterhal-
tung einmischen, doch Tawûsî Melek wies darauf hin, dass Muhammad als simpler 
Sterblicher nicht befugt sei, an dem Treffen teilzunehmen und ihn aufforderte, 
sich zurück zu ziehen. Muhammad wies dies jedoch schroff zurück, woraufhin ihn 
Tawûsî Melek packte und auf die Erde warf. Daraufhin bezeichnete Muhammad 
ihn als den Widersacher.74  

Weitere Anknüpfungspunkte für die Verbindung zwischen dem Widersacher 
und Tawûsî Melek können vielleicht in der jesidischen Variante der Geschichte 
von der Vertreibung Adams aus dem Paradies gesehen werden, bei der nicht der 
Genuss eines Apfels, sondern von Weizen als Grund der Vertreibung genannt wird. 
So soll Tawûsî Melek Adam im Paradies gefragt haben, ob er Weizen gegessen 
habe, was Adam mit der Begründung verneinte, dass es ihm Gott verboten habe. 
Tawûsî Melek fordert Adam daraufhin auf, Weizen zu essen, da es besser für ihn 
sein werde. Nachdem Adam vom Weizen gegessen hatte, blähte sich sofort sein 
Bauch auf und Tawûsî Melek trieb ihn aus dem Garten hinaus, ließ ihn im Stich 
und stieg zum Himmel empor. Adam spürte in seinem Bauch eine Enge, weil der 
keinen Ausgang hatte. Daraufhin sandte Gott einen Vogel, der ihn pickte und ihm 
so einen Ausgang öffnete.75 

Insgesamt rätselhaft bleibt die mit Tawûsî Melek verbundene Pfauensymbolik. 
Vermutlich geht sie auf iranische Einflüsse zurück.76 So gilt etwa im persischen Su-
fismus der Pfau als Symbol für die Sehnsucht nach dem Paradies.77 Dennoch hat 
man sich Hutter zufolge hier nicht einen Pfau im ornithologischen Sinn vorzustel-
len, auch wenn moderne Jesiden häufig den radschlagenden Pfau als Symbol der 
jesidischen Identität in Plastiken und ikonographischen Darstellungen abbilden.78 

4.3. Schöpfungsmythen  

Die Schöpfungsberichte der Jesiden sind nicht einheitlich und weisen verschiedene 
Varianten auf. Am Anfang der meisten Schöpfungsberichte steht die Erschaffung 
einer weißen Perle, die für 40.000 Jahre auf den Rücken des Vogels Anfar (oder 
Anghar) gelegt wurde. Dann schuf Gott die sieben Tage der Woche und für jeden 
Tag einen Engel. Am ersten Tag, dem Sonntag, schuf er ‛Azazîl, 79 der mit Tawûsî 

 
74 Vgl. Açkyldz, The Yezidis, S. 75. 
75 Vgl. Issa, Das Jesidentum, S. 37. 
76 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 122; Asatrian/Arakelova, „Malak-Tāwūs“, S. 24–26. 
77 Vgl. Spuler-Stegemann, Der Engel Pfau, S. 13. 
78 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 122. 
79 In der Hebräischen Bibel (Lev 16,5-10) heißt der Wüstengeist, dem ein Sündenbock geopfert 

wird, עזאזל ‛Azāzel. In Henochbuch, der ältesten Erzählung vom Engelfall, ist „Asa(s)el“ ei-
ner der Anführer der aufrührerischen Engel (1Hen 10). Der jedisische ‛Azazîl weist große 
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Melek identifiziert wird. Auch für jeden anderen Tag wird jeweils ein Engel erschaf-
fen, so etwa für Mittwoch Ğibra’il (Gabriel). Danach schuf er die sieben Himmel, 
Erde, Sonne und Mond, schließlich die Menschheit, Vögel und Tiere.80 Wider-
sprüchlich erscheint nun aber, dass anschießend erzählt wird, dass Gott mit seinen 
Engeln aus dem Innern der Perle herausgekommen sei und sie alsdann in vier Teile 
zerspringen ließ und aus ihnen (oder nur aus zwei von ihnen), die Welt gestaltet 
hat, die ja nach dem vorausgegangenen Bericht bereits erschaffen war.81 Offenbar 
sind hier zwei unterschiedliche Schöpfungsberichte zusammengefallen. 

Nicht ganz problemlos verläuft in einem anderen Bericht die Erschaffung 
Adams. Da er aus dem Erdboden geformt werden soll, schickt Gott einen Engel 
zur Erde, damit er von ihr das Material für die Schöpfung Adams nehme, jedoch 
verweigert sich die Erde zunächst diesem Wunsch. Schließlich willigt sie unter der 
Bedingung ein, dass der Engel ihr verspreche, dass der Mensch nach seinem Tod 
zur Erde zurückkehre.82 Nach seiner Erschaffung lebt Adam zunächst 700 Jahre 
ohne Seele und war insofern noch kein vollständiger Mensch. Als Gott dann die 
Seele auffordert, in den Körper des Menschen einzugehen, weigert sich auch diese, 
ehe sie unter Vermittlung der sieben Engel und der Erfüllung einiger ihrer Wün-
sche zustimmt, sodass Adam zu einem fertigen Menschen wird.83 Als solcher ver-
weilt er 100 Jahre im Paradies, ehe ihn Gott auf die Erde sendet und ihm nach 
weiteren einhundert Jahren Eva als erste Frau aus seiner Rippe formt.84  

Bezüglich der Nachkommenschaft beider soll am Anfang eine Auseinanderset- 
zung zwischen ihnen gestanden haben, bei der sie sich darum stritten, von wel- 
chem von ihnen die Menschen abstammen sollten. Sie beschlossen, ihre beiden 
Samen in einen Korb – nach anderen Versionen einen Krug – zu legen, um nach 
neun Monaten das Ergebnis zu erfahren. In Adams Korb befand sich ein Junge 
namens Şexîd bin Cerr und nach einigen Versionen auch ein Mädchen. Evas Korb 
enthielt hingegen nur Würmer. Aus der Nachkommenschaft von Adams Korb soll- 
ten später die Jesiden hervorgehen. Danach zeugte Adam mit Eva noch einen Jun- 
gen und ein Mädchen, die die Ureltern der Juden, Christen, Muslime und anderer 
Völker werden sollten.85 

Auch von der Sintflut wissen die Jesiden zu berichten, doch scheinen hier wi- 
dersprüchliche Erzählungen im Umlauf zu sein. Einem Bericht zufolge gab es zwei 
Fluten, wobei sich die erste gegen die von Adam und Eva gezeugten Nachkommen  

 
Parallelen zu alevitischen Schöpfungsmythen auf, wo er unter den fünf Erzengeln firmiert. 
Vgl. Aksünger, Handan, Jenseits des Schweigegebots. Alevitische Migrantenselbstorganisationen und 
zivilgesellschaftliche Integration in Deutschland und den Niederlanden, Münster 2013, S. 83f. 

80 Vgl. Açkyldz, The Yezidis, S. 86f. 
81 Vgl. Müller, Kulturhistorische Studien, S. 157. 
82 Vgl. Omarkhali, The Yezidi Religious Textual Tradition, S. 128-129; Hutter, Iranische Religionen, 

S. 118f. 
83 Vgl. Omarkhali, The Yezidi Religious Textual Tradition, S. 132–135. 
84 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 118–119. 
85 Vgl. ebd.; Açkyldz, The Yezidis, S. 88. 



 ULRIKE KOLLODZEISKI / HANS-MICHAEL HAUßIG / JOHANN HAFNER 
 

38

Ganz offensichtlich als Reaktion auf den Vorwurf, dass die Jesiden den Wider-
sacher Gottes anbeten, scheint folgende Überlieferung entstanden zu sein: Der 
Prophet Muhammad stieg eines Tages ins Paradies auf und fand dort Gott, Tawûsî 
Melek und andere Engel zusammen vor. Muhammad wollte sich in ihre Unterhal-
tung einmischen, doch Tawûsî Melek wies darauf hin, dass Muhammad als simpler 
Sterblicher nicht befugt sei, an dem Treffen teilzunehmen und ihn aufforderte, 
sich zurück zu ziehen. Muhammad wies dies jedoch schroff zurück, woraufhin ihn 
Tawûsî Melek packte und auf die Erde warf. Daraufhin bezeichnete Muhammad 
ihn als den Widersacher.74  

Weitere Anknüpfungspunkte für die Verbindung zwischen dem Widersacher 
und Tawûsî Melek können vielleicht in der jesidischen Variante der Geschichte 
von der Vertreibung Adams aus dem Paradies gesehen werden, bei der nicht der 
Genuss eines Apfels, sondern von Weizen als Grund der Vertreibung genannt wird. 
So soll Tawûsî Melek Adam im Paradies gefragt haben, ob er Weizen gegessen 
habe, was Adam mit der Begründung verneinte, dass es ihm Gott verboten habe. 
Tawûsî Melek fordert Adam daraufhin auf, Weizen zu essen, da es besser für ihn 
sein werde. Nachdem Adam vom Weizen gegessen hatte, blähte sich sofort sein 
Bauch auf und Tawûsî Melek trieb ihn aus dem Garten hinaus, ließ ihn im Stich 
und stieg zum Himmel empor. Adam spürte in seinem Bauch eine Enge, weil der 
keinen Ausgang hatte. Daraufhin sandte Gott einen Vogel, der ihn pickte und ihm 
so einen Ausgang öffnete.75 

Insgesamt rätselhaft bleibt die mit Tawûsî Melek verbundene Pfauensymbolik. 
Vermutlich geht sie auf iranische Einflüsse zurück.76 So gilt etwa im persischen Su-
fismus der Pfau als Symbol für die Sehnsucht nach dem Paradies.77 Dennoch hat 
man sich Hutter zufolge hier nicht einen Pfau im ornithologischen Sinn vorzustel-
len, auch wenn moderne Jesiden häufig den radschlagenden Pfau als Symbol der 
jesidischen Identität in Plastiken und ikonographischen Darstellungen abbilden.78 

4.3. Schöpfungsmythen  

Die Schöpfungsberichte der Jesiden sind nicht einheitlich und weisen verschiedene 
Varianten auf. Am Anfang der meisten Schöpfungsberichte steht die Erschaffung 
einer weißen Perle, die für 40.000 Jahre auf den Rücken des Vogels Anfar (oder 
Anghar) gelegt wurde. Dann schuf Gott die sieben Tage der Woche und für jeden 
Tag einen Engel. Am ersten Tag, dem Sonntag, schuf er ‛Azazîl, 79 der mit Tawûsî 

 
74 Vgl. Açkyldz, The Yezidis, S. 75. 
75 Vgl. Issa, Das Jesidentum, S. 37. 
76 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 122; Asatrian/Arakelova, „Malak-Tāwūs“, S. 24–26. 
77 Vgl. Spuler-Stegemann, Der Engel Pfau, S. 13. 
78 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 122. 
79 In der Hebräischen Bibel (Lev 16,5-10) heißt der Wüstengeist, dem ein Sündenbock geopfert 

wird, עזאזל ‛Azāzel. In Henochbuch, der ältesten Erzählung vom Engelfall, ist „Asa(s)el“ ei-
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Melek identifiziert wird. Auch für jeden anderen Tag wird jeweils ein Engel erschaf-
fen, so etwa für Mittwoch Ğibra’il (Gabriel). Danach schuf er die sieben Himmel, 
Erde, Sonne und Mond, schließlich die Menschheit, Vögel und Tiere.80 Wider-
sprüchlich erscheint nun aber, dass anschießend erzählt wird, dass Gott mit seinen 
Engeln aus dem Innern der Perle herausgekommen sei und sie alsdann in vier Teile 
zerspringen ließ und aus ihnen (oder nur aus zwei von ihnen), die Welt gestaltet 
hat, die ja nach dem vorausgegangenen Bericht bereits erschaffen war.81 Offenbar 
sind hier zwei unterschiedliche Schöpfungsberichte zusammengefallen. 

Nicht ganz problemlos verläuft in einem anderen Bericht die Erschaffung 
Adams. Da er aus dem Erdboden geformt werden soll, schickt Gott einen Engel 
zur Erde, damit er von ihr das Material für die Schöpfung Adams nehme, jedoch 
verweigert sich die Erde zunächst diesem Wunsch. Schließlich willigt sie unter der 
Bedingung ein, dass der Engel ihr verspreche, dass der Mensch nach seinem Tod 
zur Erde zurückkehre.82 Nach seiner Erschaffung lebt Adam zunächst 700 Jahre 
ohne Seele und war insofern noch kein vollständiger Mensch. Als Gott dann die 
Seele auffordert, in den Körper des Menschen einzugehen, weigert sich auch diese, 
ehe sie unter Vermittlung der sieben Engel und der Erfüllung einiger ihrer Wün-
sche zustimmt, sodass Adam zu einem fertigen Menschen wird.83 Als solcher ver-
weilt er 100 Jahre im Paradies, ehe ihn Gott auf die Erde sendet und ihm nach 
weiteren einhundert Jahren Eva als erste Frau aus seiner Rippe formt.84  

Bezüglich der Nachkommenschaft beider soll am Anfang eine Auseinanderset- 
zung zwischen ihnen gestanden haben, bei der sie sich darum stritten, von wel- 
chem von ihnen die Menschen abstammen sollten. Sie beschlossen, ihre beiden 
Samen in einen Korb – nach anderen Versionen einen Krug – zu legen, um nach 
neun Monaten das Ergebnis zu erfahren. In Adams Korb befand sich ein Junge 
namens Şexîd bin Cerr und nach einigen Versionen auch ein Mädchen. Evas Korb 
enthielt hingegen nur Würmer. Aus der Nachkommenschaft von Adams Korb soll- 
ten später die Jesiden hervorgehen. Danach zeugte Adam mit Eva noch einen Jun- 
gen und ein Mädchen, die die Ureltern der Juden, Christen, Muslime und anderer 
Völker werden sollten.85 

Auch von der Sintflut wissen die Jesiden zu berichten, doch scheinen hier wi- 
dersprüchliche Erzählungen im Umlauf zu sein. Einem Bericht zufolge gab es zwei 
Fluten, wobei sich die erste gegen die von Adam und Eva gezeugten Nachkommen  

 
Parallelen zu alevitischen Schöpfungsmythen auf, wo er unter den fünf Erzengeln firmiert. 
Vgl. Aksünger, Handan, Jenseits des Schweigegebots. Alevitische Migrantenselbstorganisationen und 
zivilgesellschaftliche Integration in Deutschland und den Niederlanden, Münster 2013, S. 83f. 

80 Vgl. Açkyldz, The Yezidis, S. 86f. 
81 Vgl. Müller, Kulturhistorische Studien, S. 157. 
82 Vgl. Omarkhali, The Yezidi Religious Textual Tradition, S. 128-129; Hutter, Iranische Religionen, 

S. 118f. 
83 Vgl. Omarkhali, The Yezidi Religious Textual Tradition, S. 132–135. 
84 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 118–119. 
85 Vgl. ebd.; Açkyldz, The Yezidis, S. 88. 



 ULRIKE KOLLODZEISKI / HANS-MICHAEL HAUßIG / JOHANN HAFNER 
 

40

richtete und nur von Noah überlebt wurde. Nach einer Weile kam eine zweite Flut, 
die sich gegen die Jesiden richtete und die von einer noblen Person namens 
Na’umi überlebt wurde.86 Eine andere Überlieferung spricht von drei Katastro- 
phen (tofan), wobei die erste mit der biblischen Sintflut gleichgesetzt wird. Danach 
setzt ein zweiter Zeitabschnitt ein, der bis zur Gegenwart reicht und noch weiter 
andauern wird. Während dieser Zeit treten große religiöse Gestalten, wie Abraham, 
Mose, Jesus, Muhammad und Şêxadî auf. Diese Periode wird bei einem zweiten 
tofan durch Feuer vernichtet werden. Danach dauert das Leben erneut bis zum 
dritten tofan, bei der der Kosmos seinem Ende zugeführt wird. Es erscheinen es- 
chatologische Heilsgestalten und nach einer vierzigjährigen idealen Zeit setzt der 
Weltuntergang ein, bei dem der Kosmos schließlich ganz verschwindet.87 

4.4. Der jesidische Festkalender 

Der jesidische Festkalender ist luni-solar strukturiert, weswegen es im Lauf des na- 
türlichen Jahres bewegliche und unbewegliche Feste gibt. Wie andere Religionen 
besitzen auch die Jesiden einen wöchentlichen Feiertag, der bei ihnen auf einen 
Mittwoch fällt. Es finden an ihm allerdings keine regelmäßigen kultischen Veran- 
staltungen statt.88 

Das wichtigste Fest ist Cejna Cimayê, das siebentägige Gemeinschafts- oder Ver- 
sammlungsfest, das in der Regel zwischen dem 23. September und dem 1. Oktober 
in Lalisch stattfindet. Der zentrale theologische Inhalt des Festes ist die Vorstel- 
lung, dass sich während dieser Zeit die sieben Heiligen in Lalisch versammeln. 
Während des Festes ist abends das Lalisch-Tal von Öllämpchen beleuchtet. Höhe- 
punkte sind der fünfte und der siebente Tag. Am fünften Tag findet das Opfer 
eines weißen Stieres am Schrein von Şêşim, einem Gefährten von Şêxadî, statt. 
Dabei wird der Stier vom Haupttor des Heiligtums in Lalisch zum Schrein von 
Şêşim geleitet, wo er geschlachtet und anschließend sein Fleisch gekocht und von 
den Festteilnehmern in einem rituellen Mahl verzehrt wird. Im Stieropfer lassen 
sich Hutter zufolge entfernte Reminiszenzen an den iranischen Gott Miϑra erken- 
nen, der in der iranischen Mythologie auch mit einem Stieropfer verbunden wird. 
Am siebenten Tag wird zum Gedenken an Şêxadî an seinem Grabmal ein Ritual 
durchgeführt, da er nach der Tradition am sechsten Tag des Festes verstorben sein 
soll. Dabei wird eine Totenbahre von seinem Grab zu einem Brunnen in der An- 
lage des heiligen Bezirks von Lalisch getragen, wo man die Bahre wäscht, ehe sie 
zum Grabmal zurückgebracht wird. 89 

Während das Neujahrsfest bei den von iranischer Kultur geprägten Völkern, so 
auch den Kurden, am 20./21. März zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende ge- 

 
86 Vgl. Açkyldz, The Yezidis, S. 88. 
87 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 120. 
88 Vgl. ebd., S. 140. 
89 Vgl. ebd., S. 138f.; Allison, Yazidis I.  
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feiert wird, findet das Neujahrfest der Jesiden (‛Eyda Serê oder Cejna Serê Salê) am 
ersten Mittwoch im Monat Nisan statt, der mit dem ersten Mittwoch im April 
gleichgesetzt wird. Es ist ein freudiges Ereignis mit Musik und Tanz und beginnt 
am sogenannten „roten Mittwoch“ (çarşema sor), an dem der Überlieferung nach 
Tawûsî Melek alljährlich auf die Erde herabsteigt, um sich um die Lebewesen zu 
kümmern und in einer Ratsversammlung den „Ertrag“ des alten Jahres zu bewerten 
und das neue Jahr zu planen. Die Feier des Neujahrstages geschieht vor allem in 
der Familie. Man schlachtet ein Tier, entzündet ein Freudenfeuer und schmückt 
das Haus. Teilweise beschenkt man sich gegenseitig mit bunten Eiern, die einerseits 
als Symbol der Fruchtbarkeit und des Wachstums, aber auch als Symbol für die 
Perle, die im Rahmen des Schöpfungsprozesses eine wichtige Rolle spielt. Daneben 
ist es auch üblich, zu den Gräbern zu gehen und der Toten zu gedenken.90 Ein 
weiteres wichtiges Ereignis, das allerdings auf den notwendigen geographischen 
Bezug zu Lalisch beschränkt ist, ist die Prozession des Engels Pfau (tawūs gêran). 
Hierbei besuchen Qewals verschiedene Dörfer und bringen dabei eine Figur von 
Tâwusî Melek als Bronzestatue in das Dorf.91 

Nicht allgemein verbindlich sind die beiden Fastenzeiten – je vierzig Tage im 
Winter und im Sommer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.92 Weitere Feste 
sind regional unterschiedlich oder auf bestimmte Personengruppen beschränkt.93 

4.5. Pilgerfahrten 

Die zentrale Pilgerstätte ist das Grabmal Şêxadîs in Lalisch. Jeder Jeside sollte ein- 
mal in seinem Leben dorthin gepilgert sein. Die Gläubigen umkreisen dort u. a. 
dreimal das mit Stoffen umhüllte Grab. Anschließend führt der Weg zur Zimzim- 
Quelle, die sich in einer Grotte unterhalb des Grabbaus befindet. Die Pilgerfahrt 
wird häufig in Verbindung mit dem Cejna Cimayê, dem siebentägigen Versamm- 
lungsfest durchgeführt. Analog zu der islamischen Ehrenbezeichnung ḥaǧǧī für 
Mekkapilger, werden auch Jesiden, die die Wallfahrt nach Lalisch absolviert haben, 
mit dem Ehrentitel Hecî benannt. Darüber hinaus gibt es weitere meist lokale hei- 
lige Stätten, die mit den Wohnstätten von religiös herausragenden Gestalten in Ver-
bindung gebracht werden.94 

4.6. Gebete und Rituale im Lebenslauf 

Jesiden kennen fünf tägliche Gebete, die oft auf drei zusammengezogen und indi- 
viduell ausgeführt werden. Die Auswahl des Gebets steht den Gläubigen frei; außer 

 
90 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 139; Allison, Yazidis I. 
91 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 141; Allison, Yazidis I. 
92 Vgl. Issa, Das Jesidentum, S. 104. 
93 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 140. 
94 Vgl. ebd., S. 143–144; Açkyldz, The Yezidis, S. 104–107; Allison, Yazidis I.  
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richtete und nur von Noah überlebt wurde. Nach einer Weile kam eine zweite Flut, 
die sich gegen die Jesiden richtete und die von einer noblen Person namens 
Na’umi überlebt wurde.86 Eine andere Überlieferung spricht von drei Katastro- 
phen (tofan), wobei die erste mit der biblischen Sintflut gleichgesetzt wird. Danach 
setzt ein zweiter Zeitabschnitt ein, der bis zur Gegenwart reicht und noch weiter 
andauern wird. Während dieser Zeit treten große religiöse Gestalten, wie Abraham, 
Mose, Jesus, Muhammad und Şêxadî auf. Diese Periode wird bei einem zweiten 
tofan durch Feuer vernichtet werden. Danach dauert das Leben erneut bis zum 
dritten tofan, bei der der Kosmos seinem Ende zugeführt wird. Es erscheinen es- 
chatologische Heilsgestalten und nach einer vierzigjährigen idealen Zeit setzt der 
Weltuntergang ein, bei dem der Kosmos schließlich ganz verschwindet.87 

4.4. Der jesidische Festkalender 

Der jesidische Festkalender ist luni-solar strukturiert, weswegen es im Lauf des na- 
türlichen Jahres bewegliche und unbewegliche Feste gibt. Wie andere Religionen 
besitzen auch die Jesiden einen wöchentlichen Feiertag, der bei ihnen auf einen 
Mittwoch fällt. Es finden an ihm allerdings keine regelmäßigen kultischen Veran- 
staltungen statt.88 

Das wichtigste Fest ist Cejna Cimayê, das siebentägige Gemeinschafts- oder Ver- 
sammlungsfest, das in der Regel zwischen dem 23. September und dem 1. Oktober 
in Lalisch stattfindet. Der zentrale theologische Inhalt des Festes ist die Vorstel- 
lung, dass sich während dieser Zeit die sieben Heiligen in Lalisch versammeln. 
Während des Festes ist abends das Lalisch-Tal von Öllämpchen beleuchtet. Höhe- 
punkte sind der fünfte und der siebente Tag. Am fünften Tag findet das Opfer 
eines weißen Stieres am Schrein von Şêşim, einem Gefährten von Şêxadî, statt. 
Dabei wird der Stier vom Haupttor des Heiligtums in Lalisch zum Schrein von 
Şêşim geleitet, wo er geschlachtet und anschließend sein Fleisch gekocht und von 
den Festteilnehmern in einem rituellen Mahl verzehrt wird. Im Stieropfer lassen 
sich Hutter zufolge entfernte Reminiszenzen an den iranischen Gott Miϑra erken- 
nen, der in der iranischen Mythologie auch mit einem Stieropfer verbunden wird. 
Am siebenten Tag wird zum Gedenken an Şêxadî an seinem Grabmal ein Ritual 
durchgeführt, da er nach der Tradition am sechsten Tag des Festes verstorben sein 
soll. Dabei wird eine Totenbahre von seinem Grab zu einem Brunnen in der An- 
lage des heiligen Bezirks von Lalisch getragen, wo man die Bahre wäscht, ehe sie 
zum Grabmal zurückgebracht wird. 89 

Während das Neujahrsfest bei den von iranischer Kultur geprägten Völkern, so 
auch den Kurden, am 20./21. März zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende ge- 

 
86 Vgl. Açkyldz, The Yezidis, S. 88. 
87 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 120. 
88 Vgl. ebd., S. 140. 
89 Vgl. ebd., S. 138f.; Allison, Yazidis I.  

 DAS JESIDENTUM AUS HISTORISCHER U. RELIGIONSWISSENSCHAFTLICHER PERSPEKTIVE 
 

41 

feiert wird, findet das Neujahrfest der Jesiden (‛Eyda Serê oder Cejna Serê Salê) am 
ersten Mittwoch im Monat Nisan statt, der mit dem ersten Mittwoch im April 
gleichgesetzt wird. Es ist ein freudiges Ereignis mit Musik und Tanz und beginnt 
am sogenannten „roten Mittwoch“ (çarşema sor), an dem der Überlieferung nach 
Tawûsî Melek alljährlich auf die Erde herabsteigt, um sich um die Lebewesen zu 
kümmern und in einer Ratsversammlung den „Ertrag“ des alten Jahres zu bewerten 
und das neue Jahr zu planen. Die Feier des Neujahrstages geschieht vor allem in 
der Familie. Man schlachtet ein Tier, entzündet ein Freudenfeuer und schmückt 
das Haus. Teilweise beschenkt man sich gegenseitig mit bunten Eiern, die einerseits 
als Symbol der Fruchtbarkeit und des Wachstums, aber auch als Symbol für die 
Perle, die im Rahmen des Schöpfungsprozesses eine wichtige Rolle spielt. Daneben 
ist es auch üblich, zu den Gräbern zu gehen und der Toten zu gedenken.90 Ein 
weiteres wichtiges Ereignis, das allerdings auf den notwendigen geographischen 
Bezug zu Lalisch beschränkt ist, ist die Prozession des Engels Pfau (tawūs gêran). 
Hierbei besuchen Qewals verschiedene Dörfer und bringen dabei eine Figur von 
Tâwusî Melek als Bronzestatue in das Dorf.91 

Nicht allgemein verbindlich sind die beiden Fastenzeiten – je vierzig Tage im 
Winter und im Sommer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.92 Weitere Feste 
sind regional unterschiedlich oder auf bestimmte Personengruppen beschränkt.93 

4.5. Pilgerfahrten 

Die zentrale Pilgerstätte ist das Grabmal Şêxadîs in Lalisch. Jeder Jeside sollte ein- 
mal in seinem Leben dorthin gepilgert sein. Die Gläubigen umkreisen dort u. a. 
dreimal das mit Stoffen umhüllte Grab. Anschließend führt der Weg zur Zimzim- 
Quelle, die sich in einer Grotte unterhalb des Grabbaus befindet. Die Pilgerfahrt 
wird häufig in Verbindung mit dem Cejna Cimayê, dem siebentägigen Versamm- 
lungsfest durchgeführt. Analog zu der islamischen Ehrenbezeichnung ḥaǧǧī für 
Mekkapilger, werden auch Jesiden, die die Wallfahrt nach Lalisch absolviert haben, 
mit dem Ehrentitel Hecî benannt. Darüber hinaus gibt es weitere meist lokale hei- 
lige Stätten, die mit den Wohnstätten von religiös herausragenden Gestalten in Ver-
bindung gebracht werden.94 

4.6. Gebete und Rituale im Lebenslauf 

Jesiden kennen fünf tägliche Gebete, die oft auf drei zusammengezogen und indi- 
viduell ausgeführt werden. Die Auswahl des Gebets steht den Gläubigen frei; außer 

 
90 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 139; Allison, Yazidis I. 
91 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 141; Allison, Yazidis I. 
92 Vgl. Issa, Das Jesidentum, S. 104. 
93 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 140. 
94 Vgl. ebd., S. 143–144; Açkyldz, The Yezidis, S. 104–107; Allison, Yazidis I.  
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der Ausrichtung auf die Sonne, gibt es keine weiteren rituellen Anweisungen. Ge- 
wöhnlich sind die Gebete an Tâwusî Melek oder Şêşim adressiert. Häufig wird das 
so genannte Glaubensbekenntnis (Şehdetiya Dîn) gesprochen, das jedoch keinem 
konkreten Anlass zugewiesen ist.95 

Drei Riten markieren die Aufnahme von Kindern in die jesidische Religion: 
(1) der Ritus des Haareschneidens (bisk oder biska pora) – gewöhnlich am vierzigsten 
Tag nach der Geburt ausgeführt; (2) die „Taufe“ (mor kirin) – diese kann nur in La- 
lisch ausgeführt werden96 - und (3) für Jungen die Beschneidung (sinet).97 In Ostana- 
tolien und Nord-Irak steht die Beschneidung in Verbindung mit der Institution der 
kerāfat, der „Blutsbrüderschaft“. Während der Beschneidungszeremonie sitzt der zu 
beschneidende Junge auf dem Schoß des künftigen kerîf. Der kerîf hat den beschnit- 
tenen Jungen während seines Lebens zu helfen und zu unterstützen und wird häu- 
fig auch mit einem Paten verglichen. Tatsächlich handelt es sich jedoch um ein 
reziprokes Verhältnis, denn gleichzeitig wird auch der beschnittene Junge zu einem 
kerîf desjenigen, auf dessen Schoß er gesessen hat. Der kerîf ist nicht notwendiger- 
weise Jeside und es ist üblich, Muslime oder Christen dafür auszuwählen.98 

Eine weitere Institution ist die Wahl des „Jenseitsbruders“ bzw. der „Jenseits- 
schwester“ (biraye akhiretē), ein Brauch, der sich ähnlich auch bei den anatolischen 
Aleviten findet. In feierlichen, religiösen Zeremonien werden jeweils zwei Männer 
bzw. zwei Frauen, die sich gegenseitig darauf verständigt haben, in einer Art „Pa- 
tenschaft für Erwachsene“ auf Lebenszeit miteinander verbunden. Diese „Jenseits- 
geschwister“ erfüllen wichtige Funktionen in der Familie, beispielsweise beim 
Schlichten von Streitigkeiten; auch müssen sie gemeinsam mit dem für die Familie 
zuständigen Priester bei dem Sterbenden zugegen sein, die Gebete sprechen und 
schließlich die Sorgepflicht für die Hinterbliebenen übernehmen.99 

4.7. Tabu- und Reinheitsvorschriften 

Die Jesiden praktizieren verschiedene Tabu- und Reinheitsvorschriften. Besonders 
hoch angesehen wird die Reinheit der vier Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft, 
weswegen es verboten ist, auf Erde, Feuer oder Wasser zu spucken. Es ist darüber 
hinaus untersagt, bestimmte Worte auszusprechen, so den Namen des Widersa- 
cher Gottes. Verben, die Flüche oder Steinigung zum Gegenstand haben, dürfen 
ebenfalls nicht geäußert werden. Bis vor kurzer Zeit war es Jesiden verboten, Lesen 
und Schreiben zu erlernen; lediglich die Şêxs der Adani-Linie waren von diesem 

 
95 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 140f.; Açkyldz, The Yezidis, S. 103f. 
96 Außerhalb der Umgegend von Lalisch werden die Kinder von den Qewals auf ihren Rund-

reisen getauft. Vgl. Müller, Kulturhistorische Studien, S. 222. 
97 Vgl. Açkyldz, The Yezidis, S. 104-107; Allison, Yazidis I. 
98 Nicolaus, Peter, „Yezidi Circumcision and Blood-Brotherhood (Including the Circumcision 

of the Dead)“, in: Iran & the Caucasus 20 (2016), S. 325–345, hier S. 326–327, S. 329–331. 
99 Vgl. Spuler-Stegemann: „Der Engel Pfau“, S. 7. 
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Verbot ausgenommen. Auch das Tragen blau gefärbter Kleidung, insbesondere 
während religiöser Zeremonien, sollte vermieden werden.100 

4.8. Die jesidische Gesellschaft 

Die jesidische Gesellschaft gliedert sich in drei „Kasten“. Die Zugehörigkeit wird 
durch Geburt ererbt. Alle drei Gruppen sind endogam. Die meisten Jesiden gehö- 
ren zur Laienklasse der Muriden (mirîd). Als religiöse Spezialisten gelten Pîrs und 
Şêxs, wobei keine klare Funktionsunterscheidung zwischen beiden zu erkennen ist. 
Die Unterschiede liegen wohl in Alter und Herkunft beider, die auch nur inner- 
halb ihrer jeweiligen Gruppe heiraten.101 Sowohl Pîrs und Şêxs teilen sich in ver- 
schiedene Untergruppen und Clane. Die Muriden sind jeweils einem Şêx und ei- 
nem Pîr als ihren religiösen Lehrern verpflichtet, wobei diese nicht frei gewählt 
werden können; die Zuordnung ist durch die Geburt bestimmt. Der sogenannte 
Mîr gilt gewissermaßen als politisches Oberhaupt der Jesiden, wogegen der Bavê 
Şêx das spirituelle Oberhaupt repräsentiert. Beide gehören mit anderen Würden- 
trägern dem geistlichen Rat der Jesiden an, der alle wesentlichen die Gemeinschaft 
betreffenden Angelegenheiten berät.102 Der Bavê Şêx leitet die Zeremonien am 
Grab von Şêxadî, ist Hüter der Tradition und oberster Kenner und Ausleger der 
heiligen Texte und gilt demzufolge auch als unfehlbar in allen Glaubensdingen. 
Auch unter den Muriden gibt es Personen, die bestimmte religiöse Funktionen 
ausüben. Eine wichtige Gruppe stellen hierbei die Qewals dar, die durch ihre Rezi- 
tation die religiöse Tradition übermitteln. Die Micewîrs sind lokale Tempelwächter, 
die auch als religiöse Spezialisten und Ratgeber in den Dörfern fungieren.103 Es 
gibt verschiedene religiöse Orden, die zumindest theoretisch Angehörige unter- 
schiedlicher gesellschaftlicher Gruppen umfassen. Die Koçek vollziehen zahlreiche 
besondere Aufgaben am Grabmal von Şêxadî. Darüber hinaus begleiten sie auch 
die Qewals auf ihren Rundreisen und nehmen für sie die Funktion einer Art von 
Ministranten wahr.104 Etwas exklusiver scheinen die Feqîr zu sein, die ein asketi- 
sches Leben führen, teilweise im Zölibat leben, sich zahlreicher Genussmittel ent- 
halten und umfangreicher als die übrigen Jesiden fasten.105 Die Frauen der Jesiden 
sind unverschleiert und haben, sofern sie den Klassen der religiösen Spezialisten 

 
100 Vgl. Açkyldz, The Yezidis, S. 112–113. 
101 Müller zufolge sind die Pîrs den Şêxs nachgeordnet. Vgl. Müller, Kulturhistorische Studien, 

S. 144–145. 
102 Vgl. Allison, Yazidis I. Müller zufolge, der sich hierbei auf R. Lescot beruft, besteht das 

Trennende zwischen beiden in ihrer unterschiedlichen ethnischen Abkunft. Während sich 
die Şêxs auf Verwandte Şêxadîs, also Araber zurückführten, leiteten sich die Pîrs auf dessen 
kurdische Schüler zurück, was noch heute dadurch bestätigt erscheint, dass nahezu alle 
Scheichfamilien arabische, die Pîrfamilen jedoch kurdische Namen tragen. 

103 Vgl. Müller, Kulturhistorische Studien, S. 144–148; Hutter, Iranische Religionen, S. 146. 
104 Vgl. Allison, Yazidis I; Müller, Kulturhistorische Studien, S. 146f. 
105 Vgl. Müller, Kulturhistorische Studien, S. 148. 



 ULRIKE KOLLODZEISKI / HANS-MICHAEL HAUßIG / JOHANN HAFNER 
 

42

der Ausrichtung auf die Sonne, gibt es keine weiteren rituellen Anweisungen. Ge- 
wöhnlich sind die Gebete an Tâwusî Melek oder Şêşim adressiert. Häufig wird das 
so genannte Glaubensbekenntnis (Şehdetiya Dîn) gesprochen, das jedoch keinem 
konkreten Anlass zugewiesen ist.95 

Drei Riten markieren die Aufnahme von Kindern in die jesidische Religion: 
(1) der Ritus des Haareschneidens (bisk oder biska pora) – gewöhnlich am vierzigsten 
Tag nach der Geburt ausgeführt; (2) die „Taufe“ (mor kirin) – diese kann nur in La- 
lisch ausgeführt werden96 - und (3) für Jungen die Beschneidung (sinet).97 In Ostana- 
tolien und Nord-Irak steht die Beschneidung in Verbindung mit der Institution der 
kerāfat, der „Blutsbrüderschaft“. Während der Beschneidungszeremonie sitzt der zu 
beschneidende Junge auf dem Schoß des künftigen kerîf. Der kerîf hat den beschnit- 
tenen Jungen während seines Lebens zu helfen und zu unterstützen und wird häu- 
fig auch mit einem Paten verglichen. Tatsächlich handelt es sich jedoch um ein 
reziprokes Verhältnis, denn gleichzeitig wird auch der beschnittene Junge zu einem 
kerîf desjenigen, auf dessen Schoß er gesessen hat. Der kerîf ist nicht notwendiger- 
weise Jeside und es ist üblich, Muslime oder Christen dafür auszuwählen.98 

Eine weitere Institution ist die Wahl des „Jenseitsbruders“ bzw. der „Jenseits- 
schwester“ (biraye akhiretē), ein Brauch, der sich ähnlich auch bei den anatolischen 
Aleviten findet. In feierlichen, religiösen Zeremonien werden jeweils zwei Männer 
bzw. zwei Frauen, die sich gegenseitig darauf verständigt haben, in einer Art „Pa- 
tenschaft für Erwachsene“ auf Lebenszeit miteinander verbunden. Diese „Jenseits- 
geschwister“ erfüllen wichtige Funktionen in der Familie, beispielsweise beim 
Schlichten von Streitigkeiten; auch müssen sie gemeinsam mit dem für die Familie 
zuständigen Priester bei dem Sterbenden zugegen sein, die Gebete sprechen und 
schließlich die Sorgepflicht für die Hinterbliebenen übernehmen.99 

4.7. Tabu- und Reinheitsvorschriften 

Die Jesiden praktizieren verschiedene Tabu- und Reinheitsvorschriften. Besonders 
hoch angesehen wird die Reinheit der vier Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft, 
weswegen es verboten ist, auf Erde, Feuer oder Wasser zu spucken. Es ist darüber 
hinaus untersagt, bestimmte Worte auszusprechen, so den Namen des Widersa- 
cher Gottes. Verben, die Flüche oder Steinigung zum Gegenstand haben, dürfen 
ebenfalls nicht geäußert werden. Bis vor kurzer Zeit war es Jesiden verboten, Lesen 
und Schreiben zu erlernen; lediglich die Şêxs der Adani-Linie waren von diesem 

 
95 Vgl. Hutter, Iranische Religionen, S. 140f.; Açkyldz, The Yezidis, S. 103f. 
96 Außerhalb der Umgegend von Lalisch werden die Kinder von den Qewals auf ihren Rund-

reisen getauft. Vgl. Müller, Kulturhistorische Studien, S. 222. 
97 Vgl. Açkyldz, The Yezidis, S. 104-107; Allison, Yazidis I. 
98 Nicolaus, Peter, „Yezidi Circumcision and Blood-Brotherhood (Including the Circumcision 

of the Dead)“, in: Iran & the Caucasus 20 (2016), S. 325–345, hier S. 326–327, S. 329–331. 
99 Vgl. Spuler-Stegemann: „Der Engel Pfau“, S. 7. 
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Verbot ausgenommen. Auch das Tragen blau gefärbter Kleidung, insbesondere 
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nem Pîr als ihren religiösen Lehrern verpflichtet, wobei diese nicht frei gewählt 
werden können; die Zuordnung ist durch die Geburt bestimmt. Der sogenannte 
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100 Vgl. Açkyldz, The Yezidis, S. 112–113. 
101 Müller zufolge sind die Pîrs den Şêxs nachgeordnet. Vgl. Müller, Kulturhistorische Studien, 

S. 144–145. 
102 Vgl. Allison, Yazidis I. Müller zufolge, der sich hierbei auf R. Lescot beruft, besteht das 

Trennende zwischen beiden in ihrer unterschiedlichen ethnischen Abkunft. Während sich 
die Şêxs auf Verwandte Şêxadîs, also Araber zurückführten, leiteten sich die Pîrs auf dessen 
kurdische Schüler zurück, was noch heute dadurch bestätigt erscheint, dass nahezu alle 
Scheichfamilien arabische, die Pîrfamilen jedoch kurdische Namen tragen. 

103 Vgl. Müller, Kulturhistorische Studien, S. 144–148; Hutter, Iranische Religionen, S. 146. 
104 Vgl. Allison, Yazidis I; Müller, Kulturhistorische Studien, S. 146f. 
105 Vgl. Müller, Kulturhistorische Studien, S. 148. 
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angehören, zumindest theoretisch die Möglichkeit, in alle priesterlichen Würden 
aufzusteigen.106 

5. Jesiden heute 

5.1. Zahlen  

Die Gesamtzahl der Jesiden weltweit wird auf ca. 1 Million geschätzt (600.000-
700.000 im Irak, 100.000 in Deutschland, 40.000 in Russland, je 30.000 in Georgien 
und Armenien, 10.000 in Syrien, 1.000-3.000 im Iran, 500 in der Türkei, 50.000-
100.000 in der restlichen Welt).107 Diese Zahlen sollen nicht verbergen, dass ca.  
400.000 „entwurzelt, traumatisiert und ohne jede Lebensperspektive“108 in Flücht- 
lingslagern oder woanders fern der Heimat leben müssen. Die ersten Jesiden immi- 
grierten nach Deutschland bis zum Anwerbestopp 1973 zunächst als Gastarbeiter, 
später als Asylsuchende, wobei das damalige Bundesamt für die Anerkennung aus-
ländischer Flüchtlinge die Anträge bis Mitte der 1980er meist ablehnte. Dabei stützte 
es sich auf Lageberichte des Auswärtigen Amtes, wonach es in der Türkei keine staat- 
liche Verfolgung bzw. innerstaatliche Fluchtalternativen gebe. Wenn einzelnen Jesi- 
den eine Asylberechtigung zugesprochen wurde, dann aufgrund ihrer Mitgliedschaft 
in der PKK und damit aufgrund politischer Verfolgung.109 

Da die Jesiden, die in den 1980ern kamen, meist lese- und schreibunkundige 
Kleinbauern waren,110 vermochten sie nicht, ihre Anliegen durchzusetzen. Erst die 
Gutachten (erstmals 1982) des Religionshistorikers und Orientalisten Gernot 
Wießner, welche die wahre Lage der türkischen Jesiden darlegten, änderten die 
amtlichen Einschätzungen, sodass Nordrhein-Westfalen 1989 den ersten Abschie- 
bestopp erließ.111 Allerdings wurden Einzelanerkennungen regelmäßig von den 
Oberverwaltungsgerichten kassiert. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 

 
106 Vgl. ebd., S. 153. 
107 Vgl. Tagay, Şefik / Ortaç, Serhat, Die Eziden und das Ezidentum. Geschichte und Gegenwart einer 

vom Untergang bedrohten Religion, Hamburg 2016, S. 29f. Die Gesellschaft für bedrohte Völker 
schätzt 800.000 (ca. 550.000 im Irak, ca. 50.000 in Deutschland, ca. 5.500 in Syrien, 1.200 
in Georgien). Vgl. www.gfbv.de/de/informieren/laender-regionen-und-voelker/voelker/ 
yeziden (Zugriff 16.05.2021). 

108 Tolan, Telim, Zusammenfassung und Ausblick, in: Issa, Chaukeddin: Das Jesidentum. Reli-
gion und Leben, Oldenburg (2. Auflage) 2016, S. 254–263, hier: S. 257. 

109 Vgl. Düchting, Johannes / Ateş, Nuh, Stirbt der Engel Pfau? Geschichte, Religion und Zukunft 
der Yezidi-Kurden, Köln 1988, S. 280.  

110 Vgl. Düchting/Ateş, Stirbt der Engel Pfau?, S. 298; Ackermann, Andreas, „Yeziden in 
Deutschland. Von der Minderheit zur Diaspora“, in: Paideuma 49 (2003), S. 157–178. 

111 Wießner (1933-1999) hatte auf seinen Forschungsreisen im Tur Abdin (Grenzgebiet Türkei/ 
Syrien/Irak) die überwältigende Gastfreundschaft der Jesiden kennengelernt und setzte sich 
in der Bundesrepublik für das Bleiberecht der türkischen Jesiden ein. Die jesidische Gemein-
schaft in Deutschland bewahrt ihm deshalb ein ehrendes Gedenken. Im Buch Yezidische 
Helden firmiert er neben legendarischen und historischen Figuren. Vgl. Yezidisches Forum 
Oldenburg (Hg.), Mêrxasên Êzîdiyn, Oldenburg 2011, S. 254–262. 
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vom 20.05.1992 hob die Urteile vorgelagerter Gerichte auf und stellte fest, dass 
das asylerhebliche Merkmal „Gruppenverfolgung“ auch dann angenommen wer- 
den müsse, wenn die „Erfordernis flächendeckender Massenverfolgung“ nicht ge- 
geben ist, und dass gezielte Rechtsverletzungen durch türkische Behörden („Ex-
zeßtaten von Amtswahrern“112) eine regionale politische Verfolgung der Jesiden 
darstellen können. Nach 2016 erhielt der Großteil der Geflüchteten den Status 
„subsidiärer Schutz“. 

Jesiden flüchteten vor Kriegen und Unruhen: 1980 nach dem türkischen Mili- 
tärputsch, 2003 vor den Unruhen im Irak nach dem Sturz Saddam Husseins, 2011 
vor dem syrischen Bürgerkrieg, 2014 nach dem Genozid durch den IS (ca. 400.000 
geflüchtete Jesiden113). Sie siedelten sich vor allem in Niedersachsen und Nord- 
rhein-Westfalen an. Genaue Zahlen gibt es nicht.114 Die Bundeszentrale für politi- 
sche Bildung (2018)115 und REMID (2017)116 schätzen auf der Grundlage der 
Selbstauskunft des Zentralrats 100.000-150.000. Rechnet man die Asylanträge aus 
den Jahren 2018117 und 2019118 hinzu, ergeben sich ca. 165.000. Damit ist das Je- 
sidentum – je nach Zählung – die dritt- oder viertgrößte Religion in Deutschland119 
und Celle die zweitgrößte jesidische Gemeinde der Welt. 

5.2. Organisationen 

Einen wichtigen Schritt zur Institutionalisierung bildete 1999 die Errichtung des 
ersten Gemeindehauses (Mala Ezîdiyan) und des Yezidischen Forums e. V. in 
Oldenburg. Dort konnten religiöse Feiern und Totenriten vollzogen sowie Semi- 
nare gehalten werden. Auch erste Zeitschriften entstanden wie „Dengê Êzîdiyan“ 
(Stimme der Yeziden) in Oldenburg und „Roj“ (Sonne) in Hannover. Es dauerte 
noch mehrere Jahre, bis sich übergemeindliche Verbände formierten: der „Zentral- 
rat der Yeziden in Deutschland“ (gegr. 2007, Sitz in Oldenburg) sowie der „Êzidî 
Zentralrat in Deutschland“ (gegr. 2008). Der „Zentralrat der Êzîden in Deutsch- 
land“ (gegründet 2017, Sitz in Bielefeld) sieht sich als Nachfolger dieser älteren 

 
112 Bundesverfassungsgericht: 2 BvR 205/92 auf: www.refworld.org/cases,DEU_BUNDESVER 

FASS,3ae6b72f0.html (12.03.2021). 
113 Tagay/Ortaç, Die Eziden und das Ezidentum, S. 95. 
114 Auf Anfrage teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit: „Zahlen zu den in 

Deutschland lebenden Jesiden liegen dem Bundesamt nicht vor“ (Email vom 04.05.2021) 
und verwies auf den Religionswissenschaftlichen Medien- und Informationsdienst (REMID), 
www.remid.de.  

115 www.bpb.de/gesellschaft/bildung/filmbildung/270902/die-jesiden. 
116 www.remid.de/info_zahlen/yeziden. 
117 www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zah 

len-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=14. 
118 www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zah 

len-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=5. 
119 Die jüdischen Landesverbände und Gemeinde haben 93.695 Mitglieder (2020). Vgl. https:// 

zwst.org/de/service/mitgliederstatistik. Diese Zahl erfasst jedoch nicht alle in Deutschland 
lebenden Juden, die auf ca. 180.000 geschätzt wird. 
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106 Vgl. ebd., S. 153. 
107 Vgl. Tagay, Şefik / Ortaç, Serhat, Die Eziden und das Ezidentum. Geschichte und Gegenwart einer 

vom Untergang bedrohten Religion, Hamburg 2016, S. 29f. Die Gesellschaft für bedrohte Völker 
schätzt 800.000 (ca. 550.000 im Irak, ca. 50.000 in Deutschland, ca. 5.500 in Syrien, 1.200 
in Georgien). Vgl. www.gfbv.de/de/informieren/laender-regionen-und-voelker/voelker/ 
yeziden (Zugriff 16.05.2021). 

108 Tolan, Telim, Zusammenfassung und Ausblick, in: Issa, Chaukeddin: Das Jesidentum. Reli-
gion und Leben, Oldenburg (2. Auflage) 2016, S. 254–263, hier: S. 257. 

109 Vgl. Düchting, Johannes / Ateş, Nuh, Stirbt der Engel Pfau? Geschichte, Religion und Zukunft 
der Yezidi-Kurden, Köln 1988, S. 280.  

110 Vgl. Düchting/Ateş, Stirbt der Engel Pfau?, S. 298; Ackermann, Andreas, „Yeziden in 
Deutschland. Von der Minderheit zur Diaspora“, in: Paideuma 49 (2003), S. 157–178. 

111 Wießner (1933-1999) hatte auf seinen Forschungsreisen im Tur Abdin (Grenzgebiet Türkei/ 
Syrien/Irak) die überwältigende Gastfreundschaft der Jesiden kennengelernt und setzte sich 
in der Bundesrepublik für das Bleiberecht der türkischen Jesiden ein. Die jesidische Gemein-
schaft in Deutschland bewahrt ihm deshalb ein ehrendes Gedenken. Im Buch Yezidische 
Helden firmiert er neben legendarischen und historischen Figuren. Vgl. Yezidisches Forum 
Oldenburg (Hg.), Mêrxasên Êzîdiyn, Oldenburg 2011, S. 254–262. 
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112 Bundesverfassungsgericht: 2 BvR 205/92 auf: www.refworld.org/cases,DEU_BUNDESVER 

FASS,3ae6b72f0.html (12.03.2021). 
113 Tagay/Ortaç, Die Eziden und das Ezidentum, S. 95. 
114 Auf Anfrage teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit: „Zahlen zu den in 

Deutschland lebenden Jesiden liegen dem Bundesamt nicht vor“ (Email vom 04.05.2021) 
und verwies auf den Religionswissenschaftlichen Medien- und Informationsdienst (REMID), 
www.remid.de.  

115 www.bpb.de/gesellschaft/bildung/filmbildung/270902/die-jesiden. 
116 www.remid.de/info_zahlen/yeziden. 
117 www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zah 

len-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=14. 
118 www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zah 

len-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=5. 
119 Die jüdischen Landesverbände und Gemeinde haben 93.695 Mitglieder (2020). Vgl. https:// 

zwst.org/de/service/mitgliederstatistik. Diese Zahl erfasst jedoch nicht alle in Deutschland 
lebenden Juden, die auf ca. 180.000 geschätzt wird. 
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Verbände und vertritt ca. 30 Einzelvereine (nach eigenen Aussagen 70 % der jesi- 
dischen Vereine in Deutschland).120 Wie der Zentralrat repräsentiert auch die „Fö- 
deration der Êzîdischen Vereine in Deutschland e. V.“ (Sitz in Sulingen) vor allem 
aus der Türkei stammende Jesiden; ein dritter Verband (gegr. 2014) vor allem aus 
dem Irak stammende. Die Dachverbände konkurrieren miteinander, sodass es bis- 
her nicht gelungen ist, einen bundesweiten Verband zu gründen. Laut der Satzung 
vertritt der Zentralrat die gemeinsamen Interessen gegenüber den zuständigen 
staatlichen und nichtstaatlichen Stellen.121 Er setzt sich auch für die Anerkennung 
als Körperschaft des öffentlichen Rechts ein. Allerdings sind in Deutschland Reli- 
gionsgesellschaften als freie Zusammenschlüsse definiert. Dem widerspricht das 
jesidische Selbstverständnis, wonach man in das Jesidentum weder ein- noch austre- 
ten kann, sondern Jeside ist, wenn beide Elternteile Jesiden sind.122 Das Endogamie- 
gebot hat dazu beigetragen, dass die jesidische Minorität in ihren Herkunftsländern 
ihre Identität bewahren konnte, im multikulturellen und hochmobilen Deutschland 
führt es aber dazu, dass mit der Zunahme von Mischehen die Zahl der Jesiden ab- 
nimmt. Jedoch wurden in historischen Notsituationen (Rückkehr von zwangs- 
konvertierten Jesiden) und in Einzelfällen (Ausstellung von Mitgliedsbescheinigun- 
gen an Nicht-Jesiden durch einzelne Emire) die strikten Volksgrenzen immer wieder 
überschritten. 

5.3. Identitätssuche 

Obwohl sowohl Kurden allgemein als auch Jesiden im Besonderen unter zahlrei- 
chen Verfolgungen zu leiden hatten, ist das Verhältnis beider zueinander komplex. 
Jesiden begannen sich im Zuge der Nationalisierung im 20. Jahrhundert als eigene 
Nation zu verstehen, teilen aber mit den Kurden die Sprache (Kurmandschi). Ei- 
nige Dörfer sprechen Arabisch, und der Reformer (oder Gründer) des Jesidentums, 
Šaiḫ ‛Adī, war Araber. In diesem Spannungsfeld entstanden unterschiedlichste 
Theorien: die Behauptung, die Ur-Kurden zu sein, eine nicht-kurdische Volks- 

 
120 www.zentralrat-eziden.com. Die Gesellschaft Ezidischer AkademikerInnen listet 52 Vereine 

in Deutschland. Vgl. www.gea-ev.net.  
121 Vgl. die Vereinssatzung §4.2 auf: www.zentralrat-eziden.com/wp-content/uploads/2017/ 

05/Satzung_fertig_Zentralrat_29_01_2017.pdf. Ausschüsse und Gremien sind vorgesehen, 
existierten aber der Webseite zufolge 2021 noch nicht. 

122 „Bei dem Erwerb der Mitgliedschaft in einer Kirchengemeinde ist nach deutschem Recht 
zwischen einer staatsrechtlichen und einer religionsrechtlichen Regelung zu unterscheiden. 
Die Yeziden werden Teil ihrer religiösen Gemeinschaft automatisch durch die Geburt. Ein 
Austrittsrecht existiert nicht. Die staatsrechtliche Bestimmung, nach der die Kirchenzuge-
hörigkeit durch die Geburt vermittelt wird, ist wegen Verstoßes gegen die Kirchenfreiheit 
(Art. 4 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV) verfassungswidrig. Auch die religionsrechtliche 
Regelung, die nicht auf einem freiwilligen Beitrittsakt beruht, sondern auf der blutsmäßigen 
Abstammung, und somit nicht in der Verfügungsgewalt des Betroffenen liegt, verletzt das 
religiöse Selbstbestimmungsrecht des Staatsbürgers (Art. 4 GG).“ Wissenschaftliche Dienste 
des Deutschen Bundestags, Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Anerkennung der Yeziden als 
Religionsgemeinschaft in Deutschland, 2016 (Ausarbeitung WD 10 - 3000 - 017/16), S. 14. 
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gruppe oder eine von allen anderen Menschen unterschiedliche Art zu sein. „Both 
‚Arabisation‘ [durch das Ba’ath-Regime] and ‚Kurdisation‘ [durch die Barzani-Re- 
gierung] resulted from creating Yezidis‘ identity as an element of the political 
games of others, rather than a thing in itself.“123 Zur geographischen Streuung in 
verschiedene Länder und zur Überlappung mit den Kurden kommen noch inner- 
jesidische Differenzen hinzu: bezüglich der Anerkennung des Führers Tahsin Beg, 
der Loyalität zur kurdischen Regierung, des Einflusses des Adani- bzw. des 
Şêmsani-Zweigs, der Traditionen im Sintschar, um Lalisch/Sheikhan oder um Do- 
huk. All dies erschwert es, sie bzw. sich als Gruppe zu unterscheiden. 

In der irakischen Verfassung (Art. 2.2) wird Jesiden neben Christen und Mandä- 
ern die volle Religionsfreiheit garantiert, sie werden aber nicht als ethnolinguisti- 
sche Gruppe genannt wie die Araber, Kurden, Turkmenen, Assyrer und Armenier 
(Art. 4.1). Zwar sind sie nicht gezwungen, am islamischen Religionsunterricht teil- 
zunehmen, sie haben aber auch nicht das Recht, eigene Religionsklassen zu bilden. 
In Kurdistan hingegen konnten nach 1992 Religionsbücher auf Kurmandschi ge- 
druckt und durfte Religionsunterricht gehalten werden.124 Dies führte dazu, dass 
sich viele Jesiden als Kurden verstanden, auch wenn ‚Kurdischsein‘ eher als Staats- 
zugehörigkeit und weniger als Volksabstammung verstanden wird.125 

Die Suche nach eigenen Ursprüngen führt Jesiden heute zu gewagten Theorien: 
Sie seien Nachkommen der Sumerer (ca. 2900–2000 v.d.Z.), der Assyrer (ca. 2500–
600 v.d.Z.) oder der Meder; ihre Religion sei die Mutterreligion des antiken Zoroast- 
rismus (ca. 600 v.d.Z.–650 n.d.Z.) oder sei die kurdische Ursprungsreligion.126 Als 
Indizien gelten vage Motivähnlichkeiten wie die Sonnenverehrung oder die Verwen- 
dung des Schlangensymbols, jedoch lassen sich keine archäologischen oder philolo- 
gischen Belege für derartige Frühdatierungen finden. Das Fehlen solcher Belege wird 
damit erklärt, dass Jesiden einer ständigen Verfolgungsgeschichte ausgesetzt und ihre 
Kulturschätze von anderen Reichen vernichtet worden seien. Diese Vermutungen 
sind als Gegenreaktion zu früheren Theorien zu verstehen, wonach das Jesidentum 
sich aus einer christlichen127 oder islamischen Sondergruppe entwickelt und dabei 
pagane Vorstellungen zu einem Synkretismus verschmolzen habe. Aber auch diese 
Vermutungen entstanden erst seit Ende des 19. Jahrhunderts. Sie werden unterstützt 
von Untersuchungen westlicher Orientalisten, die in Götternamen, in Feuerritualen 

 
123 Rodziewicz, „The Nation and the Sur“, S. 269. 
124 Vgl. Maisel, „Social Change amidst Terror and Discrimination“, z. B. die Malak Faxredin 

School in Bashiqa und die Lalish School in Bahzani, wo auf Kurdisch die religiösen Ge-
bräuche, Feste und Gesänge unterrichtet wurden.  

125 Vgl. Spät, The Yezidis, S. 85f.  
126 Auch die Bundeszentrale für Politische Bildung publizierte eine Darstellung, in der von 

einer „jahrtausendealten Religion und Kultur“ gesprochen wird. Tagay, Sefik, Die Jesiden. 
Religion, Gesellschaft und Kultur (2.7.2018), auf: m.bpb.de/gesellschaft. 

127 Vgl. Yegiazarov, Solomon, „Kratkiy etnografichesko-yuridicheskiy ocherk ezidov Yerivans-
koy gubernii“, in: ‘Zapiski Kavkaszkogo otdela imperatorskogo Russkogo geograficheskogo ebsh-
hestva 13 (1891), S. 171–234, zit. in: Rodziewicz, „The Nation and the Sur“, S. 270.  



 ULRIKE KOLLODZEISKI / HANS-MICHAEL HAUßIG / JOHANN HAFNER 
 

46

Verbände und vertritt ca. 30 Einzelvereine (nach eigenen Aussagen 70 % der jesi- 
dischen Vereine in Deutschland).120 Wie der Zentralrat repräsentiert auch die „Fö- 
deration der Êzîdischen Vereine in Deutschland e. V.“ (Sitz in Sulingen) vor allem 
aus der Türkei stammende Jesiden; ein dritter Verband (gegr. 2014) vor allem aus 
dem Irak stammende. Die Dachverbände konkurrieren miteinander, sodass es bis- 
her nicht gelungen ist, einen bundesweiten Verband zu gründen. Laut der Satzung 
vertritt der Zentralrat die gemeinsamen Interessen gegenüber den zuständigen 
staatlichen und nichtstaatlichen Stellen.121 Er setzt sich auch für die Anerkennung 
als Körperschaft des öffentlichen Rechts ein. Allerdings sind in Deutschland Reli- 
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jesidische Selbstverständnis, wonach man in das Jesidentum weder ein- noch austre- 
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gen an Nicht-Jesiden durch einzelne Emire) die strikten Volksgrenzen immer wieder 
überschritten. 

5.3. Identitätssuche 

Obwohl sowohl Kurden allgemein als auch Jesiden im Besonderen unter zahlrei- 
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120 www.zentralrat-eziden.com. Die Gesellschaft Ezidischer AkademikerInnen listet 52 Vereine 

in Deutschland. Vgl. www.gea-ev.net.  
121 Vgl. die Vereinssatzung §4.2 auf: www.zentralrat-eziden.com/wp-content/uploads/2017/ 

05/Satzung_fertig_Zentralrat_29_01_2017.pdf. Ausschüsse und Gremien sind vorgesehen, 
existierten aber der Webseite zufolge 2021 noch nicht. 

122 „Bei dem Erwerb der Mitgliedschaft in einer Kirchengemeinde ist nach deutschem Recht 
zwischen einer staatsrechtlichen und einer religionsrechtlichen Regelung zu unterscheiden. 
Die Yeziden werden Teil ihrer religiösen Gemeinschaft automatisch durch die Geburt. Ein 
Austrittsrecht existiert nicht. Die staatsrechtliche Bestimmung, nach der die Kirchenzuge-
hörigkeit durch die Geburt vermittelt wird, ist wegen Verstoßes gegen die Kirchenfreiheit 
(Art. 4 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV) verfassungswidrig. Auch die religionsrechtliche 
Regelung, die nicht auf einem freiwilligen Beitrittsakt beruht, sondern auf der blutsmäßigen 
Abstammung, und somit nicht in der Verfügungsgewalt des Betroffenen liegt, verletzt das 
religiöse Selbstbestimmungsrecht des Staatsbürgers (Art. 4 GG).“ Wissenschaftliche Dienste 
des Deutschen Bundestags, Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Anerkennung der Yeziden als 
Religionsgemeinschaft in Deutschland, 2016 (Ausarbeitung WD 10 - 3000 - 017/16), S. 14. 
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gruppe oder eine von allen anderen Menschen unterschiedliche Art zu sein. „Both 
‚Arabisation‘ [durch das Ba’ath-Regime] and ‚Kurdisation‘ [durch die Barzani-Re- 
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gischen Belege für derartige Frühdatierungen finden. Das Fehlen solcher Belege wird 
damit erklärt, dass Jesiden einer ständigen Verfolgungsgeschichte ausgesetzt und ihre 
Kulturschätze von anderen Reichen vernichtet worden seien. Diese Vermutungen 
sind als Gegenreaktion zu früheren Theorien zu verstehen, wonach das Jesidentum 
sich aus einer christlichen127 oder islamischen Sondergruppe entwickelt und dabei 
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123 Rodziewicz, „The Nation and the Sur“, S. 269. 
124 Vgl. Maisel, „Social Change amidst Terror and Discrimination“, z. B. die Malak Faxredin 

School in Bashiqa und die Lalish School in Bahzani, wo auf Kurdisch die religiösen Ge-
bräuche, Feste und Gesänge unterrichtet wurden.  

125 Vgl. Spät, The Yezidis, S. 85f.  
126 Auch die Bundeszentrale für Politische Bildung publizierte eine Darstellung, in der von 

einer „jahrtausendealten Religion und Kultur“ gesprochen wird. Tagay, Sefik, Die Jesiden. 
Religion, Gesellschaft und Kultur (2.7.2018), auf: m.bpb.de/gesellschaft. 

127 Vgl. Yegiazarov, Solomon, „Kratkiy etnografichesko-yuridicheskiy ocherk ezidov Yerivans-
koy gubernii“, in: ‘Zapiski Kavkaszkogo otdela imperatorskogo Russkogo geograficheskogo ebsh-
hestva 13 (1891), S. 171–234, zit. in: Rodziewicz, „The Nation and the Sur“, S. 270.  
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und Festen eine Nähe zum spätantiken Mithraismus oder Zoroastrismus sehen.128 
Rückdatierungen sind nichts Besonderes, denn alle Religionen verlegen ihre Ur- 
sprünge möglichst weit in die Vergangenheit.129 

5.4. Ausblick: Neuformierung und Abbrüche von Tradition 

Die Migration aus einer dörflichen Kultur in die multikulturelle Gesellschaft in 
Deutschland verändert die Sicht der Jesiden auf ihre eigene Tradition: Die Autori- 
tätsstrukturen und das Endogamiegebot werden von den jüngeren Generationen 
kritischer eingeschätzt. Seit den 1990ern wuchsen die Bemühungen um Traditi- 
onssicherung (1992 Gründung des Kulturzentrums ‚Lalisch‘ und einer Zeitschrift 
gleichen Namens, 1996 Schulbuch für jesidischen Religionsunterricht) in den Her- 
kunftsgebieten.130 Das religiöse Wissen ging so von den Şêxs und Pîrs auf die ge- 
bildeten Laien über. Die v. a. nach Deutschland emigrierten Intellektuellen spiel- 
ten hierbei eine besondere Rolle. Ein Beispiel ist die Autorin Ronya Othmann 
(geb. 1993, Tochter eines kurdisch-jesidischen Vaters und einer deutschen Mutter, 
geb. 1993). Sie erzählt im Roman Die Sommer von dem Mädchen Leyla, der Toch- 
ter eines nach Deutschland geflohenen Kurden/Jesiden. Ihre Sommerferien ver-
bringt sie jährlich in dem ärmlichen Dorf ihrer Großeltern in Nordsyrien. Von 
ihrer Großmutter („der klügste Mensch überhaupt“) lernt sie Gebete und die My- 
then der Jesiden über Şêxadî, Tawûsî Melek, Semsedîn.131 Während die Vorgänger-
generationen ihre Religion nur im Verborgenen und unter ständiger Bedrohung 
ausüben konnten, erleben Jesiden in westlichen Ländern eine ungewohnte Freiheit 
der Religionsausübung, die sie aktiv gestalten: In Georgien wurde 2014 ein drei- 
jähriger Studiengang für jesidische Theologie eingerichtet.132 Sein Fächerspektrum 
ähnelt dem christlich-orthodoxer Fakultäten. In Deutschland institutionalisiert 
sich die Tradition in Vereinen und Kulturvereinen. Lieder, Mythen und Verfol- 
gungsgeschichten werden gesammelt, aufgezeichnet und publiziert, um sie der 
nachfolgenden Generation zu lehren und um das Jesidentum nach außen darzu- 

 
128 Vgl. Kreyenbroek, Philip G., „Mithra and Ahreman, Binyāmīn and Malak Ṭāwūs“, in: 

Gignoux, Philippe (Hg.), Recurrent Patterns in Iranian Religion. From Mazdaism to Sufism, Paris 
1992, S. 57–79. 

129 Christen sehen Abel als ihren Vorläufer und ihren Erlöser als Prinzip der Welterschaffung, 
Juden zählen die Tora zu den ersterschaffenen Dingen und Muslime halten Adam für den 
ersten islamischen Propheten. 

130 Dulz, Irene, Die Yeziden im Irak. Zwischen ‚Modelldorf‘ und Flucht, Hamburg 2001, S. 104. 
131 „Amen! Amen!, sagte die Großmutter. Gott ist der Schöpfer des Ursprungs, mit der wun-

dersamen Macht von Semsedîn. Sheikh Adî ist die Krone von Anfang bis ins Jenseits. Gott, 
segne uns mit Wohltaten und wende Schaden von uns ab!“ Othmann, Ronya, Die Sommer, 
München 2020, S. 62. Der Roman entfaltet die Widersprüche zwischen dem einfachen und 
geselligen Leben im Dorf und dem Leben als Teenager in München. Von Deutschland aus 
muss sie zusehen, wie der IS über Shingal herfällt. Die Passagen darüber erhielten beim 
Ingeborg-Bachmann-Festival 2019 den Publikumspreis. 

132 www.ezidipress.com/blog/akademie-in-georgien-studiengang-fuer-ezidische-theologie-er 
oeffnet (Meldung vom 4.2.2016). 
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stellen. Bereits 2001 wurde ein Lehr- und Arbeitsbuch für jesidischen Unterricht 
verfasst.133 Der Wunsch nach einem eigenen Religionsunterricht wächst. „Was aber 
hindert Bundesländer wie Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder Hessen, Reli- 
gionsunterricht für die deutschen Êzîden einzuführen?“134 Während das Jesiden- 
tum in den Herkunftsländern segmentär in einzelne Dörfer differenziert und 
durch Wallfahrten zusammengehalten war, wächst es in der Diaspora über die so- 
zialen Medien zusammen. Auf Webseiten, in Foren und durch Mailinglisten kön- 
nen sich Jesiden verschiedenster Herkunft über ihre Gemeinsamkeiten verständi- 
gen.135 Wenn sie dabei ihre religiösen Bräuche und Erzählungen als wesentlichen 
Teil ihrer Identität formulieren, stehen sie auch unter einem Erwartungsdruck der 
Umgebungsgesellschaft. Diese erkennt eine Kulturform dann als Religion, wenn 
sie analog dem Modell der Europa prägenden Religionen Christentum, Judentum 
oder Islam artikuliert wird.  

Dennoch stellt Migration eine besonders große Gefahr des Traditionsabbruchs 
dar, weil die Muriden von den Trägern des Wissens, den Şêxs und Pîrs, getrennt 
werden und desto leichter politisch motivierte Identitäten annehmen. Wenn Tür- 
ken und Kurden ihre Identität in Deutschland betonen, zieht dies auch eine Schär- 
fung des jesidischen Profils nach sich. Dabei kommt es zur Dialektik, dass sowohl 
das Bedürfnis zunimmt, eine einzige Jesiden-Identität zu artikulieren, als auch die 
Spannungen zwischen den verschiedenen jesidischen Gruppen aus der Türkei, Sy- 
rien oder dem Irak sichtbarer werden.136 Dabei ist zur berücksichtigen, dass Jesiden 
aus armenischen und georgischen Gebieten, denen unter kommunistischer Herr- 
schaft die Ausbildung einer religiösen Identität verwehrt geblieben war, sich stärker 
als ethnische Gruppe verstehen als Jesiden aus Gebieten, wo sie die Mehrheit bil- 
deten (Shingal).  

Sie bleiben auch nicht von dem Diaspora-Phänomen der Assimilation ver- 
schont. Junge Jesiden gehen auf Abstand zu Bräuchen und den strikten Heiratsre- 
geln (v. a. den hohen Brautpreisen), die außerhalb der Dorfstrukturen kaum mehr 
urgiert werden können. „Paradoxically in many ways the greatest danger threaten- 
ing Yezidis (or rather, their unique, ancient culture) is their newfound freedom 
itself. The slow erosion of Yezidi culture under the influence of modern culture 
especially mass media, that had already started some decades ago […].“137Ange- 
sichts der säkularen Umgebung in Deutschland kommt hinzu, dass junge Jesiden 

 
133 Silêman, Pir Khidir, Jibo naskirina Êzidiyatiyê (Lern- und Arbeitsbuch zur yezidischen Reli-

gion), Oldenburg 2001. 
134 Kartal, Celalettin, Deutsche Yeziden. Geschichte – Gegenwart – Prognosen, Marburg 2016, S. 109. 
135 Zur Herausbildung eines Gemeinschaftsbewusstseins durch Vereine, Unterrichtsbücher und 

Verfolgungsnarrative vgl. Wettich, Th., Erkundungen im religiösen Raum. Verortungen religiöser 
Transformationsprozesse der yezidischen Gemeinschaft in Niedersachsen, Stuttgart 2020. 

136 Die willkürlichen Teilungen durch die Verträge von Lausanne (1923) und Ankara (1926) 
hatten die türkischen (Tur Abdin) und die syrischen (Jezirah) von den Hauptsiedlungsgebie-
ten getrennt, sodass die dortigen Gemeinschaften Sonderentwicklungen nahmen. 

137 Spät, The Yezidis, S. 88. 
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ihrer Großmutter („der klügste Mensch überhaupt“) lernt sie Gebete und die My- 
then der Jesiden über Şêxadî, Tawûsî Melek, Semsedîn.131 Während die Vorgänger-
generationen ihre Religion nur im Verborgenen und unter ständiger Bedrohung 
ausüben konnten, erleben Jesiden in westlichen Ländern eine ungewohnte Freiheit 
der Religionsausübung, die sie aktiv gestalten: In Georgien wurde 2014 ein drei- 
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128 Vgl. Kreyenbroek, Philip G., „Mithra and Ahreman, Binyāmīn and Malak Ṭāwūs“, in: 

Gignoux, Philippe (Hg.), Recurrent Patterns in Iranian Religion. From Mazdaism to Sufism, Paris 
1992, S. 57–79. 

129 Christen sehen Abel als ihren Vorläufer und ihren Erlöser als Prinzip der Welterschaffung, 
Juden zählen die Tora zu den ersterschaffenen Dingen und Muslime halten Adam für den 
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130 Dulz, Irene, Die Yeziden im Irak. Zwischen ‚Modelldorf‘ und Flucht, Hamburg 2001, S. 104. 
131 „Amen! Amen!, sagte die Großmutter. Gott ist der Schöpfer des Ursprungs, mit der wun-
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132 www.ezidipress.com/blog/akademie-in-georgien-studiengang-fuer-ezidische-theologie-er 
oeffnet (Meldung vom 4.2.2016). 
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Transformationsprozesse der yezidischen Gemeinschaft in Niedersachsen, Stuttgart 2020. 

136 Die willkürlichen Teilungen durch die Verträge von Lausanne (1923) und Ankara (1926) 
hatten die türkischen (Tur Abdin) und die syrischen (Jezirah) von den Hauptsiedlungsgebie-
ten getrennt, sodass die dortigen Gemeinschaften Sonderentwicklungen nahmen. 

137 Spät, The Yezidis, S. 88. 
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dazu tendieren, ihre Religiosität – so sie sie noch pflegen – zu verbergen. Erwach- 
sene vermeiden Mythen, die von Außenstehenden als inakzeptabel angesehen 
werden könnten, wie z. B. die Erzählung, dass Jesiden einen anderen Ursprung 
haben als der Rest der Menschheit. Drei qualitative Studien unter Jesiden in 
Deutschland (2013, 2016, 2016) haben ergeben, dass sie die Bedeutung ihrer Tra- 
dition, des Kontakts zu Geistlichen und des Exogamieverbots tendenziell geringer 
einschätzten und die Reformwünsche wuchsen. Zugleich stellten die Befragten 
fest, dass die Möglichkeiten in Deutschland zunähmen, von jemand anderem Ent- 
stehung und Bedeutung ihrer Religion erklärt zu bekommen.138 Traditionell führt 
der enge Umgang mit nicht-jesidischen Milieus zum Verlust der jesidischen Iden- 
tität. Zwar hat der Bavê Şêx 2016 erklärt, dass vergewaltigte Frauen und Zwangs- 
konvertierte weiterhin Mitglied der Gemeinschaft seien, dass dies aber nicht für 
die Kinder aus Vergewaltigungen gelte.139 

Mit der Zunahme von Schulbildung seit den 1970ern begannen junge Jesiden, 
die mündlichen Traditionen aufzuzeichnen. Aus der Fülle der Varianten erhielt 
diejenige Version nun besondere Autorität, die als erste gedruckt und verbreitet 
wurde. „With the publication of these texts a new development came about – 
namely, an insistence on the written version as the one and only authentic one. 
[…] All other versions are compared to this, and any variance is declared to be 
wrong.“140  

Mit der zunehmenden Systematisierung ihrer Lehren, der Fixierung ihrer Er- 
zählungen und der Formulierung einer einheitlichen Geschichte nähert sich das 
Jesidentum dem an, was im Kontext ihrer Diaspora unter Religion verstanden 
wird.141 

 
 

 
138 Vgl. Tagay/Ortac, Die Eziden und das Ezidentum, S. 129–137. Zu ähnlichen Ergebnissen 

kommt die Studie Kreyenbroek, Philip G., Yezidism in Europe. Different Generations Speak 
about their Religion, Wiesbaden 2009, S. 217–225. 

139 Vgl. Rodziewicz, „The Nation and the Sur“, S. 309. Die in Medien oft kolportierte Behaup-
tung, dass Jesidinnen durch Vergewaltigung unrein und von der jesidischen Gemeinschaft 
verstoßen würden, stimmt nachweislich nicht. 

140 Spät, The Yezidis, S. 38; ähnlich Tagay/Ortac, Die Eziden und das Ezidentum, S. 105. 
141 Vgl. dazu auch Savucu, Halil, Yeziden in Deutschland. Eine Religionsgemeinschaft zwischen Tra-

dition, Integration und Assimilation, Marburg 2016. 

Der Genozid des sogenannten Islamischen Staates an 
den irakischen Jesiden aus der Sicht des Völkerrechts 

Eckart Klein 

1. Das Geschehen 

Die schweren Verfolgungen, denen die Jesiden im Nordirak (und Syrien) durch den 
sog. Islamischen Staat (ISIL)1 in den Jahren 2014 bis 2017 (2019) ausgesetzt waren, 
stehen in der Geschichte dieses Volkes nicht allein. Zum einen sind die Jesiden als 
ethnische Kurden2 von den vielfältigen Angriffen, die seit dem Entstehen des os-
manischen Nationalismus in der Mitte des 19. Jahrhunderts immer wieder gegen 
die Kurden durchgeführt wurden, mitbetroffen gewesen. Die Verfolgung und Un-
terdrückung der Kurden wurden auch von den Nachfolgestaaten des osmanischen 
Reiches Irak, Syrien und Türkei in unterschiedlichem Umfang fortgesetzt.3 Einen 
besonderen Höhepunkt erreichten diese Angriffe im Irak während der Anfal-Kam-
pagne (1986/89), als der irakische Diktator Saddam Hussein gegen kurdische Dörfer 
völkerrechtlich verbotene chemische Waffen einsetzen ließ.4 Zum anderen sind die 
Jesiden aber auch ganz unmittelbar häufig das Ziel von Anfeindung, Unterdrü-
ckung und Vernichtung gewesen. Solche Verfolgungen reichen weit in die Geschichte 
zurück.5 Sie erklären sich vor allem aus der allein auf mündlicher Überlieferung 
beruhenden Religion der Jesiden, die von der muslimischen Umgebung in völliger 
Verkennung der Tatsachen als Ungläubige und Feinde des Islam diffamiert wurden.6 
Die fehlende Verschriftlichung ihrer Religion entzieht die Jesiden auch nach viel-
fach geteilter Ansicht dem traditionellen Schutz, den Juden und Christen als Ange-
hörige von Buchreligionen im Islam genießen.7 

 
1 Islamic State of Iraq and the Levant. 
2 Diese Zuordnung ist nicht unstrittig; verschiedentlich werden die Jesiden als eigenständige 

Ethnie betrachtet. 
3 Eine Zusammenfassung der vielfältigen Ereignisse bei Chaliant, Gérard (Hg.), Kurdistan und 

die Kurden Bd. 1, 1984, Nachdruck Göttingen 1988; Vanly, Ismet Chérif, Kurdistan und die 
Kurden Bd. 2, Göttingen 1986; Ahmed, Kozad M., „How to Subdue a Minority? Historiog-
raphy in Iraq under the Ba’th as a Political Means“, in: europa ethnica 75 (2018), S. 55–63. 

4 Dazu etwa Toivanen, Mari / Baser, Bahar, „Remembering the Past in Diasporic Spaces: 
Kurdish Reflections on Genocide Memorialization for Anfal“, in: Genocide Studies Interna-
tional 13 (2019), S. 10-33; Kirmanj, Sherko / Rafaat, Aram, „The Kurdish Genocide in Iraq: 
the Security-Anfal and the Identity-Anfal“, in: National Identities 22 (2020), S. 1–21. 

5 Vgl. Cook, Wendy, „Yazidi Genocide“, in: Walker, Lenore E. / Gaviria, Giselle / Gopal, 
Kalyani (Hg.), Handbook of Sex Trafficking, Cham 2018, S. 287–297. 

6 Ihnen wurden zahlreiche Vergehen vorgeworfen, auf Grund derer sie mit diffamierenden 
Namen belegt wurden, die aus Respekt vor den Jesiden hier nicht wiederholt werden sollen. 

7 Hierzu Hafner, Johann in diesem Buch; ferner Schmidinger, Thomas, „Êzîdî. Von einer re-
gionalen religiösen Minderheit im Nahen Osten zur Diasporareligion im Exil?“, in: Rammelt, 
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Im Zentrum der nachfolgenden völkerrechtlichen Betrachtung stehen die Ereig-
nisse, die mit der Einnahme jesidischer Dörfer im nördlichen Irak durch Bewaff-
nete von ISIL im Sommer 2014 in Verbindung stehen und in dem Vorgehen dieser 
Truppen gegen das Dorf Kotscho im Distrikt Sintschar im August dieses Jahres 
kulminierten. Dabei wurden die Männer und waffenfähige Jungen abtransportiert 
und außerhalb des Dorfes zu Hunderten erschossen. Ein ähnliches Schicksal erlit-
ten alte Frauen, während jüngere Frauen und Mädchen an verschiedenen Orten 
gefangen gehalten, vergewaltigt und als Sexsklavinnen auf Märkten etwa in Mossul 
feilgeboten, verkauft oder auch nach Belieben an ISIL Mitglieder verschenkt wur-
den. Die nicht getöteten Jungen wurden von ihren Müttern getrennt und in Schu-
len und Lager verbracht, um zu Muslimen und Kämpfern des ISIL ausgebildet zu 
werden. Dabei mussten sie auch bei Hinrichtungen zusehen und Hilfsdienste bei 
militärischen Einsätzen leisten. Schon zuvor im Juni hatte ISIL in der eroberten 
Stadt Mossul ein blutiges Massaker an Hunderten jesidischer Männer verübt, die 
zuvor in einem Gefängnis inhaftiert waren. Zahlreiche Flüchtlinge, darunter viele 
Frauen und Kinder, denen die Flucht aus den besetzten Dörfern in das Sintschar-
Gebirge gelungen war, wurden dort von ISIL-Truppen eingekesselt und starben 
durch Mangel an Wasser und Nahrung. Die Herrschaft von ISIL dauerte im Irak 
bis 2017. Syrische von ISIL eroberte und besetzte Gebiete, wohin auch zahlreiche 
jesidische Frauen und Kinder verschleppt und dort gefangen gehalten wurden, 
konnten erst im Verlauf des Jahres 2019 befreit werden. 

Die geschilderten Vorkommnisse sind durch Berichte ganz überwiegend von 
Frauen und Mädchen dokumentiert, die als Bewohnerinnen der überfallenen Dör-
fer die Geschehnisse vor Ort miterlebten, in der Gewalt des ISIL waren und später 
durch Flucht oder Freikauf freikamen.8 Ein Bericht der United Nations Assistance 
Mission for Iraq (UNAMI) vom 22. August 2017 enthält folgende Passagen:9 

9. ISIL targeted the Yezidi community in particular and demonstrated its intent to destroy 
them, in whole or in part. As of August 2016, sources estimated that between 2,000 and 
5,500 persons from the Yezidi community have been killed by ISIL since 3 August 2014. 
According to the Ministry of Endowment and Religious Affairs, Office of Yezidi Admin-
istrative Affairs, between 3 August 2014 and 2 July 2017, approximately 6,417persons from 
the Yezidi community were abducted by ISIL members (3,547women and 2,870 men). By 
early July 2017, 3,048 individuals from the Yezidi community had reportedly managed to 
escape from ISIL captivity (1,092 women; 334 men; 819 girls; 803 boys). At the same 
time, some 3,369 individuals from the Yezidi community remained in ISIL captivity, in-
cluding 1,636 women and girls and 1,733 men and boys. 

 
Claudia (Hg.), Pluralität und Koexistenz, Gewalt, Flucht und Vertreibung, Münster 2019, S. 145–
160, hier S. 145ff. 

8 Hierzu die in diesem Buch abgedruckten Berichte. 
9 UNAMI, Promotion and Protection of Rights of Victims of Sexual Violence Captured by 

ISIL/or in Areas Controlled by ISIL in Iraq (22.8.2017), Ziff. 9 und 10 (http://uniraq.org). 
Ferner: Kamal Elias, Olivia, „Wer sind wir Jesiden? Eine Perspektive auf die eigene Religion, 
den Genozid und die Zukunft der Gemeinschaft“, in: Rammelt, Claudia (Hg.), Pluralität und 
Koexistenz, Gewalt, Flucht und Vertreibung, Münster 2019, S. 283–295, hier S. 287ff. 
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10.Women and girls under the control of ISIL, in particular women from the Yezidi and 
other minority communities, have been especially vulnerable to abuses of human rights 
and violation of international humanitarian law, including, inter alia: forced displace-
ment; abduction; deprivation of liberty; slavery; cruel, inhumane and degrading treat-
ment; forced religious conversion; and sexual assault, rape and other forms of sexual vio-
lence. As a result of ISIL targeting of civilians and mass killings, many women and girls 
who have survived such abuses are deprived of the material and psychosocial support of 
their families, and are ill-equipped to survive on their own. Women who were raped and 
subjected to sexual slavery and other forms of sexual violence by ISIL, and children born 
as a result, are also stigmatized by their own communities upon their return. In addition 
to abuses by ISIL, it must also be borne in mind that the displacement of civilians has 
exacerbated already high levels of domestic violence that existed before the armed conflict 
in Iraq, and increase the risk of sexual violence. 

Eine zeitlich gesehen noch nähere Darstellung enthält ein vom VN Menschen-
rechtsrat angeforderter Bericht des Büros der damaligen VN Hochkommisarin für 
Menschenrechte Navanethem Pillay vom 13. März 2015, der ebenfalls überwiegend 
auf Zeugenaussagen basiert und den Zeitraum vom Juni 2014 bis Februar 2015 um-
fasst.10 Die Aussagen werden dort als „glaubwürdige und in sich schlüssige Darle-
gung“11 bewertet. Sie bestätigen die oben zitierten Vorkommnisse. Schon dieser 
Bericht spricht davon, dass das geschilderte Vorgehen von ISIL auf die Absicht hin-
deute, die Jesiden als Gruppe zu zerstören, und schloss daraus, dass die Qualifizie-
rung dieses Verhaltens auf Genozid hinauslaufen könne.12 Eine solche Bewertung 
gab auch der VN Sicherheitsrat in seiner einstimmig angenommenen Resolution 
2379 (2017) ab, als er den Generalsekretär beauftragte, ein Untersuchungsteam zu 
errichten, das den Auftrag erhielt, Beweismittel zu sammeln, zu erhalten und auf-
zubewahren, um gerichtliche Verfahren im Irak gegen die ISIL Mitglieder durch-
führen zu können, die für die genannten Akte verantwortlich sind, „that may 
amount to war crimes, crimes against humanity and genocide committed by the 
terrorist group of ISIL (Da’esh) in Iraq“.13 Das Untersuchungsteam (UNITAD) hat 
im Jahr 2018 in Übereinstimmung mit der irakischen Regierung seine Arbeit aufge-
nommen und berichtet halbjährlich an den Sicherheitsrat über den Fortschritt der 
Arbeit wie zum Beispiel die Aufnahme von Zeugenaussagen, Auswertung aufgefun-
dener Dokumente und Ausgrabungen an den Stätten der von ISIL durchgeführten 
Hinrichtungen sowie forensische Untersuchungen der geborgenen Leichen.14 

 
10 UNHCHR, Report on the human rights situation in Iraq in the light of abuses committed 

by the so-called Islamic State in Iraq and the Levant and associated groups, UN Doc. 
A/HRC/28/18, Ziff. 17ff. (13.3.2015). Der VN Menschenrechtsrat (HRC) hatte mit Resolu-
tion UN Doc. A/HRC/RES/S 22/1 (1.9.2014) die Hochkommissarin aufgefordert, eine Mis-
sion in den Irak zu entsenden, um die Fakten zu den erhobenen Vorwürfen zu untersuchen. 
Zur Tätigkeit des HRC in diesem Kontext Ramcharan, Bertrand G., The Law, Policy and 
Politics of the UN Human Rights Council, Leiden/Boston 2015, S. 80ff., S. 222f. 

11 UN Doc. A/HRC/28/18, Ziff. 17: „credible and consistent accounts“. 
12 UN Doc. A/HRC/28/18, Ziff. 17: „such conduct may amount to genocide“. 
13 UN Doc. S/RES/2379 (21.9.2017), Ziff. 2. 
14 Vgl. etwa UN Doc. S/2020/547 (17.6.2020). - Zu Aufgabe und Organisation des Untersu-

chungsteams näher Van Schaack, Beth, „The Iraq Investigative Team and Prospects for Jus-
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Bericht spricht davon, dass das geschilderte Vorgehen von ISIL auf die Absicht hin-
deute, die Jesiden als Gruppe zu zerstören, und schloss daraus, dass die Qualifizie-
rung dieses Verhaltens auf Genozid hinauslaufen könne.12 Eine solche Bewertung 
gab auch der VN Sicherheitsrat in seiner einstimmig angenommenen Resolution 
2379 (2017) ab, als er den Generalsekretär beauftragte, ein Untersuchungsteam zu 
errichten, das den Auftrag erhielt, Beweismittel zu sammeln, zu erhalten und auf-
zubewahren, um gerichtliche Verfahren im Irak gegen die ISIL Mitglieder durch-
führen zu können, die für die genannten Akte verantwortlich sind, „that may 
amount to war crimes, crimes against humanity and genocide committed by the 
terrorist group of ISIL (Da’esh) in Iraq“.13 Das Untersuchungsteam (UNITAD) hat 
im Jahr 2018 in Übereinstimmung mit der irakischen Regierung seine Arbeit aufge-
nommen und berichtet halbjährlich an den Sicherheitsrat über den Fortschritt der 
Arbeit wie zum Beispiel die Aufnahme von Zeugenaussagen, Auswertung aufgefun-
dener Dokumente und Ausgrabungen an den Stätten der von ISIL durchgeführten 
Hinrichtungen sowie forensische Untersuchungen der geborgenen Leichen.14 

 
10 UNHCHR, Report on the human rights situation in Iraq in the light of abuses committed 

by the so-called Islamic State in Iraq and the Levant and associated groups, UN Doc. 
A/HRC/28/18, Ziff. 17ff. (13.3.2015). Der VN Menschenrechtsrat (HRC) hatte mit Resolu-
tion UN Doc. A/HRC/RES/S 22/1 (1.9.2014) die Hochkommissarin aufgefordert, eine Mis-
sion in den Irak zu entsenden, um die Fakten zu den erhobenen Vorwürfen zu untersuchen. 
Zur Tätigkeit des HRC in diesem Kontext Ramcharan, Bertrand G., The Law, Policy and 
Politics of the UN Human Rights Council, Leiden/Boston 2015, S. 80ff., S. 222f. 

11 UN Doc. A/HRC/28/18, Ziff. 17: „credible and consistent accounts“. 
12 UN Doc. A/HRC/28/18, Ziff. 17: „such conduct may amount to genocide“. 
13 UN Doc. S/RES/2379 (21.9.2017), Ziff. 2. 
14 Vgl. etwa UN Doc. S/2020/547 (17.6.2020). - Zu Aufgabe und Organisation des Untersu-

chungsteams näher Van Schaack, Beth, „The Iraq Investigative Team and Prospects for Jus-
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Alle vorliegenden Aussagen und Berichte deuten neben anderen Verbrechen 
auch auf Genozid hin, der vom ISIL an den Jesiden begangen wurde. Daher mag 
die vorsichtig zurückhaltende Ausdrucksweise der damit befassten Organe der Ver-
einten Nationen verwundern, die nur von „may amount to genocide“ spricht.15 
Doch wiegt der Vorwurf des Genozids oder Völkermords schwer, eines Verbre-
chens, das als „crime of crimes“ bezeichnet wird und mit dem ein besonders schwe-
rer moralischer Vorwurf verbunden ist.16 Es ist deshalb durchaus einleuchtend, 
dass die Vereinten Nationen, ohne von unabhängigen Instanzen, vor allem Ge-
richten, durchgeführte genaue Untersuchungen und Auswertung aller verfügbaren 
Beweise und ohne dass die Beschuldigten selbst gehört wurden, keine so schwer-
wiegende Verurteilung aussprechen wollen, da dies den eigenen rechtlichen Anfor-
derungen an ein faires Verfahren vor nationalen und internationalen Gerichten 
nicht genügen würde.17 

Eine daher an sich erforderliche Beweisaufnahme und Beweiswürdigung kann 
verständlicherweise hier nicht durchgeführt werden. Vielmehr werden die überein-
stimmenden Aussagen und Ermittlungen zahlreicher Personen und Organisatio-
nen als faktische Ausgangslage zugrunde gelegt, deren Richtigkeit also unterstellt 
wird. Dass eine solche Unterstellung jedenfalls keine willkürliche Annahme ist, 
ergibt sich aus dem zuvor Dargestellten. Zu prüfen ist somit, ob die oben beschrie-
benen, dem ISIL und seinen Mitgliedern zugeordneten Verhaltensweisen den Vor-
wurf des Völkermords tragen. 

Bevor diese Prüfung durchgeführt werden kann, ist zu erörtern, wie Völkermord 
im heutigen Völkerrecht beurteilt wird, was seine rechtlichen Voraussetzungen sind 
und welche Konsequenzen sich an die Feststellung eines Genozids knüpfen. Auf 
dieser Grundlage erst soll diskutiert werden, ob die geschilderten Ereignisse den 
Tatbestand des Genozids erfüllen und was dann von einer Rechtsverfolgung durch 
nationale oder internationale Gerichte erwartet werden kann. 

2. Der Genozid im Völkerrecht 

2.1 Begriff und Entwicklung 

Das Phänomen der gewaltsamen Auslöschung ganzer Völker oder Volksgruppen 
scheint mit der Geschichte der Menschheit unlösbar verbunden. Die Erzählung 
von der Zerstörung Trojas nach dem zehnjährigen Krieg und die damit verbun-

 
tice for the Yazidi Genocide“, in: Journal of International Criminal Justice (JICJ) 2018, S. 1–27. 
Das Mandat von UNITAD ist einstweilen bis zum 21.9.2021 verlängert worden. 

15 Siehe FN 12. 
16 So die Einordnung des Internationalen Tribunals betr. Ruanda (ICTR) im Fall Prosecutor v. 

Kambanda (ICTR 97-23-S), Urteil, 4.9.1998, Rn. 16: „genocide constitutes the crime of 
crimes“; dazu Kreß, Claus, „The Crime of Genocide under International Law“, in: Interna-
tional Criminal Law Review (ICLR) Bd. 6 (2006), S. 461–502, hier S. 463. Siehe auch FN 20. 

17 Vgl. dazu etwa UN Doc. S/RES/2379 (2017) Ziff. 5. 
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dene Tötung aller waffenfähigen Männer sowie die Versklavung und Wegführung 
der Frauen und Kinder dürfte sehr genau das allgemeine Schicksal der Opfer ver-
lorener Kriege im Altertum und darüber hinaus beschrieben haben. Historisch 
besser bezeugt ist das genau diesem Beispiel folgende Vorgehen der Athener gegen 
die Bevölkerung von Melos, die sich geweigert hatte, ihre Neutralität im pelopon-
nesischen Krieg zugunsten von Athen aufzukündigen.18 Für den weiteren Verlauf 
der Geschichte muss man nur noch auf die weitgehende Vernichtung der indige-
nen Völker im Lauf der Landnahme durch die Kolonisatoren hinweisen. Die Mas-
senmorde an den Armeniern im Osmanischen Reich in der Zeit des Ersten Welt-
kriegs und der vom nationalsozialistischen Deutschland zu verantwortende 
Holocaust an den europäischen Juden sind wohl die bekanntesten Beispiele von 
Völkermord in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen. 

Der Begriff „Völkermord“ soll zum ersten Mal im Zusammenhang mit der Nie-
derschlagung des polnischen Aufstands von 1831 geprägt worden sein, mit dem die 
Wiederherstellung des polnischen Staates angestrebt wurde.19 Der deutsche Begriff 
wird durch die aus Griechisch und Latein gebildete Wortschöpfung „Genozid“ ziem-
lich genau aufgenommen. In seiner Auseinandersetzung mit dem Vorgehen des 
Deutschen Reiches gegen die in den besetzten Teilen Europas lebenden Juden hat 
Raphael Lemkin im Jahr 1944 in diesen Verhaltensweisen zu Recht eine neue Di-
mension der Vernichtung eines Volkes („new conception for destruction of nations“) 
erkannt, die eines neuen Begriffs bedürfe, nämlich „genocide“.20 Damit werde eine 
alte Praxis in ihrer neuen Entwicklung bezeichnet. Bei Lemkin heißt es weiter: 

Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a 
nation, except when accomplished by mass killings of all members of a nation. It is in-
tended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction 
of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the 
groups themselves. […] Genocide is directed against the national group as an entity, and 
the actions involved are directed against individuals, not in their individual capacity, but 
as members of the national group.21 

Aufgeschreckt durch die nach dem Zweiten Weltkrieg immer deutlicher gewordene 
Dimension des Holocaust (Shoa) verabschiedete die Generalversammlung der 
1945 gegründeten Organisation der Vereinten Nationen noch während ihrer ersten 
Jahrestagung am 11. Dezember 1946 die Resolution 96 (I), in der es heißt: 

Genocide is a denial of the right of existence of entire human groups, as homicide is the 
denial of the right to live of individual human beings; such denial of the right of existence 
shocks the conscience of mankind, results in great losses to humanity in the form of cul-
tural and other contributions represented by these human groups, and is contrary to moral 
law and to the spirit and aims of the United Nations. 

 
18 Dazu Thukydides, Geschichte des peloponnesischen Krieges, 5. Buch, Kapitel 84–116, Leipzig 

o.J., S. 68–78. 
19 Vgl. Wikipedia, Völkermord (besucht am 4.12.2020). 
20 Lemkin, Raphaël, Axis Rule in Occupied Europe, Washington 1944, S. 79. 
21 Ebd., S. 79. 
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Alle vorliegenden Aussagen und Berichte deuten neben anderen Verbrechen 
auch auf Genozid hin, der vom ISIL an den Jesiden begangen wurde. Daher mag 
die vorsichtig zurückhaltende Ausdrucksweise der damit befassten Organe der Ver-
einten Nationen verwundern, die nur von „may amount to genocide“ spricht.15 
Doch wiegt der Vorwurf des Genozids oder Völkermords schwer, eines Verbre-
chens, das als „crime of crimes“ bezeichnet wird und mit dem ein besonders schwe-
rer moralischer Vorwurf verbunden ist.16 Es ist deshalb durchaus einleuchtend, 
dass die Vereinten Nationen, ohne von unabhängigen Instanzen, vor allem Ge-
richten, durchgeführte genaue Untersuchungen und Auswertung aller verfügbaren 
Beweise und ohne dass die Beschuldigten selbst gehört wurden, keine so schwer-
wiegende Verurteilung aussprechen wollen, da dies den eigenen rechtlichen Anfor-
derungen an ein faires Verfahren vor nationalen und internationalen Gerichten 
nicht genügen würde.17 

Eine daher an sich erforderliche Beweisaufnahme und Beweiswürdigung kann 
verständlicherweise hier nicht durchgeführt werden. Vielmehr werden die überein-
stimmenden Aussagen und Ermittlungen zahlreicher Personen und Organisatio-
nen als faktische Ausgangslage zugrunde gelegt, deren Richtigkeit also unterstellt 
wird. Dass eine solche Unterstellung jedenfalls keine willkürliche Annahme ist, 
ergibt sich aus dem zuvor Dargestellten. Zu prüfen ist somit, ob die oben beschrie-
benen, dem ISIL und seinen Mitgliedern zugeordneten Verhaltensweisen den Vor-
wurf des Völkermords tragen. 

Bevor diese Prüfung durchgeführt werden kann, ist zu erörtern, wie Völkermord 
im heutigen Völkerrecht beurteilt wird, was seine rechtlichen Voraussetzungen sind 
und welche Konsequenzen sich an die Feststellung eines Genozids knüpfen. Auf 
dieser Grundlage erst soll diskutiert werden, ob die geschilderten Ereignisse den 
Tatbestand des Genozids erfüllen und was dann von einer Rechtsverfolgung durch 
nationale oder internationale Gerichte erwartet werden kann. 

2. Der Genozid im Völkerrecht 

2.1 Begriff und Entwicklung 

Das Phänomen der gewaltsamen Auslöschung ganzer Völker oder Volksgruppen 
scheint mit der Geschichte der Menschheit unlösbar verbunden. Die Erzählung 
von der Zerstörung Trojas nach dem zehnjährigen Krieg und die damit verbun-

 
tice for the Yazidi Genocide“, in: Journal of International Criminal Justice (JICJ) 2018, S. 1–27. 
Das Mandat von UNITAD ist einstweilen bis zum 21.9.2021 verlängert worden. 

15 Siehe FN 12. 
16 So die Einordnung des Internationalen Tribunals betr. Ruanda (ICTR) im Fall Prosecutor v. 

Kambanda (ICTR 97-23-S), Urteil, 4.9.1998, Rn. 16: „genocide constitutes the crime of 
crimes“; dazu Kreß, Claus, „The Crime of Genocide under International Law“, in: Interna-
tional Criminal Law Review (ICLR) Bd. 6 (2006), S. 461–502, hier S. 463. Siehe auch FN 20. 

17 Vgl. dazu etwa UN Doc. S/RES/2379 (2017) Ziff. 5. 
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dene Tötung aller waffenfähigen Männer sowie die Versklavung und Wegführung 
der Frauen und Kinder dürfte sehr genau das allgemeine Schicksal der Opfer ver-
lorener Kriege im Altertum und darüber hinaus beschrieben haben. Historisch 
besser bezeugt ist das genau diesem Beispiel folgende Vorgehen der Athener gegen 
die Bevölkerung von Melos, die sich geweigert hatte, ihre Neutralität im pelopon-
nesischen Krieg zugunsten von Athen aufzukündigen.18 Für den weiteren Verlauf 
der Geschichte muss man nur noch auf die weitgehende Vernichtung der indige-
nen Völker im Lauf der Landnahme durch die Kolonisatoren hinweisen. Die Mas-
senmorde an den Armeniern im Osmanischen Reich in der Zeit des Ersten Welt-
kriegs und der vom nationalsozialistischen Deutschland zu verantwortende 
Holocaust an den europäischen Juden sind wohl die bekanntesten Beispiele von 
Völkermord in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen. 

Der Begriff „Völkermord“ soll zum ersten Mal im Zusammenhang mit der Nie-
derschlagung des polnischen Aufstands von 1831 geprägt worden sein, mit dem die 
Wiederherstellung des polnischen Staates angestrebt wurde.19 Der deutsche Begriff 
wird durch die aus Griechisch und Latein gebildete Wortschöpfung „Genozid“ ziem-
lich genau aufgenommen. In seiner Auseinandersetzung mit dem Vorgehen des 
Deutschen Reiches gegen die in den besetzten Teilen Europas lebenden Juden hat 
Raphael Lemkin im Jahr 1944 in diesen Verhaltensweisen zu Recht eine neue Di-
mension der Vernichtung eines Volkes („new conception for destruction of nations“) 
erkannt, die eines neuen Begriffs bedürfe, nämlich „genocide“.20 Damit werde eine 
alte Praxis in ihrer neuen Entwicklung bezeichnet. Bei Lemkin heißt es weiter: 

Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a 
nation, except when accomplished by mass killings of all members of a nation. It is in-
tended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction 
of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the 
groups themselves. […] Genocide is directed against the national group as an entity, and 
the actions involved are directed against individuals, not in their individual capacity, but 
as members of the national group.21 

Aufgeschreckt durch die nach dem Zweiten Weltkrieg immer deutlicher gewordene 
Dimension des Holocaust (Shoa) verabschiedete die Generalversammlung der 
1945 gegründeten Organisation der Vereinten Nationen noch während ihrer ersten 
Jahrestagung am 11. Dezember 1946 die Resolution 96 (I), in der es heißt: 

Genocide is a denial of the right of existence of entire human groups, as homicide is the 
denial of the right to live of individual human beings; such denial of the right of existence 
shocks the conscience of mankind, results in great losses to humanity in the form of cul-
tural and other contributions represented by these human groups, and is contrary to moral 
law and to the spirit and aims of the United Nations. 

 
18 Dazu Thukydides, Geschichte des peloponnesischen Krieges, 5. Buch, Kapitel 84–116, Leipzig 

o.J., S. 68–78. 
19 Vgl. Wikipedia, Völkermord (besucht am 4.12.2020). 
20 Lemkin, Raphaël, Axis Rule in Occupied Europe, Washington 1944, S. 79. 
21 Ebd., S. 79. 
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Many instances of such crimes of genocide have occurred when racial, religious, political 
and other groups have been destroyed, entirely or in part. 

The punishment of the crime of genocide is a matter of international concern. 

The General Assembly, therefore, 

Affirms that genocide is a crime under international law which the civilized world con-
demns, and for the commission of which principals and accomplices - whether private 
individuals, public officials or statesmen, and whether the crime is committed on reli-
gious, racial, political or any other grounds - are punishable; 

Invites the Member States to enact the necessary legislation for the prevention and pun-
ishment of this crime; 

[…], and, to this end, 

Requests the Economic and Social Council to undertake the necessary studies, with a view 
to drawing up a draft convention on the crime of genocide to be submitted to the next 
regular session of the General Assembly. 

Mit dieser Resolution begannen zeitgleich mit der Arbeit an der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte die Beratungen über die angeforderte Konvention, 
die sogar noch einen Tag vor der Allgemeinen Erklärung am 9. Dezember 1948 
von der VN Generalversammlung proklamiert werden konnte und am 12. Januar 
1951 in Kraft trat. Derzeit (2021) haben 147 Staaten diesen Vertrag ratifiziert und 
damit die sich daraus ergebenden Verpflichtungen anerkannt.22 Die Definition des 
Völkermords, wie sie in Artikel II der Konvention über die Verhütung und Bestra-
fung des Völkermords (Konvention) enthalten ist, lautet in deutscher offizieller 
Übersetzung wie folgt:23 

In dieser Konvention bedeutet Völkermord eine der folgenden Handlungen, die in der Ab-
sicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz 
oder teilweise zu zerstören: 

(a)  Tötung von Mitgliedern der Gruppe; 
(b)  Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der 

Gruppe; 
(c)  vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre 

körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen;  
(d)  Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe 

gerichtet sind; 
(e)  gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. 

Diese Definition bestätigt den Ansatz Lemkins, der selbst an der Ausarbeitung des 
Vertrages beteiligt war, wonach das entscheidende Kriterium des Genozids der Grup-
penaspekt ist, also die Zerstörung der Gruppe, auf die auch die Absicht der Täter 

 
22 Für die Bundesrepublik Deutschland ist die Konvention im Jahr 1955 in Kraft getreten 

(BGBl. 1955 II S. 210). 
23 Fundstelle BGBl. 1954 II S. 729. 
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gerichtet sein muss. Auf der anderen Seite wird der Genozidtatbestand aber enger 
gefasst. Völkermord im Sinne der Konvention kann nur nach Maßgabe der oben 
genannten Handlungen (Buchstaben a - e) an einer der ausdrücklich erwähnten ge-
schützten Gruppen begangen werden.24 Daraus ergibt sich, dass ein ausschließlich 
auf die Zerstörung der Kultur einer Gruppe gerichtetes Vorgehen (sog. kultureller 
Genozid) nicht unter die Konvention fällt.25 Nur die erzwungene Überführung von 
Kindern einer Gruppe in eine andere Gruppe hat als Maßnahme eines „kulturellen 
Genozids“ in die Konvention Eingang gefunden.26 Ferner ist die noch in der Reso-
lution 96 (I) der Generalversammlung geforderte Einbeziehung einer „politischen 
Gruppe“ als Schutzobjekt nicht realisiert worden, vielmehr aus nicht schwer auszu-
machenden Gründen am Widerstand verschiedener Staaten gescheitert.27 

Ungeachtet dieser Einschränkungen gegenüber den ersten weitergehenden Vor-
stellungen hat sich die Konventionsdefinition des Genozids in der völkerrechtli-
chen Praxis durchgesetzt. Dies ergibt sich schon aus der Übernahme dieser Defini-
tion in die Statuten des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige 
Jugoslawien (ICTY/Art. 4) und des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda 
(ICTR/Art. 2), die als Ad-hoc-Gerichtshöfe vom VN Sicherheitsrat auf der Grund-
lage der Art. 39 ff. Charta der Vereinten Nationen in den Jahren 1993 und 1994 
geschaffen wurden, um die schlimmen, den internationalen Frieden bedrohenden 
Untaten im zerfallenden Jugoslawien und die Massaker der Hutus an den Tutsis 
in Ruanda nicht ungesühnt zu lassen.28 Vor allem aber ist die Definition auch in 
das Römische Statut von 1998 eingeführt worden (Art. 6), mit dem der erste allge-
meine Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag geschaffen wurde.29 
Auch die nationalen Gesetze, mit denen die Staaten ihren Verpflichtungen aus der 
Konvention und dem Römischen Statut nachkommen, gehen von deren Begriffs-
festlegung aus, erweitern sie verschiedentlich sogar, was rechtlich solange unschäd-
lich ist, als die vertraglichen Pflichten vollständig abgedeckt sind.30 Nach vielfach 

 
24 Diese Einschränkung ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt der rechtsstaatlichen Ma-

xime nullum crimen, nulla poena sine lege bedeutsam. 
25 Mettraux, Guénaël, International Crimes. Law and Practice, Vol. I: Genocide, Oxford 2019, 

S. 215ff. Maßnahmen eines sog. kulturellen Genozids oder Ethnozids werden in aller Regel 
aber Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen; dazu s.u. 2.3. 

26 Schabas, William A., „Genocide“, in: Rüdiger Wolfrum (Hg.), Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law (MPEPIL), Bd. IV, Oxford 2012, Rn. 19f. (Stand 2007); Kreß, „The 
Crime of Genocide“, S. 466f.; Kritisch Fernandes, Desmond / Ofteringer, Ronald, „Verfol-
gung, Krieg und Zerstörung der ethnischen Identität: Genozid an den Kurden in der Tür-
kei?“, in: medico international, Frankfurt a.M. 2001, S. 11ff., S. 71f. 

27 Schabas, William A., Genocide in International Law. The Crime of Crimes, 2. Auflage, 
Cambridge 2009, S. 153ff.; ders., „Genocide“, Rn. 22; Kreß, „The Crime of Genocide“, 
S. 473ff.; Werle, Gerhard / Jeßberger, Florian, Völkerstrafrecht, 5. Auflage, Tübingen 2020, 
Rn. 888; Ternon, Yves, Der verbrecherische Staat. Völkermord im 20. Jahrhundert, Hamburg 
1996, S. 39f., S. 196, verweist dabei insbesondere auf den Standpunkt der Sowjetunion. 

28 Die Gerichtshöfe haben 2017 (Jugoslawien) und 2015 (Ruanda) ihre Tätigkeit beendet. 
29 Ebenso Werle / Jeßberger, Völkerstrafrecht, Rn. 864. 
30 Beispiel einer genauen Übernahme § 6 (Völkermord) Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) v. 

26.6.2002 (BGBl. 2002 I S. 2254); vgl. auch Mettraux, International Crimes, S. 285f. 
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Many instances of such crimes of genocide have occurred when racial, religious, political 
and other groups have been destroyed, entirely or in part. 

The punishment of the crime of genocide is a matter of international concern. 

The General Assembly, therefore, 

Affirms that genocide is a crime under international law which the civilized world con-
demns, and for the commission of which principals and accomplices - whether private 
individuals, public officials or statesmen, and whether the crime is committed on reli-
gious, racial, political or any other grounds - are punishable; 

Invites the Member States to enact the necessary legislation for the prevention and pun-
ishment of this crime; 

[…], and, to this end, 

Requests the Economic and Social Council to undertake the necessary studies, with a view 
to drawing up a draft convention on the crime of genocide to be submitted to the next 
regular session of the General Assembly. 

Mit dieser Resolution begannen zeitgleich mit der Arbeit an der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte die Beratungen über die angeforderte Konvention, 
die sogar noch einen Tag vor der Allgemeinen Erklärung am 9. Dezember 1948 
von der VN Generalversammlung proklamiert werden konnte und am 12. Januar 
1951 in Kraft trat. Derzeit (2021) haben 147 Staaten diesen Vertrag ratifiziert und 
damit die sich daraus ergebenden Verpflichtungen anerkannt.22 Die Definition des 
Völkermords, wie sie in Artikel II der Konvention über die Verhütung und Bestra-
fung des Völkermords (Konvention) enthalten ist, lautet in deutscher offizieller 
Übersetzung wie folgt:23 

In dieser Konvention bedeutet Völkermord eine der folgenden Handlungen, die in der Ab-
sicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz 
oder teilweise zu zerstören: 

(a)  Tötung von Mitgliedern der Gruppe; 
(b)  Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der 

Gruppe; 
(c)  vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre 

körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen;  
(d)  Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe 

gerichtet sind; 
(e)  gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. 

Diese Definition bestätigt den Ansatz Lemkins, der selbst an der Ausarbeitung des 
Vertrages beteiligt war, wonach das entscheidende Kriterium des Genozids der Grup-
penaspekt ist, also die Zerstörung der Gruppe, auf die auch die Absicht der Täter 

 
22 Für die Bundesrepublik Deutschland ist die Konvention im Jahr 1955 in Kraft getreten 

(BGBl. 1955 II S. 210). 
23 Fundstelle BGBl. 1954 II S. 729. 
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gerichtet sein muss. Auf der anderen Seite wird der Genozidtatbestand aber enger 
gefasst. Völkermord im Sinne der Konvention kann nur nach Maßgabe der oben 
genannten Handlungen (Buchstaben a - e) an einer der ausdrücklich erwähnten ge-
schützten Gruppen begangen werden.24 Daraus ergibt sich, dass ein ausschließlich 
auf die Zerstörung der Kultur einer Gruppe gerichtetes Vorgehen (sog. kultureller 
Genozid) nicht unter die Konvention fällt.25 Nur die erzwungene Überführung von 
Kindern einer Gruppe in eine andere Gruppe hat als Maßnahme eines „kulturellen 
Genozids“ in die Konvention Eingang gefunden.26 Ferner ist die noch in der Reso-
lution 96 (I) der Generalversammlung geforderte Einbeziehung einer „politischen 
Gruppe“ als Schutzobjekt nicht realisiert worden, vielmehr aus nicht schwer auszu-
machenden Gründen am Widerstand verschiedener Staaten gescheitert.27 

Ungeachtet dieser Einschränkungen gegenüber den ersten weitergehenden Vor-
stellungen hat sich die Konventionsdefinition des Genozids in der völkerrechtli-
chen Praxis durchgesetzt. Dies ergibt sich schon aus der Übernahme dieser Defini-
tion in die Statuten des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige 
Jugoslawien (ICTY/Art. 4) und des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda 
(ICTR/Art. 2), die als Ad-hoc-Gerichtshöfe vom VN Sicherheitsrat auf der Grund-
lage der Art. 39 ff. Charta der Vereinten Nationen in den Jahren 1993 und 1994 
geschaffen wurden, um die schlimmen, den internationalen Frieden bedrohenden 
Untaten im zerfallenden Jugoslawien und die Massaker der Hutus an den Tutsis 
in Ruanda nicht ungesühnt zu lassen.28 Vor allem aber ist die Definition auch in 
das Römische Statut von 1998 eingeführt worden (Art. 6), mit dem der erste allge-
meine Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag geschaffen wurde.29 
Auch die nationalen Gesetze, mit denen die Staaten ihren Verpflichtungen aus der 
Konvention und dem Römischen Statut nachkommen, gehen von deren Begriffs-
festlegung aus, erweitern sie verschiedentlich sogar, was rechtlich solange unschäd-
lich ist, als die vertraglichen Pflichten vollständig abgedeckt sind.30 Nach vielfach 

 
24 Diese Einschränkung ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt der rechtsstaatlichen Ma-

xime nullum crimen, nulla poena sine lege bedeutsam. 
25 Mettraux, Guénaël, International Crimes. Law and Practice, Vol. I: Genocide, Oxford 2019, 

S. 215ff. Maßnahmen eines sog. kulturellen Genozids oder Ethnozids werden in aller Regel 
aber Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen; dazu s.u. 2.3. 

26 Schabas, William A., „Genocide“, in: Rüdiger Wolfrum (Hg.), Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law (MPEPIL), Bd. IV, Oxford 2012, Rn. 19f. (Stand 2007); Kreß, „The 
Crime of Genocide“, S. 466f.; Kritisch Fernandes, Desmond / Ofteringer, Ronald, „Verfol-
gung, Krieg und Zerstörung der ethnischen Identität: Genozid an den Kurden in der Tür-
kei?“, in: medico international, Frankfurt a.M. 2001, S. 11ff., S. 71f. 

27 Schabas, William A., Genocide in International Law. The Crime of Crimes, 2. Auflage, 
Cambridge 2009, S. 153ff.; ders., „Genocide“, Rn. 22; Kreß, „The Crime of Genocide“, 
S. 473ff.; Werle, Gerhard / Jeßberger, Florian, Völkerstrafrecht, 5. Auflage, Tübingen 2020, 
Rn. 888; Ternon, Yves, Der verbrecherische Staat. Völkermord im 20. Jahrhundert, Hamburg 
1996, S. 39f., S. 196, verweist dabei insbesondere auf den Standpunkt der Sowjetunion. 

28 Die Gerichtshöfe haben 2017 (Jugoslawien) und 2015 (Ruanda) ihre Tätigkeit beendet. 
29 Ebenso Werle / Jeßberger, Völkerstrafrecht, Rn. 864. 
30 Beispiel einer genauen Übernahme § 6 (Völkermord) Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) v. 

26.6.2002 (BGBl. 2002 I S. 2254); vgl. auch Mettraux, International Crimes, S. 285f. 


